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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft das Gebiet der Medizin und insbesondere das technische (d. h. 
medizinisch-pharmazeutische) Gebiet der Behandlung bzw. Therapie von viralen Erkrankungen bzw. von 
viralen Infektionen (viralen Infektionskrankheiten bzw. Virusinfektionen) insbesondere von durch Corona- 
Viren, vorzugsweise SARS-CoV-2, hervorgerufenen (Virus-)Erkrankungen, vorzugsweise COVID-19.

[0002] Insbesondere betrifft die vorliegende Erfindung eine Zusammensetzung zur Verwendung bei der pro-
phylaktischen bzw. therapeutischen topischen (lokalen) Behandlung von viralen Erkrankungen (synonym 
auch als „(Virus-)Infektionen“ oder dergleichen bezeichnet), insbesondere von durch Corona-Viren, vorzugs-
weise SARS-CoV-2, hervorgerufenen (Virus-)Erkrankungen (synonym auch als „Corona-Infektionen“, 
„Corona(virus)-Infektionen“ oder dergleichen bezeichnet), insbesondere von COVID-19, bzw. die Verwen-
dung einer Zusammensetzung (zur Herstellung eines Arzneimittels oder Medikaments) zur prophylaktischen 
bzw. therapeutischen topischen Behandlung der zuvor beschriebenen viralen Erkrankungen bzw. (Virus-) 
Infektionen. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung kommt dabei als antiviraler Wirkstoff Octenidin und/oder 
dessen Salze und/oder dessen Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, zum Einsatz.

[0003] In diesem Zusammenhang betrifft die vorliegende Erfindung auch Octenidin und/oder dessen Salze 
und/oder dessen Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, zur prophylaktischen bzw. therapeutischen 
topischen Behandlung von viralen Erkrankungen, insbesondere von durch Corona-Viren, vorzugsweise 
SARS-CoV-2 hervorgerufenen (Virus-)Erkrankungen, insbesondere von COVID-19. Diesbezüglich betrifft die 
vorliegende Erfindung auch die Verwendung von Octenidin bzw. dessen Salze bzw. Ester, vorzugsweise 
Octenidindihydrochlorid, (zur Herstellung eines Arzneimittels bzw. Medikaments) zur prophylaktischen bzw. 
therapeutischen topischen Behandlung der zuvor angeführten Erkrankungen.

[0004] Weiterhin betrifft die vorliegende Erfindung auch ein Verfahren zur prophylaktischen bzw. therapeuti-
schen topischen (lokalen) Behandlung von viralen Erkrankungen.

[0005] Coronaviridae ist eine Virusfamilie innerhalb der Ordnung Nidovirales. Die Familie der Coronaviren 
verdankt ihren Namen den Proteinen an der Oberfläche des Viruspartikels, die dem Virus unter elektronenmi-
kroskopischer Betrachtung ein kronenartiges Aussehen verleihen. Die Viren innerhalb dieser Virusfamilie 
werden fachumgangssprachlich auch Coronaviren genannt und gehören zu den RNA-Viren mit den größten 
Genomen. Die ersten Coronaviren wurden bereits Mitte der 1960er Jahre entdeckt und beschrieben. Die im 
elektronenmikroskopischen Bild grob kugelförmigen Viren fallen durch einen Kranz blütenblattartiger Fort-
sätze auf, die an eine Sonnenkorona erinnern, was dieser Virusfamilie ihren Namen gegeben hat.

[0006] Vertreter der Coronaviridae-Virenfamilie verursachen bei allen vier Klassen der Landwirbeltiere (d. h. 
Säugetiere, Vögel, Reptilien und Amphibien) sehr unterschiedliche Erkrankungen. Sie sind genetisch hoch-
variabel und können so auch mehrere Arten von Wirten infizieren und zudem neue Virusvarianten ausbilden.

[0007] Beim Menschen sind mehrere Arten bzw. Spezies von Coronaviren als Erreger von leichten respirato-
rischen Infektionen (insbesondere Erkältungen bzw. grippalen Infekten) bis hin zum sogenannten schweren 
akuten Atemwegssyndrom (SARS bzw. Severe Acute Respiratory Syndrome) von Bedeutung. Unter den 
menschlichen Coronaviren besonders bekannt geworden sind SARS-CoV-1 (Severe Acute Respiratory 
Syndrome Coronavirus-1), MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus) und SARS-CoV-2 
(Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 bzw. schweres akutes respiratorisches Syndrom Coro-
navirus 2 bzw. COVID-19). Diese Coronaviren sind die Auslöser der SARS-Pandemie 2002/2003, der 
MERS-Epidemie 2012 bzw. der COVID-19-Pandemie ab 2019.

[0008] Für die von SARS-CoV-2 im Speziellen ausgelöste Erkrankung hat die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) den offiziellen Namen COVID-19 festgelegt. COVID-19 (d.h. die Abkürzung für Englisch Coronavirus- 
Disease 2019 oder Deutsch Coronavirus-Krankheit-2019, umgangssprachlich auch als Coronavirus-Erkran-
kung/-Infektion oder dergleichen bezeichnet) ist somit eine Infektionskrankheit, bei welcher es zu einer Infek-
tion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 kommt. Die Erkrankung wurde erstmals Ende des Jahres 2019 in 
Wuhan/China beschrieben, entwickelte sich dann im Januar 2020 zunächst in der Volksrepublik China zu 
einer Epidemie und breitete sich schließlich weltweit zur COVID-19-Pandemie aus.

[0009] Die Übertragung bzw. Infektion mit SARS-CoV-2 erfolgt im Allgemeinen durch Tröpfchen (Tröpfchen-
übertragung bzw. Tröpfcheninfektion) bzw. Aerosole, welche beim Sprechen, Husten und Niesen entstehen. 
Das Virus kann im Hinblick auf die Infektion über die Atemwege, die Augen, die Nase und den Mund- bzw. 
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Rachenraum in den Körper gelangen. Das Ansteckungsrisiko kann durch das Tragen von Mund-Nasen- 
Bedeckungen, eine konsequente Handhygiene (regelmäßiges Händewaschen) sowie Husten und Niesen in 
die Armbeuge verringert, jedoch nicht ausgeschlossen werden. Auch das sogenannte Social Distancing 
kann die Übertragung von SARS-CoV-2 reduzieren.

[0010] Die Inkubationszeit von SARS-CoV-2 beträgt durchschnittlich fünf bis sechs Tage, wobei zwischen 
Ansteckung und dem Auftreten erster Symptome bisweilen aber auch bis zu vierzehn Tage vergehen können 
und vereinzelt erste Symptome schon innerhalb von 24 Stunden nach Ansteckung mit SARS-CoV-2 auftreten 
können. Die häufigsten Symptome sind Fieber, trockener Husten und Müdigkeit. Weniger häufig sind dage-
gen Muskelschmerzen, eine verstopfte Nase, Kopfschmerzen, Bindehautentzündung, Halsschmerzen, 
Durchfall, Geschmacks- oder Geruchsverlust oder Hautausschlag oder Verfärbung von Fingern oder Zehen 
zu beobachten.

[0011] Auch infizierte Personen ohne Symptome oder mit leichtem Erkrankungsverlauf können das Virus 
weitergeben. Bei einem leichten Verlauf klingen die Symptome im Allgemeinen innerhalb von zwei Wochen 
ab. Verläuft COVID-19 schwerer, kann die Rekonvaleszenz drei bis sechs Wochen oder sogar noch länger 
andauern.

[0012] COVID-19 kann sich somit auch mit einem allgemeinen schweren Krankheitsgefühl manifestieren. Im 
weiteren Verlauf kann sich dann eine schwere Atemnot aufgrund einer Infektion der unteren Atemwege bis 
zur Lungenentzündung entwickeln. Diese kann mit Brustschmerzen im Sinne einer Pleuritis einhergehen. 
Etwa 85 % der schwer erkrankten COVID-19-Patienten entwickeln eine Lymphopenie. Schwer erkrankte 
Patienten entwickeln häufig zudem eine Hyperzytokinämie (sogenannter Zytokinsturm), wobei dieser Zytokin-
sturm durch eine Überreaktion des Immunsystems entsteht; diese Überreaktion ist durch einen deutlichen 
Anstieg von entzündungsrelevanten Zytokinen gekennzeichnet, wie insbesondere Interleukin-6, Interleukin-8, 
Interleukin-1beta und TNF-alpha. Die verstärkte Freisetzung dieser Zytokine führt zu einer Überproduktion 
von Immunzellen, vor allem im Lungengewebe.

[0013] Im Allgemeinen liegt im Zusammenhang mit den insgesamt registrierten Infektionen jedoch häufig ein 
leichter Krankheitsverlauf mit Fieber oder einer leichten Lungenentzündung vor. Bei einem geringeren Anteil 
liegt jedoch, wie zuvor angeführt, ein schwerer Verlauf vor, welcher sogar mit einer intensivmedizinischen 
Betreuung bzw. Beatmung betroffener Personen einhergehen kann. Insbesondere bei älteren und immun-
geschwächten Personen sowie bei Personen mit Vorerkrankungen kann SARS-CoV-2 zu besonders schwe-
ren Erkrankungsverläufen führen. Insgesamt geht eine Infektion mit SARS-CoV-2 somit mit unterschiedlichen 
Krankheitsverläufen im Hinblick auf COVID-19 einher. So können symptomlose Verläufe sowie symptomati-
sche Verläufe, hierunter auch schwere und sogar tödliche Verläufe, vorliegen bzw. auftreten.

[0014] Was klinische Symptome und laborchemische Krankheitszeichen zudem anbelangt, so ist eine 
Abgrenzung von anderen Viruserkrankungen, wie etwa Influenza, allein anhand der Symptome mitunter 
schwierig. Die Diagnose von COVID-19 kann insbesondere durch labordiagnostischen Nachweis erfolgen, 
insbesondere mittels spezifischer Virus- und Antikörpernachweise.

[0015] Für den der Erkrankung zugrundeliegenden Pathomechanismus ist insbesondere auch der Replika-
tionszyklus von SARS-CoV-2 von Bedeutung. So dringt das COVID-19 auslösende Virus typischerweise 
über eine Bindung an das in der Zellmembran einer (menschlichen) Wirtszelle verankerte Enzym ACE2 
(Angiotensin-konvertierendes Enzym 2) in die Wirtszelle ein, wobei das Virus über sein Spike-Protein mit 
ACE2 interagiert. ACE2 ist am Abbau von Angiotensin II beteiligt, welches den Blutdruck erhöht und proinf-
lammatorische Effekte zeigt. Durch die Bindung des Spike-Proteins wird die Funktion von ACE2 gehemmt, 
was entzündliche Reaktionen fördern kann. ACE2 wird durch die Virusinfektion zudem herunterreguliert. Für 
den Infektionsprozess ist zudem die Mitwirkung der Serinprotease TMPRSS2 (Transmembrane Serinpro-
tease 2) von Relevanz. Diese körpereigene und membranstämmige Protease wird von SARS-CoV-2 für das 
Eindringen in die Wirtszelle (und die Freisetzung aus der Wirtszelle) benötigt.

[0016] Bei der Infektion wird SARS-CoV-2 über Endosomen in die Wirtszelle aufgenommen. Aus ihnen wird 
die Viren-RNA freigesetzt, welche für die Bildung der viralen Proteine und für die Synthese von neuem 
Genmaterial benötigt wird. Neu gebildete Viren gelangen wiederum durch Exozytose aus der Wirtszelle und 
können weitere Zellen infizieren bzw. in die Umgebung abgegeben werden und weitere Personen infizieren.
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[0017] COVID-19 und der dieser Erkrankung zugrundeliegende Erreger SARS-CoV-2 sind Gegenstand 
intensiver Forschungen, und zwar auch vor dem Hintergrund, kausale Therapien und Impfungen zur Verfü-
gung zu stellen.

[0018] Was die medikamentöse Vorbeugung von COVID-19 anbelangt, so sind zwischenzeitlich effektive 
Impfstoffe verfügbar, welche einen hohen Beitrag in Bezug auf die Verhinderung einer Infektion, die Vermin-
derung schwerer Krankheitsverläufe und die Kontrolle der Infektionskrankheit bzw. -ausbreitung leisten. Je 
nach Typ der Impfung werden Antigene oder Nukleinsäuren von SARS-CoV-2 verabreicht (wobei aus den 
Nukleinsäuren im Körper die korrespondierenden viralen Proteine gebildet werden), was eine Immunantwort 
auslöst und insbesondere zur Bildung von Antikörpern führt, welche vor der Infektion schützen bzw. die Infek-
tionsgefahr verringern bzw. im Fall einer Infektion zu weniger schweren Krankheitsverläufen führen.

[0019] Seit dem weltweiten Ausbruch von SARS-CoV-2 wurde bislang eine Vielzahl an COVID-19-Impfstof-
fen entwickelt, hierunter sogenannte mRNA-Impfstoffe, DNA-Impfstoffe sowie Impfstoffe auf Basis inaktivier-
ter Coronaviren und sogenannte Untereinheitenimpfstoffe, welche auf Proteinen des Virus basieren. Für die 
Impfstoffe ist hauptsächlich das Spike-Protein von SARS-CoV-2 von Bedeutung, welches für die Bindung 
des Virus an die Wirtzelle und die Aufnahme in die Zellen verantwortlich ist, wie zuvor ausgeführt. Im Allge-
meinen führen die Impfstoffe zu einer gewissen Immunität gegenüber SARS-CoV-2, wobei auch das Auftre-
ten schwerer Verläufe der Erkrankungen verringert werden kann. Jedoch ist nicht immer ein vollständiger 
Immunschutz bzw. nur eine bedingte Immunität gegeben, und zwar auch in Bezug auf neu auftretende Virus-
varianten oder dergleichen.

[0020] Leichte Erkrankungen können symptomatisch, z. B. mit fiebersenkenden Arzneimitteln, Schmerzmit-
teln, hustenreizlindernden Arzneimitteln bzw. Antitussiva und Expektorantien bzw. Sekretolytika behandelt 
werden. Weiterhin können abschwellende Nasensprays eingesetzt werden. Im Hinblick auf eine kausale The-
rapie können antivirale Wirkstoffe zum Einsatz kommen. Hierzu zählen beispielsweise sogenannte RNA- 
Polymerase-Inhibitoren bzw. Nukleosid-Analoga, wie Remdesivir. Remdesivir ist ein antiviraler Wirkstoff für 
die Behandlung von COVID-19. Remdesivir hat ein breites Wirkspektrum und ist unter anderem gegen Coro-
naviren wirksam, wobei die virale RNA-Synthese und die Virusvermehrung gehemmt werden. Das Arzneimit-
tel wird als intravenöse Infusion verabreicht. Weiterhin stehen antivirale Wirkstoffe aus der Gruppe der 3CL- 
Protease-Inhibitoren für die Behandlung von COVID-19 zur Verfügung, wobei die Wirkung auf der Hemmung 
der viralen Protease 3CL beruht. Hierdurch wird die Verarbeitung viraler Proteine und Enzyme sowie die 
Virusvermehrung gestört bzw. gehemmt. Weiterhin können Wirkstoffe in Betracht gezogen werden, welche 
die Protease TMPRSS2 hemmen (welche, wie zuvor angeführt, für die Aufnahme von SARS-CoV-2 in die 
Wirtszellen von Bedeutung ist). Weiterhin sind Arzneimittel in Form von Fusionsinhibitoren, monoklonalen 
Antikörpern oder dergleichen von Bedeutung. Zudem ist auch auf Immunsuppressiva bzw. Immunmodulato-
ren, wie Dexamethason, abzustellen. Derartige Wirkstoffe können eine übermäßige und körpereigene 
Immunreaktion im Zusammenhang mit COVID-19 kontrollieren, welche für Symptome und Komplikationen 
mitverantwortlich ist.

[0021] Insgesamt liegen zur Behandlung von COVID-19 zwischenzeitlich somit auch kausale Therapiean-
sätze vor. Diese gehen oftmals jedoch mit unerwünschten bzw. übermäßigen Nebenwirkungen einher und 
fokussieren maßgeblich auf einen rein systemischen Ansatz mit therapeutischem Schwerpunkt nach Mani-
festation bzw. Ausbruch der Krankheit und bedürfen oftmals einer intensiven Kontrolle unter enger fachmedi-
zinischer Aufsicht.

[0022] Nach gegenwärtigem Kenntnisstand wird sich das Virus SARS-CoV-2 auch nach Abklingen der pan-
demischen Situation langfristig als endemisches Virus etablieren, so dass dauerhaft in Teilen der Bevölke-
rung eine Zirkulation des Virus vorliegt. Dies bedeutet, dass auch langfristig noch Infektionen auftreten kön-
nen, welche weiterhin auch zu schweren Verläufen der COVID-19-Erkrankung führen können. Zudem 
können sich neue Virusvarianten von SARS-CoV-2 entwickeln, welche sich zudem zumindest teilweise der 
Schutzwirkung bestehender Impfungen entziehen können.

[0023] Daraus ergibt sich insgesamt, dass neben den zur Verfügung stehenden Impfungen, einer umfassen-
den Diagnostik zur Früherkennung infizierter Personen und den verfügbaren symptomatischen sowie kausa-
len Therapien weiterführende Wirkstoffe bzw. Behandlungskonzepte erforderlich sind, welche zur Behand-
lung von COVID-19 bzw. zur Bekämpfung von SARS-CoV-2 eingesetzt werden können.

[0024] Insbesondere besteht somit weiterhin auch ein großer Bedarf an der Bereitstellung neuer bzw. 
ergänzender Behandlungskonzepte, welche eine gegen das Virus gerichtete Wirksamkeit aufweisen, neben-
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wirkungsarm sind und zudem mit einer einfachen Handhabung und hoher Anwendungssicherheit einherge-
hen. Zudem besteht ein großer Bedarf an der Bereitstellung auch präventiver bzw. prophylaktischer Kon-
zepte, auf deren Basis eine Infektion sowie die Weitergabe des Virus unterbunden bzw. die Weitergabe und 
Infektionsgefahr verringert werden kann. Zudem liegt auch ein Bedarf an der Bereitstellung entsprechender 
Wirkstoffe vor, welche co-therapeutisch mit bekannten Wirksubstanzen eingesetzt werden können.

[0025] Vor diesem Hintergrund besteht eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung darin, einen effizienten 
(Behandlungs-)Ansatz gegenüber durch Corona-Viren, insbesondere SARS-CoV-2, ausgelösten Viruserkran-
kungen bzw. gegenüber durch Corona-Viren ausgelösten viralen Infektionen (Virusinfektionen), insbesondere 
COVID-19, bereitzustellen, wobei auch die zuvor geschilderten Nachteile des Standes der Technik zumindest 
weitgehend vermieden oder wenigstens abschwächt werden sollen.

[0026] Der vorliegenden Erfindung liegt dabei insbesondere die Aufgabe zugrunde, einen geeigneten Wirk-
stoff und eine diesen Wirkstoff enthaltende Zusammensetzung aufzufinden bzw. bereitzustellen, welcher 
bzw. welche sich jeweils zur effizienten prophylaktischen bzw. therapeutischen Behandlung von viralen 
Erkrankungen, welche insbesondere durch Corona-Viren (d. h. Corona(virus)infektionen), vorzugsweise 
SARS-CoV-2, hervorgerufen werden, eignen, und zwar bevorzugt im Rahmen einer effizienten Prophylaxe 
bzw. Therapie.

[0027] Insbesondere ist eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung auch darin zu sehen, einen geeig-
neten Wirkstoff und eine diesen Wirkstoff enthaltende Zusammensetzung aufzufinden bzw. bereitzustellen, 
welcher bzw. welche sich zur Verwendung bei der prophylaktischen bzw. therapeutischen Behandlung von 
viralen Erkrankungen, insbesondere von durch Corona-Viren, vorzugsweise SARS-CoV-2, hervorgerufenen 
(Virus-)Erkrankungen, bevorzugt von COVID-19, eignet/eignen.

[0028] In diesem Zusammenhang liegt eine nochmals weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung auch 
darin, einen entsprechenden Wirkstoff bzw. eine diesen Wirkstoff enthaltende Zusammensetzung aufzufin-
den bzw. bereitzustellen, wobei bei hoher Wirksamkeit gegenüber den in Rede stehenden Viren auch eine 
einfache Verabreichung bzw. Anwendung sowie zudem auch eine gute Verträglichkeit, verbunden mit gerin-
gen Nebenwirkungen, gegeben sein soll.

[0029] Eine wiederum weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist auch darin zu sehen, dass ein ent-
sprechender Wirkstoff bzw. eine diesbezügliche Zusammensetzung aufgefunden bzw. bereitgestellt werden 
soll, welcher bzw. welche sich zur Infektionsprophylaxe bzw. zur Verringerung der viralen Last einer infizierten 
Person eignet.

[0030] Darüber hinaus ist eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung auch darin zu sehen, einen ent-
sprechenden Wirkstoff bzw. eine diesbezügliche Zusammensetzung aufzufinden bzw. bereitzustellen, wel-
cher bzw. welche im Rahmen einer (Gesamt-)Medikation mit weiteren Wirkstoffen, insbesondere antiviralen 
Wirkstoffen, eingesetzt werden kann, und zwar auch im Hinblick auf eine Bereitstellung einer Wirkverstärkung 
bzw. -ergänzung bei der Behandlung von durch Corona-Viren, vorzugsweise SARS-CoV-2, hervorgerufenen 
(Virus-) Erkrankungen, bevorzugt von COVID-19.

[0031] In vollkommen überraschender Weise hat die Anmelderin nunmehr herausgefunden, dass sich Octe-
nidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, unerwartet und in effi-
zienter Weise als antiviraler Wirkstoff für die prophylaktische bzw. therapeutische topische (lokale) Behand-
lung von viralen Erkrankungen, insbesondere von durch Corona-Viren, vorzugsweise SARS-CoV-2, 
hervorgerufenen (Virus-)Erkrankungen, bevorzugt von COVID-19, eignet. Entsprechendes gilt gleichermaßen 
auch für eine hierauf basierende Zusammensetzung, insbesondere pharmazeutische Zusammensetzung, 
welche Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, als Wirkstoff 
enthält. Erfindungsgemäß wird dabei insbesondere auf eine topische (lokale) Anwendung im Mund-, Rachen- 
und/oder Nasenraum, insbesondere im Mund- und Rachenraum, abgestellt und zwar insbesondere auf Basis 
einer Lutschtablette.

[0032] Zur Lösung der zuvor geschilderten Aufgabe schlägt die vorliegende Erfindung daher - gemäß einem 
ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung - die erfindungsgemäße Zusammensetzung, insbesondere phar-
mazeutische Zusammensetzung, zur Verwendung bei der prophylaktischen und/oder therapeutischen topi-
schen (lokalen) Behandlung, insbesondere prophylaktischen und/oder therapeutischen antiviralen topischen 
Behandlung, von viralen Erkrankungen, insbesondere von durch Corona-Viren, vorzugsweise SARS-CoV-2, 
hervorgerufenen (Virus-)Erkrankungen, bevorzugt von COVID-19, gemäß Patentanspruch 1 vor. Jeweils vor-
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teilhafte Weiterbildungen und Ausgestaltungen dieses Erfindungsaspekts sind Gegenstand der betreffenden 
Unteransprüche sowie Nebenansprüche.

[0033] Weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung - gemäß einem zweiten Aspekt der vorliegenden 
Erfindung - ist zudem die erfindungsgemäße Verwendung einer Zusammensetzung, insbesondere pharma-
zeutischen Zusammensetzung (zur Herstellung eines Arzneimittels oder Medikaments) zur prophylaktischen 
bzw. therapeutischen topischen (lokalen) Behandlung von durch Corona-Viren, vorzugsweise SARS-CoV-2, 
hervorgerufenen (Virus-)Erkrankungen, bevorzugt von COVID-19, gemäß den diesbezüglichen unabhängi-
gen Ansprüchen. Jeweils vorteilhafte Weiterbildungen und Ausgestaltungen dieses Erfindungsaspekts sind 
Gegenstand der entsprechenden Unteransprüche.

[0034] Gleichermaßen ist Gegenstand der vorliegenden Erfindung - gemäß einem dritten Aspekt der vorlie-
genden Erfindung - Octenidin bzw. dessen Salze bzw. Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, zur Ver-
wendung bei der prophylaktischen bzw. therapeutischen topischen (lokalen) Behandlung von viralen Erkran-
kungen, insbesondere von durch Corona-Viren, vorzugsweise SARS-CoV-2, hervorgerufenen (Virus-) 
Erkrankungen, bevorzugt von COVID-19, gemäß dem diesbezüglichen unabhängigen Anspruch. Jeweils vor-
teilhafte Weiterbildungen und Ausgestaltungen dieses Erfindungsaspekts sind Gegenstand der betreffenden 
Unteransprüche.

[0035] Wiederum weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung - gemäß einem vierten Aspekt der vorlie-
genden Erfindung - ist zudem die erfindungsgemäße Verwendung von Octenidin bzw. dessen Salze bzw. 
Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, (zur Herstellung eines Arzneimittels oder Medikaments) zur 
prophylaktischen bzw. therapeutischen topischen (lokalen) Behandlung von viralen Erkrankungen, insbeson-
dere von durch Corona-Viren, vorzugsweise SARS-CoV-2, hervorgerufenen (Virus-)Erkrankungen, bevorzugt 
von COVID-19. Jeweils vorteilhafte Weiterbildungen und Ausgestaltungen dieses Erfindungsaspekts sind 
Gegenstand der betreffenden Unteransprüche.

[0036] Ebenfalls Gegenstand der vorliegenden Erfindung - gemäß einem fünften Aspekt der vorliegenden 
Erfindung - ist zudem das erfindungsgemäße Verfahren zur prophylaktischen bzw. therapeutischen topischen 
(lokalen) Behandlung von viralen Erkrankungen, insbesondere von durch Corona-Viren, vorzugsweise 
SARS-CoV-2, hervorgerufenen (Virus-)Erkrankungen, bevorzugt von COVID-19, gemäß dem diesbezügli-
chen unabhängigen Anspruch. Jeweils vorteilhafte Weiterbildungen und Ausgestaltungen dieses Erfindungs-
aspekts sind Gegenstand der betreffenden Unteransprüche.

[0037] Es versteht sich von selbst, dass Ausgestaltungen, Ausführungsformen, Vorteile und dergleichen, 
welche nachfolgend zu Zwecken der Vermeidung von Wiederholungen nur zu einem Erfindungsaspekt aufge-
führt sind, selbstverständlich auch in Bezug auf die übrigen Erfindungsaspekte entsprechend gelten, ohne 
dass dies einer gesonderten Erwähnung bedarf.

[0038] Weiterhin versteht es sich von selbst, dass bei nachfolgenden Angaben von Werten, Zahlen und 
Bereichen die diesbezüglichen Werte-, Zahlen- und Bereichsangaben nicht beschränkend zu verstehen sind; 
es versteht sich für den Fachmann von selbst, dass einzelfallbedingt oder anwendungsbezogen von dem 
angegebenen Bereich bzw. Angaben abgewichen werden kann, ohne dass der Rahmen der vorliegenden 
Erfindung verlassen ist.

[0039] Ferner ist bei allen nachstehend genannten relativen bzw. prozentualen, insbesondere gewichtsbezo-
genen Mengenangaben zu beachten, dass diese Angaben im Hinblick auf das herangezogene Bezugssys-
tem (z. B. Darreichungsform bzw. Zusammensetzung) vom Fachmann derart auszuwählen bzw. zu kombinie-
ren sind, dass in der Summe - gegebenenfalls unter Einbeziehung weiterer Komponenten bzw. Inhaltsstoffe 
bzw. Zusatzstoffe bzw. Bestandteile, insbesondere wie nachfolgend definiert - stets 100 % bzw. 100 Gew.-% 
resultieren. Dies versteht sich für den Fachmann aber von selbst.

[0040] Zudem gilt, dass alle im Folgenden genannten Werte- bzw. Parameterangaben oder dergleichen 
grundsätzlich mit genormten bzw. standardisierten oder explizit angegebenen Bestimmungsverfahren oder 
aber mit dem Fachmann auf diesem Gebiet an sich geläufigen Bestimmungsmethoden ermittelt bzw. 
bestimmt werden können.

[0041] Darüber hinaus gilt für die Beschreibung der vorliegenden Erfindung, dass die jeweils im Zusammen-
hang mit den speziellen Ausgestaltungen, Ausführungsformen, Vorteilen, Beispielen oder dergleichen ange-
führten Merkmale der vorliegenden Erfindung auch in deren Kombination als offenbart gelten. Somit gelten 
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vorliegend auch übergeordnete Kombinationen einzelner oder mehrerer Merkmale, welche für jeweilige Aus-
gestaltungen, Ausführungsformen, Anwendungsbeispiele oder dergleichen angeführt sind, als offenbart.

[0042] Insbesondere gilt für die die Erfindung charakterisierenden Merkmale, dass sämtliche Kombinations-
möglichkeiten dieser Merkmale als offenbart gelten, wobei Ausführungsformen vergleichbarer bzw. ent-
sprechender Präferenz der verschiedenen Merkmale in ihrer Kombination bevorzugt sind (z.B. Mengen bzw. 
Mengenbereiche der betreffenden Wirk- und Inhaltsstoffe gleicher Präferenz oder dergleichen).

[0043] Dabei gilt insbesondere auch, dass für die nachfolgend angeführten, die verschiedenen Inhaltsstoffe, 
insbesondere Wirkstoffe, der erfindungsgemäßen Zusammensetzung oder dergleichen betreffenden Men-
genangaben, insbesondere relativen Mengenangaben oder absoluten Mengenangaben gleicher Präferenz 
bzw. gleicher Bevorzugungsebene, jeweilige und die verschiedenen Inhaltsstoffe, insbesondere Wirkstoffe, 
betreffende Kombinationen mit entsprechender Präferenz bzw. Bevorzugung mitoffenbart sind. Ebenfalls 
sind auch sämtliche anderweitige Kombinationen (d.h. Kombinationen auf Basis unterschiedlicher Präferen-
zen bzw. unterschiedlicher Bevorzugungsebenen) mitoffenbart.

[0044] Dies vorausgeschickt, wird die vorliegende Erfindung nunmehr nachfolgend im Detail erläutert: 

Gegenstand der vorliegenden Erfindung - gemäß einem ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung - ist 
somit die erfindungsgemäße Zusammensetzung, insbesondere pharmazeutische Zusammensetzung, 
zur Verwendung bei der prophylaktischen und/oder therapeutischen topischen (lokalen) Behandlung, 
insbesondere prophylaktischen und/oder therapeutischen antiviralen topischen Behandlung, von viralen 
Erkrankungen, insbesondere von durch Corona-Viren, vorzugsweise SARS-CoV-2, hervorgerufenen 
(Virus-)Erkrankungen, bevorzugt von COVID-19, insbesondere zur topischen Anwendung im Mund-, 
Rachen- und/oder Nasenraum und/oder zur topischen Anwendung auf die Schleimhäute des Mund-, 
Rachen- und/oder Nasenraums,

wobei die Zusammensetzung als antiviralen Wirkstoff Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, 
vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, enthält.

[0045] Denn - wie auch zuvor ausgeführt - die Anmelderin hat in vollkommen überraschender Weise gefun-
den, dass sich Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, 
unerwartet und in effizienter Weise als Wirkstoff zur topischen (lokalen) Behandlung von viralen Erkrankun-
gen, insbesondere von durch Corona-Viren, vorzugweise SARS-CoV-2, hervorgerufenen (Virus-)Erkrankun-
gen (d. h. viralen Infektionen bzw. Corona(virus)infektionen), bevorzugt von COVID-19, eignet.

[0046] Die von der Anmelderin im Rahmen der vorliegenden Erfindung überraschend aufgefundene, spe-
zielle und neue sowie erfinderische Anwendung bzw. medizinische Indikation für Octenidin bzw. dessen 
Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, ist im Stand der Technik bislang nicht beschrie-
ben und auch nicht angedacht oder erkannt worden, obwohl es sich bei Octenidin bzw. dessen Salze bzw. 
Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, grundsätzlich um einen an sich bekannten Wirkstoff handelt.

[0047] Wie nachfolgend noch im Detail ausgeführt, liegt die erfindungsgemäße Zusammensetzung insbe-
sondere in einer festen Dosierungsform zum Lutschen, insbesondere in Form einer Lutschtablette, vor, 
wobei die Zusammensetzung nach der Erfindung eine therapeutisch wirksame Menge an Octenidin bzw. des-
sen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, enthält.

[0048] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung bezieht sich der Begriff „topische Behandlung“ bzw. „topische 
Anwendung“ insbesondere auf die lokale prophylaktische bzw. therapeutische Behandlung der in Rede ste-
henden (Virus-) Erkrankung bzw. auf die Anwendung der Zusammensetzung im Mund-, Rachen- und/oder 
Nasenraum, vorzugsweise Mund- und/oder Rachenraum. Insbesondere bezieht sich der vorgenannte Begriff 
auf die Schleimhäute des Mund-, Rachen- und/oder Nasenraums, insbesondere Schleimhäute des Mund- 
und/oder Rachenraums. In diesem Zusammenhang hat die Anmelderin völlig überraschend gefunden, dass 
Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, bei derartiger topi-
scher bzw. lokaler Anwendung eine antivirale Wirksamkeit aufweist, und zwar insbesondere gegenüber 
Corona-Viren, vorzugsweise SARS-CoV-2.

[0049] Die Anmelderin hat in diesem Zusammenhang überraschenderweise festgestellt, dass sich Octenidin 
bzw. dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, ausgezeichnet zur gezielten topi-
schen Anwendung im Mund-, Rachen- und/oder Nasenraum, insbesondere Mund- und Rachenraum, bzw. 
zur topischen Anwendung auf Schleimhäute des Mund-, Rachen- und/oder Nasenraums, insbesondere des 
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Mund- und Rachenraums, eignet, und zwar im Hinblick auf die prophylaktische bzw. therapeutische topische 
Behandlung von viralen Erkrankungen, welche insbesondere durch Corona-Viren, vorzugsweise SARS- 
CoV-2, nämlich Covid-19, hervorgerufen werden.

[0050] In diesem Zusammenhang führt die ziel- und zweckgerichtet topische bzw. lokale Anwendung von 
Octenidin bzw. dessen Salze bzw. Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, wie es seitens der Anmelde-
rin gezeigt werden konnte, zu einer deutlichen Verringerung der Virenlast im Mund-, Rachen- und/oder 
Nasenraum, so dass auf dieser Basis auch mit der Erkrankung einhergehende Symptome gelindert werden 
können.

[0051] Auf dieser Basis kann entsprechend auch der symptomatische Verlauf der Erkrankung für infizierte 
Personen positiv beeinflusst werden, einhergehend mit der Verringerung zugrundeliegender Symptome bzw. 
Beschwerden. Dies wirkt sowohl einer systemischen Ausbreitung des Virus im Körper einer infizierten Person 
als auch einer Weitergabe bzw. Abgabe des Virus in die Umwelt entgegen, so dass für weitere bzw. dritte 
Personen ein geringeres Infektionsrisiko vorliegt.

[0052] Die erfindungsgemäße Zusammensetzung wirkt, veranschaulicht gesprochen, insbesondere bereits 
an der Eintrittspforte für das Virus, nämlich im Mund-, Rachen- bzw. Nasenraum, so dass die Gefahr einer 
Infektion selbst gemindert wird und zudem die Gefahr eines systemischen Übergriffs bzw. einer systemischen 
Ausbreitung des Virus verringert wird.

[0053] Erfindungsgemäß ist es auch völlig überraschend, dass die Zusammensetzung nach der Erfindung 
auf Basis von Octenidin bzw. dessen Salze bzw. Ester beispielsweise auch im Rahmen einer Infektions- 
bzw. Expositionsprophylaxe eingesetzt werden kann. Denn infolge der antiviralen Wirkung von Octenidin 
bzw. dessen Salze bzw. Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, kann die Virenlast im Mund-, Rachen- 
und/oder Nasenraum effektiv verringert werden, was mit einem verringerten Risiko der (Eigen-)Infektion und 
darüber hinaus auch der Infektion weiterer bzw. dritter Personen einhergeht. In diesem Zusammenhang 
kann die Zusammensetzung nach der Erfindung in überraschender Weise somit zur Infektionsprophylaxe 
sowie zur Expositionsprophylaxe, insbesondere zur Post- bzw. Präexpositionsprophylaxe, eingesetzt werden, 
wie auch nachfolgend noch angeführt.

[0054] Darüber hinaus eignet sich die erfindungsgemäße Zusammensetzung auch zur Anwendung im Rah-
men einer Co-Medikation mit weiteren antiviralen Wirkstoffen oder dergleichen, und zwar auch mit systemi-
schen Wirkstoffen. Insbesondere kann die erfindungsgemäße Zusammensetzung zur begleiteten bzw. 
ergänzenden und/oder unterstützenden Behandlung der zugrundeliegenden viralen Erkrankungen, insbeson-
dere COVID-19, eingesetzt werden. Insbesondere kann die erfindungsgemäße Zusammensetzung auch in 
entsprechende Behandlungs- bzw. Therapiekonzepte eingebunden werden.

[0055] Zudem weist die erfindungsgemäße Zusammensetzung mit der topischen Anwendung im Mund-, 
Rachen- bzw. Nasenraum eine einfache Handhabung bzw. gute Anwendungseigenschaften auf. Zudem liegt 
insbesondere auch infolge der lokalen bzw. topischen Verabreichung des Wirkstoffs insgesamt eine gute Ver-
träglichkeit der Zusammensetzung nach der Erfindung bei gleichzeitig hoher Wirkeffizienz vor.

[0056] Die vorliegende Erfindung beruht auf einer völlig überraschend gefundenen insbesondere lokalen 
Einflussnahme (nämlich im Mund-, Rachen- bzw. Nasenraum) von Octenidin bzw. dessen Salze bzw. Ester, 
vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, insbesondere auf Corona-Viren, wie SARS-CoV-2, und zwar insbe-
sondere infolge eines lokalen antiviralen Wirkeffekts, was einen wertvollen Beitrag zum Schutz insbesondere 
vor SARS-CoV-2 darstellt (und zwar was die Behandlung von COVID-19 bzw. eine effiziente Infektions- bzw. 
Expositionsprophylaxe sowie die Verringerung der Gefahr eines systemischen Übergriffs des Virus anbe-
langt).

[0057] Der Begriff „pharmazeutische Zusammensetzung“, wie er im Rahmen der vorliegenden Erfindung ver-
wendet wird, ist dabei sehr breit zu verstehen und umfasst nicht nur pharmazeutische Präparate bzw. Phar-
mazeutika und Arzneimittel als solche, sondern auch sogenannte Medizinprodukte, Lebensmittel oder Nah-
rungsergänzungsmittel.

[0058] Der Begriff „antiviral“, wie er erfindungsgemäß für Octenidin bzw. dessen Salzen bzw. Estern, vor-
zugsweise Octenidindihydrochlorid, bzw. die erfindungsgemäße Zusammensetzung sowie im Hinblick auf 
die zugrundeliegende topische Behandlung der viralen Erkrankungen verwendet wird, ist im Rahmen der vor-
liegenden Erfindung sehr breit zu verstehen und bezieht sich insbesondere auf eine gegen die zugrundelie-
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genden Viren, insbesondere Corona-Viren, vorzugsweise SARS-CoV-2, gerichtete Wirksamkeit. Die erfin-
dungsgemäß in Bezug auf Octenidin bzw. dessen Salze bzw. Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, 
angeführte antivirale Wirksamkeit kann sich beispielsweise und in nicht beschränkender Weise auf eine Inak-
tivierung von Viren bzw. Viruspartikeln, insbesondere auch außerhalb von deren Wirtszellen, bzw. auf ein 
„Abtöten“ der Viren beziehen. Gleichermaßen kann sich die antivirale Wirksamkeit beispielsweise auch auf 
eine Verhinderung bzw. Verringerung der Vermehrung bzw. der Entstehung der Viren bzw. Viruspartikeln ins-
besondere in Wirtszellen bzw. auf eine Verhinderung bzw. Verringerung der Freisetzung von Viren bzw. Viru-
spartikeln aus Wirtszellen beziehen. Zudem kann sich die antivirale Wirksamkeit in diesem Zusammenhang 
und in gleichermaßen nicht beschränkender Weise auf eine Unterbindung bzw. Verringerung des (viralen) 
Replikationszyklus beziehen. Zudem kann sich die antivirale Wirkung auch auf die Ausbildung einer Barriere-
funktion („Schutzfilm“) beziehen, so dass hierdurch das Eindringen von Viren in Wirtszellen erschwert wird. 
Im Allgemeinen und zusammenfassend bezieht sich somit der Begriff „antiviral“, wie er erfindungsgemäß ver-
wendet wird, beispielhaft und ohne sich auf die zugrundeliegenden Mechanismen berufen oder beschränken 
zu wollen, auf eine Inaktivierung bzw. „Abtöten“ der Viren, Unterbindung bzw. Verringerung der Vermehrung 
bzw. Replikation der Viren, Ausbildung eines Schutzfilms bzw. einer Barrierefunktion gegenüber den Viren 
oder dergleichen.

[0059] Die Begriffe „Salze“ bzw. „Ester“, wie sie vorliegend im Hinblick auf die angeführten Wirk- bzw. 
Inhaltsstoffe angeführt werden, beziehen sich insbesondere auf die jeweiligen pharmazeutisch verträglichen 
bzw. unbedenklichen Salze bzw. Ester der angeführten Wirk- bzw. Inhaltsstoffe.

[0060] Auf Basis der erfindungsgemäßen Konzeption kann somit die Virusvermehrung bzw. Virenlast auch 
innerhalb der ersten Tage nach einer Infektion verringert bzw. unterbunden werden, was auch mit einer Ver-
ringerung bzw. Vermeidung des Auftretens von krankheitsspezifischen Symptomen einhergeht und dem Auf-
tretens schwerer Krankheitsverläufe bzw. einer systemischen Überprüfung entgegenwirkt. Zudem kann 
infolge der Verringerung der Virenlast im Mund-, Rachen- bzw. Nasenraum insbesondere auch eine lokal auf-
tretende Krankheitssymptomatik reduziert bzw. unterbunden werden. Zudem kann die Wahrscheinlichkeit 
einer Infektion nach erfolgter Exposition verringert und die Weitergabe des Virus an weitere bzw. dritte Perso-
nen verhindert bzw. reduziert werden.

[0061] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung ist es dabei gleichermaßen überraschend, dass die spezielle 
topische Applikation der Zusammensetzung nach der Erfindung, insbesondere die topische Anwendung im 
Mund-, Rachen- bzw. Nasenraum, vorzugsweise im Mund- und Rachenraum, mit einer hohen Effizienz und 
Wirksamkeit gegenüber den zugrundeliegenden Viren, insbesondere Corona-Viren, vorzugsweise SARS- 
CoV-2, einhergeht. In diesem Zusammenhang kommt auch der speziellen Darreichungsform der erfindungs-
gemäßen Zusammensetzung bzw. der zugrundeliegenden Galenik eine große Bedeutung zu, wonach die 
erfindungsgemäße Zusammensetzung in einer festen Darreichungsform oder aber einer flüssigen Darrei-
chungsform, vorzugsweise einer festen Darreichungsform, nämlich insbesondere einer Lutschtablette, vor-
liegt bzw. verabreicht wird, wie nachfolgend noch im Detail dargelegt. So kann auf Basis einer flüssige Darrei-
chungsform eine gute Wirkstoffverteilung und Einwirkzeit in Bezug auf das Gewebe erreicht werden. Zudem 
wird durch die spezielle Dosierungsform, insbesondere feste Dosierungsform auf Lutschtablettenbasis, eine 
definierte und zeitlich optimierte Freisetzung der Wirksubstanz insbesondere im Mund- und Rachenraum 
erreicht, was auch zu einer nochmals verbesserten antiviralen Wirkung gegenüber den in Rede stehenden 
Viren führt.

[0062] Das pharmazeutische Wirkpotential von Octenidin bzw. Octenidindihydrochlorid in Bezug auf die topi-
sche (lokale) Behandlung von viralen Erkrankungen, und zwar insbesondere von durch Corona-Viren, vor-
zugsweise SARS-CoV-2, hervorgerufenen (Virus-)Erkrankungen, bevorzugt von COVID-19, mit der diesbe-
züglichen Anwendung im Mund-, Rachen- bzw. Nasenraum, vorzugsweise im Mund- und Rachenraum, und 
zwar insbesondere auch in fester Dosierungsform zum Lutschen, ist bislang unerkannt geblieben. Diese 
Erkenntnis geht erst auf die Anmelderin zurück. Denn erst die Anmelderin hat den Wirkstoff Octenidin bzw. 
Octenidindihydrochlorid einer speziellen topischen Anwendung im Mund-, Rachen- bzw. Nasenraum, vor-
zugsweise im Mund- und Rachenraum, zur gezielten prophylaktischen bzw. therapeutischen antiviralen topi-
schen Behandlung der erfindungsgemäß angeführten viralen Erkrankungen zugeführt, und zwar bevorzugt 
auf Basis bzw. in Form einer festen galenischen Zubereitung zum Lutschen, insbesondere in Form einer 
Lutschtablette. Auf diese Weise kommt das Wirkpotential von Octenidin bzw. Octenidindihydrochlorid in 
Bezug auf seine spezielle antivirale Wirkung insbesondere gegenüber Corona-Viren und insbesondere 
SARS-CoV-2 im besonderen Maße zur Geltung bzw. zum Einsatz, einhergehend mit der hohen Wirksamkeit 
im Hinblick auf die prophylaktische bzw. therapeutische antivirale topische Behandlung der zugrundeliegen-
den viralen Erkrankungen, insbesondere im Hinblick auf COVID-19.
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[0063] Der erfindungsgemäß eingesetzte Wirkstoff Octenidin (CAS-Nr.: 71251-02-0) bzw. Octenidindihydro-
chlorid (CAS-Nr.: 70775-75-6) gehört zu der Gruppe der quartären Ammoniumverbindungen bzw. zu der che-
mischen Gruppe der Bipyridine. Octenidin bzw. Octenidindihydrochlorid weist in diesem Zusammenhang zwei 
kationenaktive Zentren auf. Octenidindihydrochlorid ist der internationale Freiname für 1,1'-(1,10-Decandiyl) 
bis[4-(octylamino)pyridinium]-dichlorid bzw. für 1,1'-Decamethylen[(1,4-dihydro-4-octylimimo)pyridinium] 
dichlorid.

[0064] Für weitergehende Einzelheiten zu Octenidin bzw. dessen Salzen bzw. Estern bzw. Octenidindihydro-
chlorid kann beispielsweise verwiesen werden auf Römpp Chemielexikon, 10. Auflage, Band 4, 1998, Georg- 
Thieme-Verlag, Stuttgart/New York, Seite 2986, Stichwort: „Octenidindihydrochlorid“, wobei der gesamte 
Offenbarungsgehalt, einschließlich der dort genannten Literatur, hiermit durch Bezugnahme vollumfänglich 
eingeschlossen ist.

[0065] Gemäß einer erfindungsgemäß bevorzugten Ausführungsform kann die Zusammensetzung nach der 
Erfindung das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, wie zuvor angeführt, in Form eines Hydro-
chloridsalzes, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, enthalten. Erfindungsgemäß verhält es sich gemäß 
einer bevorzugten Ausführungsform insbesondere derart, dass das Octenidin und/oder dessen Salze und/o-
der Ester ein Octenidin-Hydrochloridsalz, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, ist.

[0066] In besonders bevorzugter Weise enthält die Zusammensetzung nach der Erfindung als antiviralen 
Wirkstoff Octenidindihydrochlorid. Die Verwendung von Octenidindihydrochlorid geht mit einer besonders 
hohen Wirksamkeit und definiertem Wirkspektrum der Zusammensetzung nach der Erfindung einher.

[0067] Erfindungsgemäß verhält es sich dabei insbesondere derart, dass die Zusammensetzung nach der 
Erfindung das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, in 
pharmazeutisch und/oder therapeutisch wirksamen, insbesondere in pharmazeutisch und/oder therapeutisch 
antiviral wirksamen Mengen, enthält.

[0068] Erfindungsgemäß ist es insbesondere vorgesehen, dass die Zusammensetzung das Octenidin und/o-
der dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, in einer (relativen) Menge im 
Bereich von 0,001 Gew.-% bis 10 Gew.-%, insbesondere im Bereich von 0,005 Gew.-% bis 7,5 Gew.-%, vor-
zugsweise im Bereich von 0,01 Gew.-% bis 5 Gew.-%, bevorzugt im Bereich von 0,02 Gew.-% bis 4 Gew.-%, 
besonders bevorzugt im Bereich von 0,03 Gew.-% bis 2 Gew.-%, weiter bevorzugt im Bereich von 0,05 Gew.- 
% bis 1 Gew.-%, bezogen auf die Zusammensetzung, enthält.

[0069] Die Wirksamkeit der erfindungsgemäßen Zusammensetzung kann noch dadurch gesteigert bzw. 
maßgeschneidert werden, dass der Zusammensetzung mindestens ein Lokalanästhetikum zugesetzt wird. 
Erfindungsgemäß kann es somit vorgesehen sein, dass die Zusammensetzung nach der Erfindung mindes-
tens ein Lokalanästhetikum enthält. Hierdurch kann beispielsweise eine mit der (Virus-) Erkrankung einherge-
hende lokale Schmerzsymptomatik, insbesondere im Mund-, Rachen- bzw. Nasenraum, bevorzugt im Mund- 
und Rachenraum, gezielt behandelt werden. Hierdurch wird auch, beispielsweise infolge eines verringerten 
Räusperns oder eines normalisierten Schluckverhaltens, das betroffene Gewebe geschont und das Einwirk-
verhalten von Octenidin bzw. Octenidindihydrochlorid unterstützt.

[0070] Was das erfindungsgemäß einsetzbare Lokalanästhetikum anbelangt, so können grundsätzlich sämt-
liche zur topischen Anwendung geeigneten Lokalanästhetika zur Anwendung kommen. Für diesbezügliche 
Einzelheiten zu Lokalanästhetika kann beispielsweise verwiesen werden auf E. Mutschler et al., „Mutschler 
Arzneimittelwirkungen - Lehrbuch der Pharmakologie und Toxikologie“, 8. Auflage, Wissenschaftliche Ver-
lagsgesellschaft mbH, Stuttgart, 2001, Seiten 267 ff., und Römpp Chemielexikon, 10. Auflage, Band 3, 
Georg Thieme Verlag, Stuttgart/New York, 1997, Seiten 2442, Stichwort: „Lokalanästhetika“ sowie die dort 
jeweils referierte Literatur.

[0071] Erfindungsgemäß kann das Lokalanästhetikum insbesondere ein Lokalanästhetikum auf Basis eines 
organischen Säureesters oder Säureamids, vorzugsweise Säureamids, sein. In diesem Zusammenhang 
kann das Lokalanästhetikum ausgewählt sein aus der Gruppe von Lokalanästhetika vom Estertyp und Lokal-
anästhetika vom Amidtyp sowie deren Kombinationen und Mischungen, vorzugsweise Lokalanästhetika vom 
Amidtyp.

[0072] Erfindungsgemäß kann das Lokalanästhetikum ausgewählt sein aus der Gruppe von Benzocain, Pro-
cain, Tetracain, Lidocain, Etidocain, Prilocain, Mepivacain, Bupivacain und S-Ropivacin und deren Salzen 
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und Estern sowie deren Kombinationen und Mischungen, insbesondere Lidocain und dessen Salzen und 
Estern, vorzugsweise Lidocainhydrochlorid.

[0073] Gemäß einer erfindungsgemäß bevorzugten Ausführungsform kann das Lokalanästhetikum ausge-
wählt sein aus der Gruppe von Lidocain (2-Diethylamino-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid) und dessen Sal-
zen und Estern, bevorzugt Lidocainhydrochlorid.

[0074] Erfindungsgemäß kann es insbesondere vorgesehen sein, dass die Zusammensetzung, insbeson-
dere als Lokalanästhetikum, Lidocain (2-Diethylamino-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid) und/oder dessen 
Salze und/oder Ester, bevorzugt Lidocainhydrochlorid, enthält.

[0075] Bei Lidocain handelt es sich um ein Lokalanästhetikum vom Amidtyp, insbesondere vom Aminoamid-
typ, welches eine gute lokale Wirksamkeit bei gleichzeitig schnellem Wirkeintritt und guter Verträglichkeit auf-
weist. Lidocain blockiert reversibel spannungsabhängige Natriumkanäle in den Zellmembranen von Nerven-
zellen. Insbesondere hemmt Lidocain den Einstrom von Natriumionen über spannungsabhängige 
Natriumkanäle in die Nervenzellen, was zu einer verminderten Erregbarkeit von Nervenfasern führt, da der 
zur Ausbildung eines Aktionspotentials erforderliche Anstieg der Natriumpermeabilität verringert ist. Hier-
durch wird das Schmerzempfinden herabgesetzt.

[0076] Insbesondere kann das Lokalanästhetikum ausgewählt sein aus der Gruppe von Lidocain sowie des-
sen pharmazeutisch verträglichen Salzen und Estern. Gemäß einer erfindungsgemäß bevorzugten Ausfüh-
rungsform wird das Lokalanästhetikum in Form von Lidocainhydrochlorid eingesetzt. Lidocainhydrochlorid 
weist im Vergleich zu Lidocain insbesondere eine höhere Wasserlöslichkeit auf. Hierdurch wird - ohne sich 
auf diese Theorie berufen oder beschränken zu wollen - die Wirkstofffreisetzung bei Kontakt mit Flüssigkeit 
bzw. Speichel nochmals verbessert, was auch zu verbesserten Wirkeigenschaften führt. Hinzu kommt, dass 
- gleichermaßen ohne sich auf diese Theorie berufen oder beschränken zu wollen - das mit den vorliegenden 
(Virus-)Erkrankungen insbesondere im Mund/Rachen-Raum vorliegende entzündete Gewebe, insbesondere 
infolge einer lokalen Lactatacidose, einen niedrigeren pH-Wert gegenüber normalen bzw. nichtentzündetem 
Gewebe aufweist. Auch von daher weist Lidocainhydrochlorid ein gutes Penetrationsvermögen auf, da dies-
bezüglich bereits die protonierte Form vorliegt.

[0077] Erfindungsgemäß kann die Zusammensetzung das Lokalanästhetikum, insbesondere Lidocain und/o-
der dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Lidocainhydrochlorid, in pharmazeutisch und/oder therapeu-
tisch wirksamen, insbesondere in pharmazeutisch und/oder therapeutisch lokalanästhetisch wirksamen Men-
gen, enthalten.

[0078] Erfindungsgemäß kann die Zusammensetzung das Lokalanästhetikum, insbesondere Lidocain und/o-
der dessen pharmazeutisch und/oder physiologisch verträgliche Salze, vorzugsweise Lidocainhydrochlorid, 
in einer (relativen) Menge im Bereich von 0,01 Gew.-% bis 5 Gew.-%, insbesondere im Bereich von 0,05 
Gew.-% bis 4 Gew.-%, vorzugsweise im Bereich von 0,1 Gew.-% bis 2,5 Gew.-%, bevorzugt im Bereich von 
0,2 Gew.-% bis 0,6 Gew.-%, bezogen auf die Zusammensetzung, enthalten.

[0079] Für weitere Ausführungen zu Lidocain kann beispielsweise auf RÖMPP Chemielexikon, 10. Auflage, 
Band. 3, 1997, Georg Thieme-Verlag, Stuttgart/New York, Stichwort: „Lidocain“ sowie auf die dort jeweils in 
Bezug genommene Literatur verwiesen werden, deren gesamter Inhalt hiermit durch Bezugnahme vollum-
fänglich eingeschlossen ist. Zudem kann verwiesen werden auf die Ausführungen in Lidocaine Hydrochlo-
ride, Europäische Pharmakopöe (European Pharmacopoeia) (Ph. Eur.), 9. Auflage (Januar 2017). Zudem 
kann in Bezug auf Lidocain auf die Ausführungen in European Pharmacopoeia 8.0, European Directorate for 
the Quality of Medicines and Healthcare, Seiten 2620/2621, Stichwort: „Lidocaine“ verwiesen werden. Darü-
ber hinaus kann in Bezug auf Lidocainhydrochlorid auf European Pharmacopoeia 8.0, European Directorate 
for the Quality of Medicines and Healthcare, Seiten 2620/2621, Stichwort: „Lidocaine Hydrochloride“ verwie-
sen werden.

[0080] Die erfindungsgemäße Zusammensetzung kann darüber hinaus auch die nachfolgend angeführten 
Wirk- bzw. Inhaltsstoff aufweisen:

Gemäß einer erfindungsgemäßen Ausführungsform kann die Zusammensetzung nach der Erfindung 
mindestens ein Antiphlogistikum, insbesondere Benzydamin und/oder dessen Salze und/oder Ester, 
bevorzugt Benzydaminhydrochlorid, enthalten.

11/49

DE 10 2023 114 609 A1 2024.09.05



[0081] Insbesondere kann die Zusammensetzung das Antiphlogistikum, insbesondere Benzydamin und/oder 
dessen Salze und/oder Ester, bevorzugt Benzydaminhydrochlorid, in pharmazeutisch und/oder therapeutisch 
wirksamen, insbesondere in pharmazeutisch und/oder therapeutisch antiphlogistisch wirksamen Mengen, 
enthalten.

[0082] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung kann es dabei insbesondere vorgesehen sein, dass die 
Zusammensetzung das Antiphlogistikum, insbesondere Benzydamin und/oder dessen Salze und/oder Ester, 
bevorzugt Benzydaminhydrochlorid, in einer (relativen) Menge im Bereich von 0,001 Gew.-% bis 10 Gew.-%, 
insbesondere im Bereich von 0,005 Gew.% bis 7,5 Gew.-%, vorzugsweise im Bereich von 0,01 Gew.-% bis 5 
Gew.-%, bevorzugt im Bereich von 0,02 Gew.-% bis 4 Gew.-%, besonders bevorzugt im Bereich von 0,03 
Gew.-% bis 2 Gew.-%, weiter bevorzugt im Bereich von 0,05 Gew.-% bis 1 Gew.-%, bezogen auf die Zusam-
mensetzung, enthält.

[0083] Bei Benzydamin handelt es sich insbesondere um ein benzyliertes Indazol-Derivat aus der Wirkstoff-
gruppe der Antiphlogistika. Benzydamin weist insbesondere entzündungshemmende, schmerzlindernde und 
leicht antimikrobielle Wirkeigenschaften auf. Einhergehend mit der Verwendung von Benzydamin können im 
Rahmen der Anwendung der erfindungsgemäßen Zusammensetzung insbesondere Schmerzen und Reizun-
gen im Mund- und Rachenraum weiterführend und im Zusammenspiel mit den weiteren Wirk- bzw. Inhalts-
stoffen symptomatisch behandelt werden. Auch von daher können die mit der Infektion einhergehenden 
Krankheitssymptome weiterführend gelindert werden, zumal Benzydamin zusätzlich auch fiebersenkend ist.

[0084] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung kann es weiterhin vorgesehen 
sein, dass die Zusammensetzung nach der Erfindung mindestens ein nichtsteroidales Antiphlogistikum 
(NSAR-Wirkstoff) enthält. Diesbezüglich kann das nichtsteroidale Antiphlogistikum (NSAR-Wirkstoff) ausge-
wählt sein aus der Gruppe von Flurbiprofen, Ibuprofen, Dexibuprofen, Naproxen, Ketoprofen, Dexketoprofen, 
Tiaprofensäure, Diclofenac und Acetylsalicylsäure und deren Salzen und Estern sowie deren Kombinationen 
und Mischungen, insbesondere Flurbiprofen und dessen Salzen und Estern, vorzugsweise Flurbiprofen. Ins-
besondere kann es erfindungsgemäß vorgesehen sein, dass die Zusammensetzung Flurbiprofen und/oder 
dessen Salze und/oder Ester, bevorzugt Flurbiprofen, enthält.

[0085] Weiterhin kann die Zusammensetzung das nichtsteroidale Antiphlogistikum (NSAR-Wirkstoff), insbe-
sondere Flurbiprofen und/oder dessen Salze und/oder Ester, bevorzugt Flurbiprofen, in pharmazeutisch 
und/oder therapeutisch wirksamen, insbesondere in pharmazeutisch und/oder therapeutisch nichtsteroida-
lantiphlogistisch wirksamen Mengen, enthalten.

[0086] In diesem Zusammenhang kann die Zusammensetzung das nichtsteroidale Antiphlogistikum (NSAR- 
Wirkstoff), insbesondere Flurbiprofen und/oder dessen Salze und/oder Ester, bevorzugt Flurbiprofen, in einer 
(relativen) Menge im Bereich von 0,001 Gew.-% bis 10 Gew.-%, insbesondere im Bereich von 0,005 Gew.-% 
bis 7,5 Gew.-%, vorzugsweise im Bereich von 0,01 Gew.-% bis 5 Gew.-%, bevorzugt im Bereich von 0,02 
Gew.-% bis 4 Gew.-%, besonders bevorzugt im Bereich von 0,03 Gew.-% bis 2 Gew.-%, weiter bevorzugt im 
Bereich von 0,05 Gew.-% bis 1 Gew.-%, bezogen auf die Zusammensetzung, enthalten.

[0087] Flurbiprofen, welches im Rahmen der vorliegenden Erfindung in bevorzugter Weise als nichtsteroida-
les Antiphlogistikum eingesetzt wird, wird im Allgemeinen zu der Gruppe der Phenylalkansäurederivate der 
nichtsteroidalen Antirheumatika bzw. Antiphlogistika gezählt. Flurbiprofen wird ein entzündungshemmendes, 
schmerzlinderndes und abschwellendes Wirkprofil zugesprochen. Insbesondere kann gezielt eine lokale 
Behandlung von Halsschmerzen bzw. Schmerzen im Mund- und Rachenraum erfolgen, und zwar gleicherma-
ßen im Zusammenspiel mit den weiteren Wirk- und Inhaltsstoffen der erfindungsgemäßen Zusammenset-
zung.

[0088] Insbesondere kann die erfindungsgemäße Zusammensetzung mindestens ein Säuerungsmittel, ins-
besondere in Form einer organischen Säure und/oder deren Salze und/oder Ester, bevorzugt Weinsäure 
und/oder Citronensäure, bevorzugt Weinsäure, enthalten. In diesem Zusammenhang kann die Zusammen-
setzung das Säuerungsmittel in einer (relativen) Menge im Bereich von 0,01 Gew.-% bis 10 Gew.-%, insbe-
sondere im Bereich von 0,1 Gew.-% bis 5 Gew.-%, vorzugsweise im Bereich von 0,2 Gew.-% bis 1 Gew.-%, 
bezogen auf die Zusammensetzung, enthalten.

[0089] Durch die Verwendung eines Säuerungsmittels können auch die organoleptischen Eigenschaften der 
erfindungsgemäßen Zusammensetzung weiterführend verbessert bzw. eingestellt werden. Das Säuerungs-
mittel kann bei Anwendung bzw. Verabreichung der Zusammensetzung, insbesondere auf Basis einer festen 
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Dosierungsform, wie eine Lutschtablette, auch gezielt eine Induktion bzw. Steigerung des Speichelflusses 
bzw. der Speichelproduktion bewirken, wodurch die Wirkstofffreisetzung positiv beeinflusst wird.

[0090] Weiterhin kann die Zusammensetzung mindestens ein Anisöl, insbesondere Sternanisöl, enthalten. In 
diesem Zusammenhang kann die Zusammensetzung das Anisöl, insbesondere Sternanisöl, in einer (relati-
ven) Menge im Bereich von 0,005 Gew.-% bis 5 Gew.-%, insbesondere im Bereich von 0,05 Gew.-% bis 2 
Gew.-%, vorzugsweise im Bereich von 0,1 Gew.-% bis 0,75 Gew.-%, bezogen auf die Zusammensetzung, 
enthalten.

[0091] Sternanisöl kann im Allgemeinen aus dem Echten Sternanis, botanisch Illicium verum, gewonnen 
werden, wobei hierzu insbesondere eine Extraktion aus den reifen Früchten der Pflanze vorgenommen wer-
den kann. Sternanisöl enthält als Hauptkomponente trans-Anethol, insbesondere in einer Menge von 80 
Gew.-% bis 90 Gew.-%, bezogen auf das ätherische Öl. Zudem kann Sternanisöl Estragol, Foeniculin, Limo-
nen und/oder Cineol enthalten. Für weitergehende Einzelheiten zu Sternanisöl kann verwiesen werden auf 
RÖMPP Lexikon Naturstoffe, erste Auflage, Georg Thieme Verlag, Stuttgart/New York, 1997, Seite 609, 
Stichwort: „Sternanis“ und die dort referierte Literatur, deren gesamter Inhalt hiermit durch Bezugnahme ein-
geschlossen ist.

[0092] Anisöl, insbesondere Sternanisöl kann insbesondere zur Einstellung des Geschmacks der Zusam-
mensetzung verwendet werden. Zudem kommt Anisöl bzw. Sternanisöl auch eine schleimlösende sowie 
krampflösende Eigenschaft zu.

[0093] Weiterhin kann die Zusammensetzung mindestens ein ätherisches Öl, insbesondere Pfefferminzöl, 
enthalten. In diesem Zusammenhang kann die Zusammensetzung das ätherische Öl, insbesondere Pfeffer-
minzöl, in einer (relativen) Menge im Bereich von 0,001 Gew.-% bis 1 Gew.-%, insbesondere im Bereich von 
0,005 Gew.-% bis 0,5 Gew.-%, vorzugsweise im Bereich von 0,01 Gew.-% bis 0,1 Gew.-%, bezogen auf die 
Zusammensetzung, enthalten.

[0094] Das Pfefferminzöl kann insbesondere aus den oberirdischen Teilen der Pfefferminze, botanisch Men-
tha piperita, insbesondere aus den Blättern, gewonnen werden. Erfindungsgemäß eingesetztes Pfefferminzöl 
kann insbesondere Menthol, vorzugsweise in Mengen von 25 Gew.-% bis 45 Gew.-%, Menthon, vorzugs-
weise in Mengen von 20 Gew.-% bis 30 Gew.-%, und/oder Menthylacetat, vorzugsweise in Mengen von 2 
Gew.-% bis 10 Gew.-%, aufweisen, jeweils bezogen auf das ätherische Öl. Für weitergehende Einzelheiten 
zu dem erfindungsgemäß einsetzbaren Pfefferminzöl kann zudem verwiesen werden auf RÖMPP Lexikon 
Naturstoffe, erste Auflage, Georg Thieme Verlag, Stuttgart/New York, 1997, Seiten 478 und 479, Stichwort: 
„Pfefferminzöl“ und die dort referierte Literatur, deren gesamter Inhalt hiermit durch Bezugnahme einge-
schlossen ist.

[0095] Durch die Verwendung eines ätherischen Öls, insbesondere Pfefferminzöl, kann der Geschmack der 
erfindungsgemäßen Zusammensetzung weiterführend eingestellt werden. Zudem weisen die ätherischen 
Öle bzw. Pfefferminzöl eine antibakterielle bzw. antifugale Wirksam auf, was im Hinblick auf die zugrundelie-
gende topische Anwendung von weiterem Vorteil ist, beispielsweise im Hinblick auf Sekundärinfektionen 
oder dergleichen.

[0096] Darüber hinaus kann die Zusammensetzung mindestens einen Kaffee-Extrakt und/oder Tee-Extrakt, 
insbesondere Kaffee-Extrakt, enthalten. Diesbezüglich kann die Zusammensetzung den Kaffee-Extrakt bzw. 
Tee-Extrakt in einer (relativen) Menge im Bereich von 0,001 Gew.-% bis 10 Gew.-%, insbesondere im Bereich 
von 0,01 Gew.-% bis 5 Gew.-%, vorzugsweise im Bereich von 0,1 Gew.-% bis 1 Gew.-%, bezogen auf die 
Zusammensetzung, enthalten. Beispielweise können Trockenextrakte bzw. wässrige Extrakte eingesetzt wer-
den.

[0097] Im Allgemeinen kann die erfindungsgemäße Zusammensetzung darüber hinaus auch Polypropylen-
glykol enthalten. In diesem Zusammenhang kann die Zusammensetzung Polypropylenglykol in einer (relati-
ven) Menge im Bereich von 0,001 Gew.-% bis 5 Gew.-%, insbesondere im Bereich von 0,01 Gew.-% bis 1 
Gew.-%, vorzugsweise im Bereich von 0,1 Gew.-% bis 0,5 Gew.-%, bezogen auf die Zusammensetzung, ent-
halten.

[0098] Polypropylen führt im Rahmen der Verabreichung der erfindungsgemäßen Zusammensetzung im 
Mund-, Rachen- bzw. Nasenraum zu einer erhöhten mucoadhäsiven Wirkung und somit zu einer längeren 
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Kontaktzeit der Zusammensetzung mit dem Wirkstoff gegenüber dem zugrundeliegende Gewebe bzw. den 
Schleimhäuten. Dies geht mit einer verlängerten Einwirkzeit auch der Wirksubstanzen einher.

[0099] Darüber hinaus kann die Zusammensetzung nach der Erfindung mindestens eine Schleimdroge bzw. 
deren Extrakt enthalten.

[0100] Für die erfindungsgemäße Zusammensetzung kann es dabei insbesondere vorgesehen sein, dass 
die Schleimdroge in einer (relativen) Menge im Bereich von 0,01 Gew.-% bis 20 Gew.-%, insbesondere im 
Bereich von 0,1 Gew.-% bis 15 Gew.-%, vorzugsweise im Bereich von 1 Gew.-% bis 10 Gew.-%, bezogen 
auf die Zusammensetzung, vorliegt.

[0101] Im Allgemeinen kann die Schleimdroge bzw. deren Extrakt im Rahmen der vorliegenden Erfindung 
ausgewählt sein aus der Gruppe von Isländisch Moos (Lichen islandicus), Eibisch (Althaea officinalis L.), 
Spitzwegerich (Plantago lanceolata L.), Malve (Malva sylvestris L. und M. neglecta WALLR. und andere), 
Boxhornklee (Trigonella foenum-graecum L.), Salep und Quitte (Cydonia oblonga MILL.) sowie deren Kombi-
nationen und Mischungen, bevorzugt Isländisch Moos (Lichen islandicus) und/ oder Eibisch (Althaea officina-
lis L.).

[0102] Erfindungsgemäß kann die Schleimdroge in Form der Droge, insbesondere in Form zerkleinerter oder 
pulverisierter Pflanzenteile oder Pflanzenbestandteile, eingesetzt sein und/oder vorliegen. Darüber hinaus 
kann die Schleimdroge in Form eines Extraktes, insbesondere in Form eines Trockenextraktes, eingesetzt 
sein und/oder vorliegen. Was die erfindungsgemäß gegebenenfalls eingesetzte Schleimdroge somit anbe-
langt, so kann diese erfindungsgemäß in Form der Droge selbst, insbesondere in Form zerkleinerter oder pul-
verisierter Pflanzenteile oder Pflanzenbestandteile, der Zusammensetzung zugesetzt sein. Weiterhin kann 
die Schleimdroge in Form eines Extrakts, insbesondere Trockenextrakts, welcher beispielsweise erhältlich ist 
ausgehend von einem wässrigen, alkoholischen oder wässrig-alkoholischen Extrakts der Droge, eingesetzt 
werden. Die Verwendung eines Extrakts einer Schleimdroge bietet gegenüber der Verwendung der Droge 
den Vorteil, dass hohe Konzentrationen der Schleimdroge zur Anwendung kommen, so dass auch von daher 
eine besonders gute Wirkung erzielt wird. 

[0103] Schleimdrogen bzw. deren Extrakte wirken insbesondere reizmildernd und abdeckend. Zudem führen 
sie zu einer Verringerung des Hustenreizes (Antitussiva).

[0104] Die jeweiligen Schleimdrogen bzw. deren Extrakte als solche sind dem Fachmann bekannt. Für wei-
tere Einzelheiten zu Schleimdrogen und ihren Zubereitungen, Wirkungen und Anwendungen kann verwiesen 
werden auf H. Wagner „Pharmazeutische Biologie - Drogen und ihre Inhaltsstoffe“, Gustav Fischer Verlag, 
Stuttgart/New York, 1985, insbesondere Seiten 280 ff.

[0105] Erfindungsgemäß kann die Zusammensetzung weiterhin mindestens einen Exzipienten (Träger), vor-
zugsweise pharmakologisch und/oder physiologisch unbedenklichen Exzipienten (Träger), enthalten. Hier-
durch kann die erfindungsgemäße Zusammensetzung weiterführend auch hinsichtlich ihrer Galenik einge-
stellt bzw. maßgeschneidert werden. Auf dieser Basis kann auch die Wirkstofffreisetzung bzw. 
Wirkstoffverfügbarkeit gezielt eingestellt bzw. gesteuert werden.

[0106] Erfindungsgemäß kann die Zusammensetzung nach der Erfindung zudem mindestens einen weiteren 
Wirk- und/oder Inhaltsstoff, insbesondere pharmazeutischen Zusatz- und/oder Hilfsstoff, enthalten, insbeson-
dere ausgewählt aus der Gruppe von Verarbeitungshilfsstoffen, Stabilisatoren, Emulgatoren, Antioxidantien, 
Konservierungsstoffen, Feuchthaltemitteln, Süßstoffen und Süßungsmitteln, pH-Stellmitteln, pH-Puffersubs-
tanzen, Verdickungsmitteln, Aromastoffen, Antiseptika, Färbe-, Puffer-, Riech-, Duft-, Streck-, Binde-, Netz- 
und/oder Konservierungsstoffen sowie deren Kombinationen und Mischungen. In diesem Zusammenhang 
kann die Zusammensetzung den weiteren Wirk- bzw. Inhaltsstoff in einer (relativen) Menge im Bereich von 
0,01 Gew.-% bis 15 Gew.-%, insbesondere im Bereich von 0,1 Gew.-% bis 10 Gew.-%, vorzugsweise im 
Bereich von 0,5 Gew.-% bis 5 Gew.-%, bezogen auf die Zusammensetzung, aufweisen.

[0107] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform kann es erfindungsgemäß vorgesehen sein, dass die 
Zusammensetzung zumindest im Wesentlichen kein Phenoxyethanol (2-Phenoxyethanol) enthält. Erfin-
dungsgemäß kann es somit insbesondere vorgesehen sein, dass die Zusammensetzung zumindest im 
Wesentlichen frei ist von Phenoxyethanol (2-Phenoxyethanol). Insbesondere kann die Zusammensetzung in 
Abwesenheit von Phenoxyethanol (2-Phenoxyethanol) vorliegen. Erfindungsgemäß ist es somit insbeson-
dere vorgesehen, dass die Zusammensetzung kein Phenoxyethanol (2-Phenoxyethanol) aufweist bzw. frei 
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von Phenoxyethanol (2-Phenoxyethanol) ist. Denn die Anmelderin hat in überraschender Weise gefunden, 
dass die Verwendung von Octenidin bzw. dessen Salze bzw. Ester, insbesondere Octenidindihydrochlorid, 
mit einer hervorragenden antiviralen Wirkung einhergeht. Hierdurch kann ein weiterführend optimiertes Wirk-
spektrum bei gleichzeitig geringen Nebenwirkungen bereitgestellt werden.

[0108] Auch in diesem Zusammenhang kann es erfindungsgemäß insbesondere vorgesehen sein, dass die 
Zusammensetzung nach der Erfindung Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, insbesondere Octe-
nidindihydrochlorid, als alleinige antivirale Wirksubstanz aufweist bzw. dass die erfindungsgemäße Zusam-
mensetzung frei von von Octenidin und/oder dessen Salzen und/oder Estern, insbesondere Octenidindihyd-
rochlorid, verschiedenen antiviralen Wirkstoffen ist. Erfindungsgemäß kann es insbesondere vorgesehen 
sein, dass die Zusammensetzung das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, insbesondere Octe-
nidindihydrochlorid als alleinigen Wirkstoff, insbesondere als alleinigen pharmazeutischen Wirkstoff, enthält.

[0109] Erfindungsgemäß kann es zusammenfassend insbesondere vorgesehen sein, dass die Zusammen-
setzung das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, als 
alleinigen antiviralen Wirkstoff, insbesondere als alleinigen pharmazeutischen Wirkstoff, vorzugsweise als 
alleinigen Wirkstoff, enthält.

[0110] Gemäß einer alternativen und erfindungsgemäß weniger bevorzugten Ausführungsform kann es 
jedoch grundsätzlich vorgesehen sein, dass die Zusammensetzung nach der Erfindung Phenoxyethanol (2- 
Phenoxyethanol) enthält. In diesem Zusammenhang kann die Zusammensetzung das Phenoxyethanol (2- 
Phenoxyethanol) in einer (relativen) Menge im Bereich von 0,1 Gew.-% bis 10 Gew.-%, insbesondere im 
Bereich von 0,5 Gew.-% bis 5 Gew.-%, vorzugsweise im Bereich von 0,75 Gew.-% bis 3 Gew.-%, bezogen 
auf die Zusammensetzung, enthalten.

[0111] Darüber hinaus kann es erfindungsgemäß auch vorgesehen sein, dass die Zusammensetzung im 
Wesentlichen kein n-Propanol (Propan-1-ol) und/oder zumindest im Wesentlichen kein Isopropanol, insbe-
sondere zumindest im Wesentlichen keinen primären Alkohol, enthält. Erfindungsgemäß kann es dabei ins-
besondere vorgesehen sein, dass die Zusammensetzung zumindest im Wesentlichen frei ist von n-Propanol 
(Propan-1-ol) und/oder zumindest im Wesentlichen frei ist von Isopropanol. Insbesondere kann die Zusam-
mensetzung frei sein von einem primären Alkohol. Insbesondere kann die Zusammensetzung in Abwesenheit 
von n-Propanol (Propan-1-ol) und/oder in Abwesenheit von Isopropanol, insbesondere in Abwesenheit von 
einem primären Alkohol, vorliegen. Auch hierdurch kann die Verträglichkeit der erfindungsgemäßen Zusam-
mensetzung verbessert werden.

[0112] Was die erfindungsgemäße Zusammensetzung weiterhin anbelangt, so kommt auch den absoluten 
Mengen bzw. der Dosis der jeweils eingesetzten Wirk- bzw. Inhaltsstoffe eine große Bedeutung zu, und zwar 
auch was die Bereitstellung einer optimierten Wirksamkeit und definierten Anwendungseigenschaften der 
erfindungsgemäßen Zusammensetzung anbelangt. Der Begriff „Darreichungseinheit“ wie dieser im Rahmen 
der vorliegenden Erfindung insbesondere im Zusammenhang mit den absoluten Mengen bzw. Dosen ver-
wendet wird, bezieht sich dabei insbesondere auf die einem Patienten verabreichte einzelne Applikation (Ein-
zelapplikation) bzw. auf eine einzelne Dosis (Einzeldosis) der hergerichteten Dosierungsform (z. B. Lutsch-
tablette) der Zusammensetzung nach der Erfindung (vgl. auch nachfolgende Ausführungen).

[0113] Erfindungsgemäß kann es sich in diesem Zusammenhang insbesondere wie folgt verhalten:

So kann die Zusammensetzung das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise 
Octenidindihydrochlorid, in einer (absoluten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,05 mg bis 15 mg, 
insbesondere im Bereich von 0,1 mg bis 12,5 mg, vorzugsweise im Bereich von 0,2 mg bis 10 mg, 
bevorzugt im Bereich von 0,3 mg bis 7,5 mg, besonders bevorzugt im Bereich von 0,5 mg bis 5 mg, 
bezogen auf eine Darreichungseinheit der Zusammensetzung, enthalten.

[0114] Zudem kann die Zusammensetzung das Lokalanästhetikum, insbesondere Lidocain und/oder dessen 
Salze und/oder Ester, vorzugsweise Lidocainhydrochlorid, in einer (absoluten) Menge und/oder Dosis im 
Bereich von 0,1 mg bis 50 mg, insbesondere im Bereich von 1 mg bis 20 mg, vorzugsweise im Bereich von 3 
mg bis 15 mg, bevorzugt im Bereich von 4 mg bis 10 mg, bezogen auf eine Darreichungseinheit der Zusam-
mensetzung, enthalten.

[0115] Zudem kann die Zusammensetzung das Antiphlogistikum, insbesondere Benzydamin und/oder des-
sen Salze und/oder Ester, bevorzugt Benzydaminhydrochlorid, in einer (absoluten) Menge und/oder Dosis im 
Bereich von 0,1 mg bis 50 mg, insbesondere im Bereich von 0,5 mg bis 20 mg, vorzugsweise im Bereich von 
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1 mg bis 15 mg, bevorzugt im Bereich von 2 mg bis 10 mg, bezogen auf eine Darreichungseinheit der Zusam-
mensetzung, enthalten.

[0116] Darüber hinaus kann die Zusammensetzung das nichtsteroidale Antiphlogistikum (NSAR-Wirkstoff), 
insbesondere Flurbiprofen und/oder dessen Salze und/oder Ester, bevorzugt Flurbiprofen, in einer (absolu-
ten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,1 mg bis 50 mg, insbesondere im Bereich von 0,5 mg bis 20 
mg, vorzugsweise im Bereich von 1 mg bis 15 mg, bevorzugt im Bereich von 2 mg bis 10 mg, bezogen auf 
eine Darreichungseinheit der Zusammensetzung, enthalten.

[0117] Weiterhin kann die Zusammensetzung das Säuerungsmittel, insbesondere in Form einer organischen 
Säure und/oder deren Salze und/oder Ester, bevorzugt Weinsäure und/oder Citronensäure, bevorzugt Wein-
säure, in einer (absoluten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,5 mg bis 100 mg, insbesondere im 
Bereich von 1 mg bis 50 mg, vorzugsweise im Bereich von 2 mg bis 20 mg, bezogen auf eine Darreichungs-
einheit der Zusammensetzung, enthalten.

[0118] Zudem kann die Zusammensetzung das Anisöl, insbesondere Sternanisöl, in einer (absoluten) 
Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,2 mg bis 80 mg, insbesondere im Bereich von 0,5 mg bis 40 mg, vor-
zugsweise im Bereich von 0,75 mg bis 15 mg, bezogen auf eine Darreichungseinheit der Zusammensetzung, 
enthalten.

[0119] Weiterführend kann die Zusammensetzung das ätherische Öl, insbesondere Pfefferminzöl, in einer 
(absoluten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,01 mg bis 5 mg, insbesondere im Bereich von 0,05 mg 
bis 3 mg, vorzugsweise im Bereich von 0,1 mg bis 1 mg, bezogen auf eine Darreichungseinheit der Zusam-
mensetzung, enthalten.

[0120] Darüber hinaus kann die Zusammensetzung den Kaffee-Extrakt und/oder Tee-Extrakt, insbesondere 
Kaffee-Extrakt, in einer (absoluten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,05 mg bis 100 mg, insbesondere 
im Bereich von 0,5 mg bis 50 mg, vorzugsweise im Bereich von 1 mg bis 20 mg, bezogen auf eine Darrei-
chungseinheit der Zusammensetzung, enthalten.

[0121] Weiterführend kann die Zusammensetzung das Propylenglykol in einer (absoluten) Menge und/oder 
Dosis im Bereich von 0,05 mg bis 50 mg, insbesondere im Bereich von 0,5 mg bis 20 mg, vorzugsweise im 
Bereich von 1 mg bis 10 mg, bezogen auf eine Darreichungseinheit der Zusammensetzung, enthalten.

[0122] Nochmals weiterführend kann die Zusammensetzung die Schleimdroge und/oder deren Extrakt in 
einer (absoluten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,5 mg bis 200 mg, insbesondere im Bereich von 1 
mg bis 100 mg, vorzugsweise im Bereich von 5 mg bis 50 mg, bezogen auf eine Darreichungseinheit der 
Zusammensetzung, enthalten.

[0123] Sofern es erfindungsgemäß vorgesehen ist, dass die Zusammensetzung Phenoxyethanol (2-Pheno-
xyethanol) enthält, so kann dieses in einer (absoluten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,1 mg bis 1 
mg, insbesondere im Bereich von 0,5 bis 50 mg, vorzugsweise im Bereich von 0,75 bis 30 mg, bezogen auf 
eine Darreichungseinheit der Zusammensetzung, vorliegen. Wie zuvor ausgeführt, ist es erfindungsgemäß 
jedoch bevorzugt, dass die Zusammensetzung nach der Erfindung in Abwesenheit von Phenoxyethanol (2- 
Phenoxyethanol) vorliegt. Im Hinblick auf die vorstehenden Angaben zu den (absoluten) Mengen bzw. 
Dosen verhält es sich insbesondere derart, dass die jeweilige (absolute) Menge und/oder Dosis die mit einer 
einzelnen Applikation (Einzelapplikation) der Zusammensetzung und/oder die mit einer einzelnen Applikation 
(Einzelapplikation) einer hergerichteten Dosierungsform der Zusammensetzung verabreichte (Einzel-) Menge 
und/oder (Einzel-)Dosis ist bzw. dass die Darreichungseinheit eine einzelne Applikation (Einzelapplikation) 
der Zusammensetzung und/oder eine einzelne Applikation (Einzelapplikation) einer hergerichteten Dosie-
rungsform der Zusammensetzung ist.

[0124] Insbesondere kann das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindi-
hydrochlorid, mit einer Tagesdosis im Bereich von 0,15 mg/diem bis 120 mg/diem, insbesondere im Bereich 
von 0,15 mg/diem bis 120 mg/diem, vorzugsweise im Bereich von 0,3 mg/diem bis 100 mg/diem, bevorzugt 
im Bereich von 1,5 mg/diem bis 60 mg/diem, besonders bevorzugt im Bereich von 2,25 mg/diem bis 120 
mg/diem, weiter bevorzugt im Bereich von 2,5 mg/diem bis 40 mg/diem, verabreicht werden.

[0125] Erfindungsgemäß kann die Zusammensetzung somit zur Verabreichung von Octenidin und/oder des-
sen Salzen und/oder Estern, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, in einer Tagesdosis im Bereich von 0,15 
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mg/diem bis 120 mg/diem, insbesondere im Bereich von 0,15 mg/diem bis 120 mg/diem, vorzugsweise im 
Bereich von 0,3 mg/diem bis 100 mg/diem, bevorzugt im Bereich von 1,5 mg/diem bis 60 mg/diem, beson-
ders bevorzugt im Bereich von 2,25 mg/diem bis 120 mg/diem, weiter bevorzugt im Bereich von 2,5 mg/diem 
bis 40 mg/diem, hergerichtet sein.

[0126] Wie auch zuvor angeführt, kommt der Galenik bzw. der Ausbildung der Dosierungsform der erfin-
dungsgemäßen Zusammensetzung gleichermaßen eine große Bedeutung zu:

Im Allgemeinen kann es erfindungsgemäß vorgesehen sein, dass die Zusammensetzung nach der Erfin-
dung als feste Dosierungsform oder als flüssige Dosierungsform, insbesondere als feste Dosierungs-
form, vorliegt bzw. ausgebildet ist.

[0127] Gemäß einer erfindungsgemäß bevorzugten Ausführungsform ist es im Rahmen der vorliegenden 
Erfindung vorgesehen, dass die Zusammensetzung als feste Dosierungsform in Form einer Tablette, eines 
Dragees, einer Pille, einer Lutschtablette oder dergleichen, insbesondere in Form einer Lutschtablette, vor-
zugsweise Hartkaramelle, vorliegt und/oder ausgebildet ist bzw. dass die Zusammensetzung als Tablette, 
Dragee, Pille, Lutschtablette oder dergleichen, insbesondere Lutschtablette, vorzugsweise Hartkaramelle, 
vorliegt bzw. ausgebildet ist.

[0128] Gemäß einer alternativen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung kann es auch vorgesehen 
sein, dass die Zusammensetzung demgegenüber als flüssige Dosierungsform in Form eines Fluids, eines 
Mundwassers, einer Mundspülung, eines Safts, einer Gurgellösung, eines Sprays, insbesondere Mund- 
und/oder Rachensprays oder Nasensprays, oder dergleichen vorliegt bzw. ausgebildet ist bzw. dass die 
Zusammensetzung als Fluid, Mundwasser, Mundspülung, Saft, Gurgellösung, Spray insbesondere Mund- 
und/oder Rachenspray oder Nasenspray, oder dergleichen vorliegt bzw. ausgebildet ist.

[0129] Die Angaben hinsichtlich des festen bzw. flüssigen Zustands der erfindungsgemäßen Zusammenset-
zung beziehen sich dabei im Allgemeinen auf die diesbezügliche Ausbildung der Zusammensetzung bei 
Raumtemperatur (20 °C) und Umgebungsdruck (1.013,25 hPa).

[0130] Nachfolgend wird zunächst die erfindungsgemäß bevorzugte Ausführungsform weiterführend 
beschrieben, wonach die Zusammensetzung nach der Erfindung als feste Dosierungsform vorliegt: So ist es 
erfindungsgemäß bevorzugt, dass die Zusammensetzung als feste Dosierungsform vorliegt bzw. ausgebildet 
ist.

[0131] Dabei kann die Zusammensetzung nach der Erfindung als feste Dosierungsform in Form einer Tab-
lette, eines Dragees, einer Pille, einer Lutschtablette oder dergleichen, insbesondere in Form einer Lutsch-
tablette, vorzugsweise Hartkaramelle, vorliegen bzw. ausgebildet sein. Folglich kann die Zusammensetzung 
als Tablette, Dragee, Pille, Lutschtablette oder dergleichen, insbesondere Lutschtablette, vorzugsweise Hart-
karamelle, vorliegen bzw. ausgebildet sein.

[0132] Erfindungsgemäß kann die feste Dosierungsform, insbesondere die Tablette, das Dragee, die Pille 
oder die Lutschtablette, insbesondere Lutschtablette, vorzugsweise Hartkaramelle, ein Gesamtgewicht im 
Bereich von 0,5 g bis 7 g, insbesondere im Bereich von 1 g bis 6 g, vorzugsweise im Bereich von 2 g bis 5 g, 
aufweisen. Insbesondere kann die Tablette, das Dragee, die Pille oder die Lutschtablette, insbesondere 
Lutschtablette, vorzugsweise Hartkaramelle, ein Gesamtgewicht im Bereich von 0,5 g bis 7 g, insbesondere 
im Bereich von 1 g bis 6 g, vorzugsweise im Bereich von 2 g bis 5 g, aufweisen. Die vorgenannten Gewichts-
angaben beziehen sich dabei auf eine einzelne Dosierungsform, z. B. ein(e) einzelne(s) Tablette, Dragee, 
Pille, Lutschtablette bzw. Hartkaramelle.

[0133] Bei der bevorzugten Ausgestaltung der erfindungsgemäßen pharmazeutischen Zusammensetzung in 
Form einer Lutschtablette, insbesondere auf Hartkaramellenbasis, kann das Gesamtgewicht der Lutschtab-
lette im Bereich von 0,5 g bis 7 g, insbesondere im Bereich von 1 g bis 6 g, vorzugsweise im Bereich von 2 g 
bis 5 g, liegen.

[0134] Erfindungsgemäß ist es weiterführend bevorzugt, dass die Zusammensetzung, insbesondere die 
feste Dosierungsform, eine Lutschtablette ist, insbesondere in Form einer Hartkaramelle.

[0135] In diesem Zusammenhang kann die Zusammensetzung, insbesondere die feste Dosierungsform, auf 
Lutschtablettenbasis gebildet sein bzw. als Lutschtablette, insbesondere Hartkaramelle, vorliegen bzw. aus-
gebildet sein. Auf dieser Basis kann die Zusammensetzung, insbesondere die feste Dosierungsform, eine 
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therapeutisch wirksame Menge an Wirk- und/oder Inhaltsstoffen, insbesondere Octenidin und/oder dessen 
Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, beim Lutschen freisetzen, wenn die Zusam-
mensetzung, insbesondere die feste Dosierungsform, im Mund- und Rachenraum eines Patienten verab-
reicht und gelutscht wird.

[0136] Im Allgemeinen enthält die erfindungsgemäße pharmazeutische Zusammensetzung, insbesondere 
die feste Dosierungsform, vorzugsweise Lutschtablette, die Wirk- und/oder Inhaltsstoffe in einer festen Matrix 
bzw. Masse. Die Wirk- und/oder Inhaltsstoffe sind somit insbesondere in einer Matrix inkorporiert bzw. einge-
lagert, so dass sie wirksam geschützt und zudem insbesondere homogen verteilt sind.

[0137] Die Anmelderin hat gefunden, dass der Wirkstoff Octenidin und/oder dessen Salze bzw. Ester bzw. 
Octenidindihydrochlorid in Form einer festen galenischen Zubereitung insbesondere zum Lutschen, vorzugs-
weise in Form einer Lutschtablette, eine optimale Wirksamkeit im Hinblick auf die prophylaktische bzw. thera-
peutische topische Behandlung der zugrundeliegenden Erkrankungen, insbesondere COVID-19, aufweist. 
Ohne sich auf diese Theorie beschränken oder berufen zu wollen, geht die erfindungsgemäß bevorzugte 
Ausführungsform, wonach die Zusammensetzung als feste Dosierungsform, insbesondere in Form einer 
Lutschtablette, vorliegt, mit einem optimierten Freisetzungsverhalten des Wirkstoffs einher, und zwar sowohl 
was die zeitbezogene Freisetzungsmenge bzw. die Freisetzungsgeschwindigkeit als auch die Einwirkdauer 
anbelangt, so dass die antivirale Wirksamkeit auch von daher entsprechend verbessert wird.

[0138] Die feste Dosierungsform zum Lutschen und die Inkorporierung der Wirk- und/oder Inhaltsstoffe in 
eine feste Matrix bzw. Masse bietet in diesem Zusammenhang eine Reihe von Vorteilen: Zum einen lassen 
sich auf diese Weise die Wirk- und Inhaltsstoffe besser dosieren, d. h. es wird eine verbesserte Dosierge-
nauigkeit erreicht. Zum anderen wird dadurch die Applikations- bzw. Einnahmemöglichkeit verbessert, d. h. 
die Einnahmemöglichkeit für den Patienten ist sozusagen überall gegeben (z. B. unterwegs auf Reisen, im 
Freien etc.), da keine speziellen Zubereitungsformen angemischt werden müssen. Darüber hinaus liefert die 
feste Dosierungsform den Vorteil, dass die Wirkstoffe in festen Zubereitungen im allgemeinen lagerstabil 
sind. Weiterhin gewährt die feste Dosierungsform eine definierte Verweilzeit bzw. Verweildauer im Mund- 
und Rachenraum und somit eine effiziente und kontrollierte Therapierung. Schließlich ermöglicht die feste 
Dosierungsform, insbesondere durch die Einlagerung der Wirk- und Inhaltsstoffe in die Matrix, eine verbes-
serte Kombination mit anderen Wirkstoffen und deren gleichmäßige, homogene Verteilung über die Matrix.

[0139] Erfindungsgemäß kann die Zusammensetzung, insbesondere die feste Dosierungsform, mindestens 
einen Zucker und/oder mindestens einen Zuckeraustauschstoff enthält, insbesondere als Exzipient (Träger), 
vorzugsweise pharmakologisch und/oder physiologisch unbedenklicher Exzipient (Träger).

[0140] Als Matrix bzw. Masse für die Einlagerung der Wirk- und Inhaltsstoffe eignen sich insbesondere 
Zucker aller Art und/oder Zuckeraustauschstoffe aller Art.

[0141] In diesem Zusammenhang kann der Zucker ausgewählt sein aus der Gruppe von Saccharose, Glu-
cose, insbesondere Dextrose, und Fructose.

[0142] Zudem kann der Zuckeraustauschstoff ausgewählt sein aus der Gruppe von Zuckeralkoholen, vor-
zugsweise aus der Gruppe von Mannit, Xylit, Sorbit, Isomalt, Maltitsirup, Lactit, Leucrose, Fructooligosaccha-
riden, Glucanen, Polyglucose sowie deren Kombinationen und Mischungen, besonders bevorzugt Isomalt 
und Mannit sowie deren Kombinationen und Mischungen, ganz besonders bevorzugt Isomalt. Auf dieser 
Basis können kalorienreduzierte bzw. zahnfreundliche bzw. nichtkariogene Zusammensetzungen bereitge-
stellt werden.

[0143] Erfindungsgemäß ist es im Hinblick auf die feste Dosierungsform somit insbesondere vorgesehen, 
dass die Zusammensetzung, insbesondere die feste Dosierungsform, die Wirk- und/oder Inhaltsstoffe in 
einer festen Matrix und/oder Masse, insbesondere in einer Matrix und/oder Masse auf Basis von Zuckern 
und/oder Zuckeraustauschstoffen, insbesondere wie zuvor definiert, aufweist.

[0144] Insbesondere kann die Zusammensetzung, insbesondere die feste Dosierungsform, den Zucker 
und/oder den Zuckeraustauschstoff in einer (relativen) Menge im Bereich von 50 Gew.-% bis 99,95 Gew.-%, 
insbesondere im Bereich von 70 Gew.-% bis 99,5 Gew.-%, vorzugsweise im Bereich von 80 Gew.-% bis 
99,25 Gew.-%, bevorzugt im Bereich von 90 Gew.-% bis 99 Gew.-%, bezogen auf die Zusammensetzung, 
insbesondere die feste Dosierungsform, aufweisen.
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[0145] Insbesondere bilden die Zucker und/oder Zuckeralkohole die Matrix und/oder die feste Masse der als 
feste Dosierungsform vorliegenden Zusammensetzung aus. Somit kann die Menge an Matrixmasse (d. h. 
Zuckern und/oder Zuckeraustauschstoffen) im Allgemeinen im Bereich von 50 Gew.-% bis 99,95 Gew.-%, 
insbesondere im Bereich von 70 Gew.-% bis 99,5 Gew.-%, vorzugsweise im Bereich von 80 Gew.-% bis 
99,25 Gew.-%, bevorzugt im Bereich von 90 Gew.- % bis 99 Gew.-%, bezogen auf die Zusammensetzung, 
insbesondere die feste Dosierungsform, liegen.

[0146] Während Zucker und Süßstoffe gemeinsam als Süßungsmittel bezeichnet werden, werden - im 
Gegensatz zu den intensiv schmeckenden Süßstoffen - Zuckeraustauschstoffe technologisch wie Saccha-
rose eingesetzt, d. h. sie besitzen einen „Körper“ und einen physiologischen Brennwert („nutritive Zuckeraus-
tauschstoffe“). Die Süßkraft entspricht in weiten Grenzen etwa der von Saccharose. Der physiologische Vor-
teil der Zuckeraustauschstoffe im Vergleich zu Saccharose liegt in der insulinunhabhängigen 
Metabolisierung (vorteilhaft z. B. für Diabetiker) und in der zum Teil verminderten kariogenen Wirkung. Für 
einige Zuckeraustauschstoffe (z. B. Xylit) ist eine antikariogene Wirkung beschrieben.

[0147] Der Begriff „Zuckeralkohol“ ist die Gruppenbezeichnung für die aus Monosacchariden durch Reduk-
tion der Carbonylgruppe entstehenden Polyhydroxyverbindungen, die keine Zucker sind, gleichwohl aber 
süß schmecken und deshalb gegebenenfalls Verwendung als Zuckeraustauschstoffe finden können. Man 
unterscheidet bei diesen im allgemeinen kristallinen, wasserlöslichen Polyolen nach der Anzahl der im Mole-
kül enthaltenen Hydroxygruppen sogenannte Tetrite, Pentite, Hexite usw. Natürlich vorkommende Zuckeral-
kohole sind z. B. Glycerin, Threit und Erythrit, Adonit (Ribit), Arabit (früher: Lyxit) und Xylit, Dulcit (Galactit), 
Mannit und Sorbit (Glucit).

[0148] Für weitergehende Einzelheiten zu den Begriffen „Zucker“, „Zuckeraustauschstoffe“ und „Zuckeralko-
hole“ kann beispielsweise verwiesen werden auf Römpp Chemie-Lexikon, 10. Auflage, Band 6, Georg 
Thieme Verlag, Stuttgart/New York, 1999, Seiten 5096 bis 5100, Stichworte: „Zucker“, „Zuckeralkohole“ und 
„Zuckeraustauschstoffe“.

[0149] Weiterhin kommt auch der Restfeuchte der Zusammensetzung, insbesondere in Form der festen 
Dosierungsform, eine große Bedeutung zu. Insbesondere kann die Zusammensetzung, insbesondere die 
feste Dosierungsform, eine Restfeuchte bzw. einen Restfeuchtegehalt von höchstens 10 Gew.-%, insbeson-
dere höchstens 5 Gew.-%, vorzugsweise höchstens 3 Gew.-%, bezogen auf die Zusammensetzung, insbe-
sondere die feste Dosierungsform, aufweisen. Gleichermaßen kann die Zusammensetzung, insbesondere 
die feste Dosierungsform, eine Restfeuchte bzw. einen Restfeuchtegehalt im Bereich von 0,1 Gew.-% bis 10 
Gew.-%, insbesondere im Bereich von 0,5 Gew.-% bis 5 Gew.- %, vorzugsweise im Bereich von 1 Gew.-% 
bis 3 Gew.-%, bezogen Zusammensetzung, insbesondere die feste Dosierungsform, aufweisen.

[0150] Im Zusammenhang mit dem definierten Restfeuchtegehalt liegen auch optimale Zerfalls- bzw. Freiset-
zungseigenschaften bei oraler Applikation der Zusammensetzung nach der Erfindung in Form der festen 
Dosierungsform vor. Zudem ist die (Lagerungs-)Stabilität erhöht.

[0151] Die Herstellung der erfindungsgemäßen pharmazeutischen Zusammensetzung erfolgt in an sich 
bekannter Weise. Für weitergehende diesbezügliche Einzelheiten kann auch auf die nachfolgenden Ausfüh-
rungsbeispiele verwiesen werden.

[0152] Bei der Herstellung von Lutschtabletten auf Hartkaramellenbasis kann beispielsweise derart vorge-
gangen werden, dass zunächst die Wirk- und Inhaltsstoffe - gegebenenfalls nach Zerkleinerung - eingewo-
gen werden und dann in die zuvor erwärmte Grundsubstanz auf Basis von Zuckern oder Zuckerersatzstoffen 
(z. B. Isomalt) eingemischt werden, gefolgt von einer Formung von Lutschtabletten und nachfolgendem 
Abkühlen. Derartige Herstellverfahren sind dem Fachmann als solche wohlbekannt.

[0153] Die Herstellung von Hartkaramellen kann typischerweise wie folgt durchgeführt werden: Bei der Her-
stellung von erfindungsgemäßen Lutschtabletten, insbesondere in Form von Hartkaramellen, werden 
zunächst der Zucker bzw. die Zuckerersatzstoffe bzw. Zuckeraustauschstoffe in Wasser gelöst, anschließend 
bei Temperaturen erwärmt (z. B. auf Temperaturen zwischen 120 und 140 °C) und schließlich vakuumiert. 
Dieser erwärmten bzw. heißen Masse können dann die Wirk- und Inhaltsstoffe, d. h. Octenidin sowie gegebe-
nenfalls weitere Inhaltsstoffe, wie z. B. Lokalanästhetikum, Schleimdrogen bzw. deren Extrakte, Farbstoffe, 
Aromen, Süßstoffe etc., in fester oder flüssiger Form zudosiert werden. Nach kontrolliertem Abkühlen (z. B. 
auf Temperaturen unterhalb von etwa 75 °C) können die Hartkaramellen in der gewünschten Form geprägt 
werden. Die Formen können - wie gewünscht - beispielsweise rund oder polygonal sein. Abschließend kön-
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nen die Hartkaramellen kontrolliert auf Raumtemperatur abgekühlt und sortiert werden. Die Verpackung der 
auf diese Weise hergestellten Hartkaramellen kann vereinzelt in Blistern oder Sachets oder auch gesammelt 
in Beuteln bzw. Tüten erfolgen.

[0154] Gemäß dem vorliegenden Aspekt betrifft die vorliegende Erfindung auch die nachfolgenden Zusam-
mensetzungen, welche gleichermaßen in Form einer festen Dosierungsform vorliegen:

So betrifft die vorliegende Erfindung gemäß dem vorliegenden Aspekt auch eine erfindungsgemäße 
Zusammensetzung, insbesondere pharmazeutische Zusammensetzung, zur Verwendung bei der pro-
phylaktischen und/oder therapeutischen topischen (lokalen) Behandlung, insbesondere prophylakti-
schen und/oder therapeutischen antiviralen topischen Behandlung, von viralen Erkrankungen, insbeson-
dere von durch Corona-Viren, vorzugsweise SARS-CoV-2, hervorgerufenen (Virus-)Erkrankungen, 
bevorzugt von COVID-19, insbesondere zur topischen Anwendung im Mund-, Rachen- und/oder Nasen-
raum und/oder zur topischen Anwendung auf die Schleimhäute des Mund-, Rachen- und/oder Nasen-
raums, insbesondere eine wie zuvor definierte Zusammensetzung zur Verwendung,

wobei die Zusammensetzung als antiviralen Wirkstoff Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, 
vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, enthält,

wobei die pharmazeutische Zusammensetzung als feste Dosierungsform in Form einer Lutschtablette, 
insbesondere auf Hartkaramellenbasis und/oder als Hartkaramelle, vorliegt und/oder ausgebildet ist, 
wobei die Lutschtablette ein Gesamtgewicht im Bereich von 0,5 g bis 7 g, insbesondere im Bereich von 
1 g bis 6 g, vorzugsweise im Bereich von 2 g bis 5 g, aufweist, enthaltend je Lutschtablette:

- Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, in einer 
(absoluten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,05 mg bis 15 mg, insbesondere im Bereich von 0,1 
mg bis 12,5 mg, vorzugsweise im Bereich von 0,5 mg bis 10 mg, bevorzugt im Bereich von 0,75 mg bis 
7,5 mg, besonders bevorzugt im Bereich von 1 mg bis 5 mg;

- gegebenenfalls mindestens einen weiteren Wirk- und/oder Inhaltsstoff, insbesondere pharmazeuti-
schen Zusatz- und/oder Hilfsstoff, insbesondere ausgewählt aus der Gruppe von Verarbeitungshilfsstof-
fen, Stabilisatoren, Emulgatoren, Antioxidantien, Konservierungsstoffen, Feuchthaltemitteln, Süßstoffen 
und Süßungsmitteln, pH-Stellmitteln, pH-Puffersubstanzen, Verdickungsmitteln, Aromastoffen, Antisep-
tika, Färbe-, Puffer-, Riech-, Duft-, Streck-, Binde-, Netz- und/oder Konservierungsstoffen sowie deren 
Kombinationen und Mischungen, in Mengen im Bereich von 0,1 mg bis 500 mg, insbesondere im 
Bereich von 0,5 mg bis 250 mg, vorzugsweise im Bereich von 1 mg bis 100 mg;

- mindestens einen Zucker und/oder mindestens einen Zuckeraustauschstoff, insbesondere als Exzipi-
ent (Träger), vorzugsweise pharmakologisch und/oder physiologisch unbedenklicher Exzipient (Träger); 
insbesondere wobei der Zucker ausgewählt ist aus der Gruppe von Saccharose, Glucose, insbesondere 
Dextrose, und Fructose und/oder insbesondere wobei der Zuckeraustauschstoff ausgewählt ist aus 
Zuckeralkoholen, vorzugsweise aus der Gruppe von Mannit, Xylit, Sorbit, Isomalt, Maltitsirup, Lactit, 
Leucrose, Fructooligosacchariden, Glucanen, Polyglucose und deren Kombinationen und Mischungen, 
besonders bevorzugt Isomalt und/oder Mannit, ganz besonders bevorzugt Isomalt; und/oder insbeson-
dere in Mengen zur Bereitstellung und/oder Erhalt des Gesamtgewichts der Lutschtablette. 

[0155] Zudem betrifft die vorliegende Erfindung gemäß dem vorliegenden Aspekt auch eine erfindungsge-
mäße pharmazeutische Zusammensetzung, zur Verwendung bei der prophylaktischen und/oder therapeuti-
schen topischen (lokalen) Behandlung, insbesondere prophylaktischen und/oder therapeutischen antiviralen 
topischen Behandlung, von viralen Erkrankungen, insbesondere von durch Corona-Viren, vorzugsweise 
SARS-CoV-2, hervorgerufenen (Virus-)Erkrankungen, bevorzugt von COVID-19, insbesondere zur topischen 
Anwendung im Mund-, Rachen- und/oder Nasenraum und/oder zur topischen Anwendung auf die Schleim-
häute des Mund-, Rachen- und/oder Nasenraums, insbesondere eine wie zuvor definierte Zusammensetzung 
zur Verwendung,
wobei die Zusammensetzung als antiviralen Wirkstoff Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vor-
zugsweise Octenidindihydrochlorid, enthält
wobei die pharmazeutische Zusammensetzung als feste Dosierungsform in Form einer Lutschtablette, insbe-
sondere auf Hartkaramellenbasis und/oder als Hartkaramelle, vorliegt und/oder ausgebildet ist, wobei die 
Lutschtablette ein Gesamtgewicht im Bereich von 0,5 bis 7 g, insbesondere im Bereich von 1 bis 6 g, vor-
zugsweise im Bereich von 2 bis 5 g, aufweist, enthaltend je Lutschtablette:

- Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, in einer 
(absoluten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,05 mg bis 15 mg, insbesondere im Bereich von 0,1 
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mg bis 12,5 mg, vorzugsweise im Bereich von 0,5 mg bis 10 mg, bevorzugt im Bereich von 0,75 mg bis 
7,5 mg, besonders bevorzugt im Bereich von 1 mg bis 5 mg;

- gegebenenfalls mindestens ein Lokalanästhetikum, insbesondere Lidocain, bevorzugt Lidocainhydro-
chlorid, in einer (absoluten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,1 mg bis 50 mg, insbesondere im 
Bereich von 1 mg bis 20 mg, vorzugsweise im Bereich von 3 mg bis 15 mg, bevorzugt im Bereich von 4 
mg bis 10 mg;

- gegebenenfalls mindestens einen weiteren Wirk- und/oder Inhaltsstoff, insbesondere pharmazeuti-
schen Zusatz- und/oder Hilfsstoff, insbesondere ausgewählt aus der Gruppe von Verarbeitungshilfsstof-
fen, Stabilisatoren, Emulgatoren, Antioxidantien, Konservierungsstoffen, Feuchthaltemitteln, Süßstoffen 
und Süßungsmitteln, pH-Stellmitteln, pH-Puffersubstanzen, Verdickungsmitteln, Aromastoffen, Antisep-
tika, Färbe-, Puffer-, Riech-, Duft-, Streck-, Binde-, Netz- und/oder Konservierungsstoffen sowie deren 
Kombinationen und Mischungen, in Mengen im Bereich von 0,1 mg bis 500 mg, insbesondere im 
Bereich von 0,5 mg bis 250 mg, vorzugsweise im Bereich von 1 mg bis 100 mg;

- mindestens einen Zucker und/oder mindestens einen Zuckeraustauschstoff, insbesondere als unbe-
denklicher Exzipient (Träger), vorzugsweise pharmakologisch und/oder physiologisch unbedenklicher 
Exzipient (Träger); insbesondere wobei der Zucker ausgewählt ist aus der Gruppe von Saccharose, Glu-
cose, insbesondere Dextrose, und Fructose; und/oder insbesondere wobei der Zuckeraustauschstoff 
ausgewählt ist aus Zuckeralkoholen, vorzugsweise aus der Gruppe von Mannit, Xylit, Sorbit, Isomalt, 
Maltitsirup, Lactit, Leucrose, Fructooligosacchariden, Glucanen, Polyglucose sowie deren Kombinatio-
nen und Mischungen, besonders bevorzugt Isomalt und/oder Mannit, ganz besonders bevorzugt Isomalt; 
und/oder insbesondere in Mengen zur Bereitstellung und/oder Erhalt des Gesamtgewichts der Lutsch-
tablette.

[0156] Weiterhin betrifft die vorliegende Erfindung gemäß dem vorliegenden Aspekt auch eine erfindungsge-
mäße Zusammensetzung, insbesondere pharmazeutische Zusammensetzung, zur Verwendung bei der pro-
phylaktischen und/oder therapeutischen topischen (lokalen) Behandlung, insbesondere prophylaktischen 
und/oder therapeutischen antiviralen topischen Behandlung, von viralen Erkrankungen, insbesondere von 
durch Corona-Viren, vorzugsweise SARS-CoV-2, hervorgerufenen (Virus-)Erkrankungen, bevorzugt von 
COVID-19, insbesondere zur topischen Anwendung im Mund-, Rachen- und/oder Nasenraum und/oder zur 
topischen Anwendung auf die Schleimhäute des Mund-, Rachen- und/oder Nasenraums, insbesondere eine 
wie zuvor definierte Zusammensetzung zur Verwendung,
wobei die Zusammensetzung als feste Dosierungsform in Form einer Lutschtablette, insbesondere auf Hart-
karamellenbasis und/oder als Hartkaramelle, vorliegt und/oder ausgebildet ist, wobei die Lutschtablette ein 
Gesamtgewicht im Bereich von 0,5 bis 7 g, insbesondere im Bereich von 1 bis 6 g, vorzugsweise im Bereich 
von 2 bis 5 g, aufweist, enthaltend je Lutschtablette:

- Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, in einer 
(absoluten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,05 mg bis 15 mg, insbesondere im Bereich von 0,1 
mg bis 12,5 mg, vorzugsweise im Bereich von 0,5 mg bis 10 mg, bevorzugt im Bereich von 0,75 mg bis 
7,5 mg, besonders bevorzugt im Bereich von 1 mg bis 5 mg;

- gegebenenfalls mindestens ein Lokalanästhetikum, insbesondere Lidocain, bevorzugt Lidocainhydro-
chlorid, in einer (absoluten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,1 mg bis 50 mg, insbesondere im 
Bereich von 1 mg bis 20 mg, vorzugsweise im Bereich von 3 mg bis 15 mg, bevorzugt im Bereich von 4 
mg bis 10 mg;

- gegebenenfalls mindestens einen weiteren Wirk- und/oder Inhaltsstoff, insbesondere pharmazeuti-
schen Zusatz- und/oder Hilfsstoff, insbesondere ausgewählt aus der Gruppe von Verarbeitungshilfsstof-
fen, Stabilisatoren, Emulgatoren, Antioxidantien, Konservierungsstoffen, Feuchthaltemitteln, Süßstoffen 
und Süßungsmitteln, pH-Stellmitteln, pH-Puffersubstanzen, Verdickungsmitteln, Aromastoffen, Antisep-
tika, Färbe-, Puffer-, Riech-, Duft-, Streck-, Binde-, Netz- und/oder Konservierungsstoffen sowie deren 
Kombinationen und Mischungen, in Mengen im Bereich von 0,1 mg bis 500 mg, insbesondere im 
Bereich von 0,5 mg bis 250 mg, vorzugsweise im Bereich von 1 mg bis 100 mg;

- mindestens einen Zucker und/oder mindestens einen Zuckeraustauschstoff, insbesondere als Exzipi-
ent (Träger), vorzugsweise pharmakologisch und/oder physiologisch unbedenklicher Exzipient (Träger); 
insbesondere wobei der Zucker ausgewählt ist aus der Gruppe von Saccharose, Glucose, insbesondere 
Dextrose, und Fructose; und/oder insbesondere wobei der Zuckeraustauschstoff ausgewählt ist aus 
Zuckeralkoholen, vorzugsweise aus der Gruppe von Mannit, Xylit, Sorbit, Isomalt, Maltitsirup, Lactit, 
Leucrose, Fructooligosacchariden, Glucanen, Polyglucose sowie deren Kombinationen und Mischun-

21/49

DE 10 2023 114 609 A1 2024.09.05



gen, besonders bevorzugt Isomalt und/oder Mannit, ganz besonders bevorzugt Isomalt; und/oder insbe-
sondere in Mengen zur Bereitstellung und/oder Erhalt des Gesamtgewichts der Lutschtablette,

wobei die Zusammensetzung bzw. Lutschtablette zumindest im Wesentlichen kein Phenoxyethanol (2-Phe-
noxyethanol) enthält und/oder wobei die Lutschtablette zumindest im Wesentlichen frei ist von Phenoxyetha-
nol (2-Phenoxyethanol) und/oder wobei die Zusammensetzung bzw. Lutschtablette in Abwesenheit von Phe-
noxyethanol (2-Phenoxyethanol) vorliegt. 

[0157] Zudem betrifft die vorliegende Erfindung gemäß dem vorliegenden Aspekt auch eine erfindungsge-
mäße Zusammensetzung, insbesondere pharmazeutische Zusammensetzung, zur Verwendung bei der pro-
phylaktischen und/oder therapeutischen topischen (lokalen) Behandlung, insbesondere prophylaktischen 
und/oder therapeutischen antiviralen topischen Behandlung, von viralen Erkrankungen, insbesondere von 
durch Corona-Viren, vorzugsweise SARS-CoV-2, hervorgerufenen (Virus-)Erkrankungen, bevorzugt von 
COVID-19, insbesondere zur topischen Anwendung im Mund-, Rachen- und/oder Nasenraum und/oder zur 
topischen Anwendung auf die Schleimhäute des Mund-, Rachen- und/oder Nasenraums, insbesondere eine 
wie zuvor definierte Zusammensetzung zur Verwendung,
wobei die Zusammensetzung als feste Dosierungsform in Form einer Lutschtablette, insbesondere auf Hart-
karamellenbasis und/oder als Hartkaramelle, vorliegt und/oder ausgebildet ist, wobei die Lutschtablette ein 
Gesamtgewicht im Bereich von 0,5 bis 7 g, insbesondere im Bereich von 1 bis 6 g, vorzugsweise im Bereich 
von 2 bis 5 g, aufweist, enthaltend je Lutschtablette:

- Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, in einer 
(absoluten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,05 mg bis 15 mg, insbesondere im Bereich von 0,1 
mg bis 12,5 mg, vorzugsweise im Bereich von 0,5 mg bis 10 mg, bevorzugt im Bereich von 0,75 mg bis 
7,5 mg, besonders bevorzugt im Bereich von 1 mg bis 5 mg;

- gegebenenfalls mindestens ein Lokalanästhetikum, insbesondere Lidocain, bevorzugt Lidocainhydro-
chlorid, in einer (absoluten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,1 mg bis 50 mg, insbesondere im 
Bereich von 1 mg bis 20 mg, vorzugsweise im Bereich von 3 mg bis 15 mg, bevorzugt im Bereich von 4 
mg bis 10 mg;

- gegebenenfalls mindestens ein Säuerungsmittel, insbesondere in Form einer organischen Säure oder 
deren Salze oder Ester, bevorzugt Weinsäure und/oder Citronensäure, bevorzugt Weinsäure, in einer 
(absoluten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,5 mg bis 100 mg, insbesondere im Bereich von 1 
mg bis 50 mg, vorzugsweise im Bereich von 2 mg bis 20 mg;

- gegebenenfalls mindestens ein Anisöl, insbesondere Sternanisöl, in einer (absoluten) Menge und/oder 
Dosis im Bereich von 0,2 mg bis 80 mg, insbesondere im Bereich von 0,5 mg bis 40 mg, vorzugsweise 
im Bereich von 0,75 mg bis 15 mg;

- gegebenenfalls mindestens ein ätherisches Öl, insbesondere Pfefferminzöl, in einer (absoluten) Menge 
und/oder Dosis im Bereich von 0,01 mg bis 5 mg, insbesondere im Bereich von 0,05 mg bis 3 mg, vor-
zugsweise im Bereich von 0,1 mg bis 1 mg;

- gegebenenfalls mindestens ein Kaffee-Extrakt und/oder Tee-Extrakt, insbesondere Kaffee-Extrakt, in 
einer (absoluten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,05 mg bis 100 mg, insbesondere im Bereich 
von 0,5 mg bis 50 mg, vorzugsweise im Bereich von 1 mg bis 20 mg;

- gegebenenfalls Propylenglykol in einer (absoluten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,05 mg bis 
50 mg, insbesondere im Bereich von 0,5 mg bis 20 mg, vorzugsweise im Bereich von 1 mg bis 10 mg;

- gegebenenfalls mindestens eine Schleimdroge und/oder deren Extrakt in einer (absoluten) Menge 
und/oder Dosis im Bereich von 0,5 mg bis 200 mg, insbesondere im Bereich von 1 mg bis 100 mg, vor-
zugsweise im Bereich von 5 mg bis 50 mg;

- gegebenenfalls mindestens einen weiteren Wirk- und/oder Inhaltsstoff, insbesondere pharmazeuti-
schen Zusatz- und/oder Hilfsstoff, insbesondere ausgewählt aus der Gruppe von Verarbeitungshilfsstof-
fen, Stabilisatoren, Emulgatoren, Antioxidantien, Konservierungsstoffen, Feuchthaltemitteln, Süßstoffen 
und Süßungsmitteln, pH-Stellmitteln, pH-Puffersubstanzen, Verdickungsmitteln, Aromastoffen, Antisep-
tika, Färbe-, Puffer-, Riech-, Duft-, Streck-, Binde-, Netz- und/oder Konservierungsstoffen sowie deren 
Kombinationen und Mischungen, insbesondere in einer (absoluten) Menge und/oder Dosis im Bereich 
von 0,1 mg bis 500 mg, insbesondere im Bereich von 0,5 mg bis 250 mg, vorzugsweise im Bereich von 
1 mg bis 100 mg;
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- mindestens einen Zucker und/oder mindestens einen Zuckeraustauschstoff, insbesondere als Exzipi-
ent (Träger), vorzugsweise pharmakologisch und/oder physiologisch unbedenklicher Exzipient (Träger); 
insbesondere wobei der Zucker ausgewählt ist aus der Gruppe von Saccharose, Glucose, insbesondere 
Dextrose, und Fructose und/oder insbesondere wobei der Zuckeraustauschstoff ausgewählt ist aus 
Zuckeralkoholen, vorzugsweise aus der Gruppe von Mannit, Xylit, Sorbit, Isomalt, Maltitsirup, Lactit, 
Leucrose, Fructooligosacchariden, Glucanen, Polyglucose sowie deren Kombinationen und Mischun-
gen, besonders bevorzugt Isomalt und/oder Mannit sowie deren Kombinationen und Mischungen, ganz 
besonders bevorzugt Isomalt; und/oder insbesondere in Mengen zur Bereitstellung und/oder Erhalt des 
Gesamtgewichts der Lutschtablette,

insbesondere wobei die Zusammensetzung bzw. Lutschtablette zumindest im Wesentlichen kein Phenoxye-
thanol (2-Phenoxyethanol) enthält und/oder insbesondere wobei die Lutschtablette zumindest im Wesentli-
chen frei ist von Phenoxyethanol (2-Phenoxyethanol) und/oder insbesondere wobei die Zusammensetzung 
bzw. Lutschtablette in Abwesenheit von Phenoxyethanol (2-Phenoxyethanol) vorliegt.

[0158] Gleichermaßen betrifft die vorliegende Erfindung gemäß dem vorliegenden Aspekt auch eine erfin-
dungsgemäße Zusammensetzung, insbesondere pharmazeutische Zusammensetzung, zur Verwendung bei 
der prophylaktischen und/oder therapeutischen topischen (lokalen) Behandlung, insbesondere prophylakti-
schen und/oder therapeutischen antiviralen topischen Behandlung, von viralen Erkrankungen, insbesondere 
von durch Corona-Viren, vorzugsweise SARS-CoV-2, hervorgerufenen (Virus-)Erkrankungen, bevorzugt von 
COVID-19, insbesondere zur topischen Anwendung im Mund-, Rachen- und/oder Nasenraum und/oder zur 
topischen Anwendung auf die Schleimhäute des Mund-, Rachen- und/oder Nasenraums, insbesondere eine 
wie zuvor definierte Zusammensetzung zur Verwendung,
wobei die Zusammensetzung als feste Dosierungsform in Form einer Lutschtablette, insbesondere auf Hart-
karamellenbasis und/oder als Hartkaramelle, vorliegt und/oder ausgebildet ist, wobei die Lutschtablette ein 
Gesamtgewicht im Bereich von 0,5 g bis 7 g, insbesondere im Bereich von 1 g bis 6 g, vorzugsweise im 
Bereich von 2 g bis 5 g, aufweist, enthaltend je Lutschtablette:

- Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, in einer 
(absoluten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,05 mg bis 15 mg, insbesondere im Bereich von 0,1 
mg bis 12,5 mg, vorzugsweise im Bereich von 0,5 mg bis 10 mg, bevorzugt im Bereich von 0,75 mg bis 
7,5 mg, besonders bevorzugt im Bereich von 1 mg bis 5 mg;

- gegebenenfalls mindestens ein Lokalanästhetikum, insbesondere Lidocain, bevorzugt Lidocainhydro-
chlorid, in einer (absoluten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,1 mg bis 50 mg, insbesondere im 
Bereich von 1 mg bis 20 mg, vorzugsweise im Bereich von 3 mg bis 15 mg, bevorzugt im Bereich von 4 
mg bis 10 mg;

- gegebenenfalls mindestens ein Antiphlogistikum, insbesondere Benzydamin und/oder dessen Salze 
und/oder Ester, bevorzugt Benzydaminhydrochlorid, in einer (absoluten) Menge und/oder Dosis im 
Bereich von 0,1 mg bis 50 mg, insbesondere im Bereich von 0,5 mg bis 20 mg, vorzugsweise im Bereich 
von 1 mg bis 15 mg, bevorzugt im Bereich von 2 mg bis 10 mg,

- gegebenenfalls mindestens ein nichtsteroidale Antiphlogistikum (NSAR-Wirkstoff), insbesondere Flur-
biprofen und/oder dessen Salze und/oder Ester, bevorzugt Flurbiprofen, in einer (absoluten) Menge 
und/oder Dosis im Bereich von 0,1 mg bis 50 mg, insbesondere im Bereich von 0,5 mg bis 20 mg, vor-
zugsweise im Bereich von 1 mg bis 15 mg, bevorzugt im Bereich von 2 mg bis 10 mg;

- gegebenenfalls mindestens ein Säuerungsmittel, insbesondere in Form einer organischen Säure oder 
deren Salze oder Ester, bevorzugt Weinsäure und/oder Citronensäure, bevorzugt Weinsäure, in einer 
(absoluten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,5 mg bis 100 mg, insbesondere im Bereich von 1 
mg bis 50 mg, vorzugsweise im Bereich von 2 mg bis 20 mg;

- gegebenenfalls mindestens ein Anisöl, insbesondere Sternanisöl, in einer (absoluten) Menge und/oder 
Dosis im Bereich von 0,2 mg bis 80 mg, insbesondere im Bereich von 0,5 mg bis 40 mg, vorzugsweise 
im Bereich von 0,75 mg bis 15 mg;

- gegebenenfalls mindestens ein ätherisches Öl, insbesondere Pfefferminzöl, in einer (absoluten) Menge 
und/oder Dosis im Bereich von 0,01 mg bis 5 mg, insbesondere im Bereich von 0,05 mg bis 3 mg, vor-
zugsweise im Bereich von 0,1 mg bis 1 mg;

- gegebenenfalls mindestens ein Kaffee-Extrakt und/oder Tee-Extrakt, insbesondere Kaffee-Extrakt, in 
einer (absoluten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,05 mg bis 100 mg, insbesondere im Bereich 
von 0,5 mg bis 50 mg, vorzugsweise im Bereich von 1 mg bis 20 mg;
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- gegebenenfalls Propylenglykol in einer (absoluten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,05 mg bis 
50 mg, insbesondere im Bereich von 0,5 mg bis 20 mg, vorzugsweise im Bereich von 1 mg bis 10 mg;

- gegebenenfalls mindestens eine Schleimdroge und/oder deren Extrakt in einer (absoluten) Menge 
und/oder Dosis im Bereich von 0,5 mg bis 200 mg, insbesondere im Bereich von 1 mg bis 100 mg, vor-
zugsweise im Bereich von 5 mg bis 50 mg;

- gegebenenfalls mindestens einen weiteren Wirk- und/oder Inhaltsstoff, insbesondere pharmazeuti-
schen Zusatz- und/oder Hilfsstoff, insbesondere ausgewählt aus der Gruppe von Verarbeitungshilfsstof-
fen, Stabilisatoren, Emulgatoren, Antioxidantien, Konservierungsstoffen, Feuchthaltemitteln, Süßstoffen 
und Süßungsmitteln, pH-Stellmitteln, pH-Puffersubstanzen, Verdickungsmitteln, Aromastoffen, Antisep-
tika, Färbe-, Puffer-, Riech-, Duft-, Streck-, Binde-, Netz- und/oder Konservierungsstoffen sowie deren 
Kombinationen und Mischungen, in einer (absoluten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,1 mg bis 
500 mg, insbesondere im Bereich von 0,5 mg bis 250 mg, vorzugsweise im Bereich von 1 mg bis 100 
mg;

- mindestens einen Zucker und/oder mindestens einen Zuckeraustauschstoff, insbesondere als Exzipi-
ent (Träger), vorzugsweise pharmakologisch und/oder physiologisch unbedenklicher Exzipient (Träger); 
insbesondere wobei der Zucker ausgewählt ist aus der Gruppe von Saccharose, Glucose, insbesondere 
Dextrose, und Fructose und/oder insbesondere wobei der Zuckeraustauschstoff ausgewählt ist aus 
Zuckeralkoholen, vorzugsweise aus der Gruppe von Mannit, Xylit, Sorbit, Isomalt, Maltitsirup, Lactit, 
Leucrose, Fructooligosacchariden, Glucanen, Polyglucose sowie deren Kombinationen und Mischun-
gen, besonders bevorzugt Isomalt und/oder Mannit sowie deren Kombinationen und Mischungen, ganz 
besonders bevorzugt Isomalt; und/oder insbesondere in Mengen zur Bereitstellung und/oder Erhalt des 
Gesamtgewichts der Lutschtablette,

insbesondere wobei die Zusammensetzung bzw. Lutschtablette zumindest im Wesentlichen kein Phenoxye-
thanol (2-Phenoxyethanol) enthält und/oder insbesondere wobei die Lutschtablette zumindest im Wesentli-
chen frei ist von Phenoxyethanol (2-Phenoxyethanol) und/oder insbesondere wobei die Zusammensetzung 
bzw. Lutschtablette in Abwesenheit von Phenoxyethanol (2-Phenoxyethanol) vorliegt.

[0159] Wie zuvor angeführt, kann die erfindungsgemäße Zusammensetzung gemäß dem vorliegenden Erfin-
dungsaspekt gemäß einer alternativen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung demgegenüber auch als 
flüssige Dosierungsform ausgebildet sein. Diese wird nachfolgend weiterführend beschrieben.

[0160] Erfindungsgemäß kann es somit grundsätzlich vorgesehen sein, dass die Zusammensetzung als flüs-
sige Dosierungsform vorliegt bzw. ausgebildet ist. Insbesondere kann die Zusammensetzung, wie auch zuvor 
angeführt, als flüssige Dosierungsform in Form eines Fluids, eines Mundwassers, einer Mundspülung, eines 
Safts, einer Gurgellösung, eines Sprays, insbesondere Mund- und/oder Rachensprays oder Nasensprays, 
oder dergleichen vorliegen bzw. ausgebildet sein, insbesondere wobei die Zusammensetzung als Fluid, 
Mundwasser, Mundspülung, Saft, Gurgellösung, Spray, insbesondere Mund- und/oder Rachenspray oder 
Nasenspray, oder dergleichen vorliegt und/oder ausgebildet ist. Dies ermöglicht eine einfache Anwendbarkeit 
bei guter Verteilung der Wirkstoffe im Mund-, Rachen- bzw. Nasenraum.

[0161] Im Allgemeinen kann die Zusammensetzung nach der Erfindung, insbesondere die flüssige Dosie-
rungsform, wässrig, alkoholisch oder wässrig-alkoholisch basiert sein.

[0162] Diesbezüglich kann die Zusammensetzung, insbesondere die flüssige Dosierungsform, die Wirk- 
und/oder Inhaltsstoffe zusammen mit mindestens einem Exzipienten (Träger), vorzugsweise pharmakolo-
gisch und/oder physiologisch unbedenklichen Exzipienten (Träger) enthalten, wobei der Exzipient (Träger) 
ausgewählt ist aus der Gruppe von Lösungsmitteln, Lösungsvermittlern, Emulgatoren und dergleichen, insbe-
sondere wobei der Trägerstoff ausgewählt ist aus der Gruppe von Wasser, Ethanol, Isopropanol, Ethylcarbo-
nat, Ethylacetat, Benzylalkohol, Benzylbenzoat, Propylenglykol, 1,3-Butylglykol sowie deren Kombinationen 
und Mischungen.

[0163] Insbesondere kann die Zusammensetzung, insbesondere die flüssige Dosierungsform, mindestens 
einen Zucker und/oder Zuckeraustauschstoff aufweisen, insbesondere wobei der mindestens eine Zucker 
ausgewählt ist aus der Gruppe von Saccharose, Glucose, insbesondere Dextrose, und Fructose und/oder 
insbesondere wobei der mindestens eine Zuckeraustauschstoff ausgewählt ist aus Zuckeralkoholen, vor-
zugsweise aus der Gruppe von Mannit, Xylit, Sorbit, Isomalt, Maltitsirup, Lactit, Leucrose, Fructooligosaccha-
riden, Glucanen, Polyglucose, besonders bevorzugt Maltitsirup.
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[0164] Diesbezüglich kann die Zusammensetzung, insbesondere die flüssige Dosierungsform, Wasser ent-
halten. Hierzu kann das Wasser insbesondere in einer Menge von mindestens 10 Gew.-%, insbesondere 
mindestens 20 Gew.-%, vorzugsweise mindestens 30 Gew.-%, bezogen auf die Zusammensetzung, insbe-
sondere die flüssige Dosierungsform, vorliegen. Insbesondere kann die Zusammensetzung das Wasser in 
einer Menge im Bereich von 10 Gew.-% bis 98 Gew.-%, insbesondere im Bereich von 20 Gew.-% bis 95 
Gew.-%, vorzugsweise im Bereich von 30 Gew.-% bis 90 Gew.-%, bezogen auf die Zusammensetzung, ins-
besondere die flüssige Dosierungsform, enthalten.

[0165] Darüber hinaus kann es sich in Bezug auf die erfindungsgemäße Zusammensetzung im Allgemeinen 
im Rahmen der vorliegenden Erfindung wie folgt verhalten.

[0166] Insbesondere kann die Zusammensetzung, wie zuvor definiert, und/oder das Octenidin und/oder des-
sen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, als Co-Therapeutikum und/oder als Co- 
Medikation im Rahmen einer COVID-19-Basistherapie eingesetzt wird und/oder wobei die Zusammenset-
zung und/oder das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, 
als Kombinationstherapeutikum zu einer COVID-19-Basistherapie und/oder bestehenden COVID-19-Thera-
pie eingesetzt werden.

[0167] Erfindungsgemäß kann die Zusammensetzung und/oder das Octenidin und/oder dessen Salze und/o-
der Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, zur Expositionsprophylaxe, insbesondere Postexpositions-
prophylaxe und/oder zur Präexpositionsprophylaxe, gegenüber Viren, insbesondere gegenüber Corona- 
Viren, vorzugsweise SARS-CoV-2, eingesetzt werden.

[0168] Weiterhin kann die Zusammensetzung und/oder das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder 
Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, zur Infektionsprophylaxe gegenüber Viren, insbesondere 
gegenüber Corona-Viren, vorzugsweise SARS-CoV-2, eingesetzt werden.

[0169] Erfindungsgemäß kann es weiterhin vorgesehen sein, dass die Zusammensetzung und/oder das 
Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, zur Verringerung 
der Virenlast, insbesondere der Virenlast von Corona-Viren, vorzugsweise SARS-CoV-2, bevorzugt zur Ver-
ringerung der Virenlast im Mund-, Rachen- und/oder Nasenraum, eingesetzt wird.

[0170] Im Allgemeinen kann die Zusammensetzung und/oder das Octenidin und/oder dessen Salze und/o-
der Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, im präsymptomatischen Stadium und/oder postsymptomati-
schen Stadium, insbesondere im präsymptomatischen Stadium, von insbesondere durch Viren, insbesondere 
Corona-Viren, vorzugsweise SARS-CoV-2, hervorgerufenen (Virus-) Erkrankungen, bevorzugt von 
COVID-19, eingesetzt werden.

[0171] Weiterhin kann die Zusammensetzung und/oder das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder 
Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, bei asymptomatischen Verläufen von durch Viren, insbeson-
dere Corona-Viren, vorzugsweise SARS-CoV-2, hervorgerufenen (Virus-) Erkrankungen, bevorzugt von 
COVID-19, eingesetzt werden.

[0172] Darüber hinaus kann die Zusammensetzung und/oder das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder 
Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, bei symptomatischen Verläufen von durch Viren, insbesondere 
Corona-Viren, vorzugsweise SARS-CoV-2, hervorgerufenen (Virus-)Erkrankungen, bevorzugt von 
COVID-19, eingesetzt werden.

[0173] Erfindungsgemäß kann es sich darüber hinaus insbesondere derart verhalten, dass die Zusammen-
setzung, insbesondere das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihyd-
rochlorid, die Corona-Viren, vorzugsweise SARS-CoV-2, inaktiviert bzw. abtötet.

[0174] Darüber hinaus kann es sich erfindungsgemäß auch derart verhalten, dass die Zusammensetzung, 
insbesondere das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, 
die Vermehrung und/oder Replikation der Corona-Viren, vorzugsweise von SARS-CoV-2, hemmt und/oder 
vermindert bzw. unterbindet.

[0175] Die vorliegende Erfindung sowohl gemäß dem ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung als auch 
gemäß sämtlichen übrigen Aspekten der vorliegenden Erfindung ist somit mit einer Vielzahl von Vorteilen 
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und Besonderheiten verbunden, welche das erfindungsgemäße Therapiekonzept einzigartig und besonders, 
insbesondere hocheffizient, machen.

[0176] Weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung - gemäß einem zweiten Aspekt der vorliegenden 
Erfindung - ist die erfindungsgemäße Verwendung einer Zusammensetzung, insbesondere pharmazeuti-
schen Zusammensetzung, zur Herstellung eines Arzneimittels oder Medikaments zur prophylaktischen 
und/oder therapeutischen topischen (lokalen) Behandlung, insbesondere prophylaktischen und/oder thera-
peutischen antiviralen topischen Behandlung, von viralen Erkrankungen, insbesondere von durch Corona- 
Viren, vorzugsweise SARS-CoV-2, hervorgerufenen (Virus-)Erkrankungen, bevorzugt von COVID-19, insbe-
sondere zur topischen Anwendung im Mund-, Rachen- und/oder Nasenraum und/oder zur topischen Anwen-
dung auf die Schleimhäute des Mund-, Rachen- und/oder Nasenraums, wobei die Zusammensetzung als 
antiviralen Wirkstoff Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, 
enthält.

[0177] Gemäß dem vorliegenden Aspekt betrifft die vorliegende Erfindung auch die Verwendung einer 
Zusammensetzung, insbesondere pharmazeutischen Zusammensetzung, zur prophylaktischen und/oder the-
rapeutischen topischen (lokalen) Behandlung, insbesondere prophylaktischen und/oder therapeutischen anti-
viralen topischen Behandlung, von viralen Erkrankungen, insbesondere von durch Corona-Viren, vorzugs-
weise SARS-CoV-2, hervorgerufenen (Virus-) Erkrankungen, bevorzugt von COVID-19, insbesondere zur 
topischen Anwendung im Mund-, Rachen- und/oder Nasenraum und/oder zur topischen Anwendung auf die 
Schleimhäute des Mund-, Rachen- und/oder Nasenraums, wobei die Zusammensetzung als antiviralen Wirk-
stoff Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, enthält.

[0178] Für weitergehende Einzelheiten zu diesem Erfindungsaspekt kann Bezug genommen werden auf die 
Ausführungen zu den weiteren erfindungsgemäßen Aspekten, wobei diese Ausführungen gleichermaßen für 
den vorliegenden Erfindungsaspekt gelten.

[0179] Gleichermaßen ist Gegenstand der vorliegenden Erfindung - gemäß einem dritten Aspekt der vorlie-
genden Erfindung - Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, 
zur Verwendung bei der prophylaktischen und/oder therapeutischen topischen (lokalen) Behandlung, insbe-
sondere prophylaktischen und/oder therapeutischen antiviralen topischen Behandlung, von viralen Erkran-
kungen, insbesondere von durch Corona-Viren, vorzugsweise SARS-CoV-2, hervorgerufenen (Virus-)Erkran-
kungen, bevorzugt von COVID-19, insbesondere zur topischen Anwendung im Mund-, Rachen- und/oder 
Nasenraum und/oder zur topischen Anwendung auf die Schleimhäute des Mund-, Rachen- und/oder Nasen-
raums.

[0180] Für weitergehende Einzelheiten zu diesem Erfindungsaspekt kann Bezug genommen werden auf die 
Ausführungen zu den weiteren erfindungsgemäßen Aspekten, wobei diese Ausführungen gleichermaßen für 
den vorliegenden Erfindungsaspekt gelten.

[0181] Wiederum weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung - gemäß einem vierten Aspekt der vorlie-
genden Erfindung - ist die erfindungsgemäße Verwendung von Octenidin und/oder dessen Salze und/oder 
Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, zur Herstellung eines Arzneimittels und/oder Medikaments zur 
prophylaktischen und/oder therapeutischen topischen (lokalen) Behandlung, insbesondere prophylaktischen 
und/oder therapeutischen antiviralen topischen Behandlung, von viralen Erkrankungen, insbesondere von 
durch Corona-Viren, vorzugsweise SARS-CoV-2, hervorgerufenen (Virus-)Erkrankungen, bevorzugt von 
COVID-19, insbesondere zur topischen Anwendung im Mund-, Rachen- und/oder Nasenraum und/oder zur 
topischen Anwendung auf die Schleimhäute des Mund-, Rachen- und/oder Nasenraums.

[0182] In diesem Zusammenhang betrifft die vorliegenden Erfindung gemäß dem vorliegenden Aspekt auch 
die Verwendung von Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlo-
rid, zur prophylaktischen und/oder therapeutischen topischen (lokalen) Behandlung, insbesondere prophylak-
tischen und/oder therapeutischen antiviralen topischen Behandlung, von viralen Erkrankungen, insbesondere 
von durch Corona-Viren, vorzugsweise SARS-CoV-2, hervorgerufenen (Virus-)Erkrankungen, bevorzugt von 
COVID-19, insbesondere zur topischen Anwendung im Mund-, Rachen- und/oder Nasenraum und/oder zur 
topischen Anwendung auf die Schleimhäute des Mund-, Rachen- und/oder Nasenraums.

[0183] Für weitergehende Einzelheiten zu diesem Erfindungsaspekt kann Bezug genommen werden auf die 
Ausführungen zu den weiteren erfindungsgemäßen Aspekten, wobei diese Ausführungen gleichermaßen für 
den vorliegenden Erfindungsaspekt gelten.
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[0184] Was die vorstehend genannten Erfindungsaspekte gemäß dem dritten Aspekt und vierten Aspekt der 
vorliegenden Erfindung zudem anbelangt, so kann das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vor-
zugsweise Octenidindihydrochlorid, in einer Zusammensetzung, wie zuvor definiert, eingesetzt bzw. verab-
reicht werden.

[0185] Ebenfalls Gegenstand der vorliegenden Erfindung - gemäß einem fünften Aspekt der vorliegenden 
Erfindung ist zudem das erfindungsgemäße Verfahren zur prophylaktischen und/oder therapeutischen topi-
schen (lokalen) Behandlung, insbesondere prophylaktischen und/oder therapeutischen antiviralen topischen 
Behandlung, von viralen Erkrankungen, insbesondere von durch Corona-Viren, vorzugsweise SARS-CoV-2, 
hervorgerufenen (Virus-)Erkrankungen, bevorzugt von COVID-19,
wobei bei dem Verfahren einem an einer viralen Erkrankung, insbesondere an einer durch Corona-Viren, vor-
zugsweise SARS-CoV-2, hervorgerufenen (Virus-) Erkrankung, bevorzugt von COVID-19, erkrankten Patien-
ten eine pharmazeutisch und/oder therapeutisch wirksame Menge, insbesondere pharmazeutisch und/oder 
therapeutisch antiviral wirksame Menge, an Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise 
Octenidindihydrochlorid, verabreicht wird.

[0186] Für weitergehende Einzelheiten zu diesem Erfindungsaspekt kann Bezug genommen werden auf die 
Ausführungen zu den weiteren erfindungsgemäßen Aspekten, wobei diese Ausführungen gleichermaßen für 
den vorliegenden Erfindungsaspekt gelten.

[0187] Was die vorgenannten Aspekte der vorliegenden Erfindung gemäß dem dritten bis fünften Aspekt 
anbelangt, so kann diesbezüglich auch Folgendes vorgesehen sein: 

So kann es insbesondere vorgesehen sein, dass das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester in 
Form eines Hydrochloridsalzes, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, eingesetzt bzw. verwendet wird. 
Zudem kann das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlo-
rid, in pharmazeutisch und/oder therapeutisch wirksamen, insbesondere in pharmazeutisch und/oder 
therapeutisch antiviral wirksamen Mengen, vorliegt und/oder verwendet werden.

[0188] Im Hinblick auf den dritten bis fünften Aspekt der vorliegenden Erfindung kann es gleichermaßen vor-
gesehen sein, dass das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydro-
chlorid, gemeinsam mit mindestens einem Lokalanästhetikum eingesetzt und/oder verwendet wird. Dabei 
kann das Lokalanästhetikum ein Lokalanästhetikum auf Basis eines organischen Säureesters oder Säure-
amids, vorzugsweise Säureamids, sein. Insbesondere kann das Lokalanästhetikum ausgewählt sein aus der 
Gruppe von Lokalanästhetika vom Estertyp und Lokalanästhetika vom Amidtyp, vorzugsweise Lokalanästhe-
tika vom Amidtyp.

[0189] Insbesondere kann das Lokalanästhetikum ausgewählt sein aus der Gruppe von Benzocain, Procain, 
Tetracain, Lidocain, Etidocain, Prilocain, Mepivacain, Bupivacain und S-Ropivacin und deren Salzen und 
Estern sowie deren Kombinationen und Mischungen, insbesondere Lidocain und dessen Salzen und Estern, 
vorzugsweise Lidocainhydrochlorid.

[0190] Erfindungsgemäß kann in Bezug auf die vorgenannten Aspekte das Lokalanästhetikum ausgewählt 
sein aus der Gruppe von Lidocain (2-Diethylamino-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid) und dessen Salzen und 
Estern, bevorzugt Lidocainhydrochlorid. Das Lokalanästhetikum kann somit insbesondere Lidocain und/oder 
dessen Salze und/oder Ester, bevorzugt Lidocainhydrochlorid, sein.

[0191] Im Hinblick auf die vorgenannten Aspekte kann es vorgesehen sein, dass das Octenidin und/oder 
dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, gemeinsam mit mindestens einem Anti-
phlogistikum, insbesondere Benzydamin und/oder dessen Salzen und/oder Estern, bevorzugt Benzydamin-
hydrochlorid, eingesetzt und/oder verwendet wird.

[0192] Weiterhin kann gemäß den vorgenannten Aspekten das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder 
Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, gemeinsam mit mindestens einem nichtsteroidalen Antiphlogis-
tikum (NSAR-Wirkstoff), insbesondere ausgewählt aus der Gruppe von Flurbiprofen, Ibuprofen, Dexibupr-
ofen, Naproxen, Ketoprofen, Dexketoprofen, Tiaprofensäure, Diclofenac und Acetylsalicylsäure und deren 
Salzen und Estern sowie deren Kombinationen und Mischungen, insbesondere Flurbiprofen und dessen Sal-
zen und Estern, vorzugsweise Flurbiprofen, eingesetzt bzw. verwendet werden.
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[0193] Insbesondere kann das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindi-
hydrochlorid, gemeinsam mit Flurbiprofen und/oder dessen Salzen und/oder Estern, bevorzugt Flurbiprofen, 
eingesetzt und/oder verwendet werden.

[0194] Gemäß dem dritten bis fünften Aspekt der vorliegenden Erfindung kann es gleichermaßen im Allge-
meinen vorgesehen sein, dass das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octeni-
dindihydrochlorid, mit mindestens einem Säuerungsmittel, insbesondere in Form einer organischen Säure 
oder deren Salze oder Ester, bevorzugt Weinsäure und/oder Citronensäure, bevorzugt Weinsäure, eingesetzt 
und/oder verwendet wird.

[0195] Zudem kann das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydro-
chlorid, mit mindestens einem Anisöl, insbesondere Sternanisöl, eingesetzt und/oder verwendet werden.

[0196] Weiterhin kann das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihyd-
rochlorid, mit mindestens einem ätherischen Öl, insbesondere Pfefferminzöl, eingesetzt und/oder verwendet 
werden.

[0197] Darüber hinaus kann das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidin-
dihydrochlorid, mit mindestens einem Kaffee-Extrakt und/oder Tee-Extrakt, insbesondere Kaffee-Extrakt, ein-
gesetzt und/oder verwendet werden.

[0198] Gemäß dem dritten bis fünften Aspekt der vorliegenden Erfindung kann das Octenidin und/oder des-
sen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, mit Propylenglykol eingesetzt und/oder ver-
wendet werden. 

[0199] Weiterhin kann das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihyd-
rochlorid, mit mindestens einer Schleimdroge und/oder deren Extrakt eingesetzt und/oder verwendet werden. 
Dabei kann wobei die Schleimdroge bzw. deren Extrakt ausgewählt sein aus der Gruppe von Isländisch Moos 
(Lichen islandicus), Eibisch (Althaea officinalis L.), Spitzwegerich (Plantago lanceolata L.), Malve (Malva syl-
vestris L. und M. neglecta WALLR. und andere), Boxhornklee (Trigonella foenum-graecum L.), Salep und 
Quitte (Cydonia oblonga MILL.) sowie deren Kombinationen und Mischungen, bevorzugt Isländisch Moos 
(Lichen islandicus) und/ oder Eibisch (Althaea officinalis L.).

[0200] Im Hinblick auf den dritten bis fünften Aspekt der vorliegenden Erfindung kann es zudem vorgesehen 
sein, dass das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, nicht 
gemeinsam mit und/oder in Abwesenheit von Phenoxyethanol (2-Phenoxyethanol) eingesetzt und/oder ver-
wendet wird.

[0201] Zudem kann es vorgesehen sein, dass das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vor-
zugsweise Octenidindihydrochlorid, nicht gemeinsam mit und/oder in Abwesenheit von n-Propanol (Pro-
pan-1-ol) und/oder nicht gemeinsam mit Isopropanol, insbesondere nicht gemeinsam mit einem primären 
Alkohol, eingesetzt und/oder verwendet wird.

[0202] Weiterführend kann es auch für den dritten bis fünften Aspekt der vorliegenden Erfindung vorgesehen 
sein, dass das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, mit 
einer Tagesdosis im Bereich von 0,15 mg/diem bis 120 mg/diem, insbesondere im Bereich von 0,15 mg/diem 
bis 120 mg/diem, vorzugsweise im Bereich von 0,3 mg/diem bis 100 mg/diem, bevorzugt im Bereich von 1,5 
mg/diem bis 60 mg/diem, besonders bevorzugt im Bereich von 2,25 mg/diem bis 120 mg/diem, weiter bevor-
zugt im Bereich von 2,5 mg/diem bis 40 mg/diem, verabreicht wird.

[0203] Insbesondere kann das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindi-
hydrochlorid, zur Verabreichung einer Tagesdosis im Bereich von 0,15 mg/diem bis 120 mg/diem, insbeson-
dere im Bereich von 0,15 mg/diem bis 120 mg/diem, vorzugsweise im Bereich von 0,3 mg/diem bis 100 
mg/diem, bevorzugt im Bereich von 1,5 mg/diem bis 60 mg/diem, besonders bevorzugt im Bereich von 2,25 
mg/diem bis 120 mg/diem, weiter bevorzugt im Bereich von 2,5 mg/diem bis 40 mg/diem, hergerichtet sein.

[0204] Weitere Ausgestaltungen, Abwandlungen und Variationen sowie Vorteile der vorliegenden Erfindung 
sind für den Fachmann beim Lesen der Beschreibung ohne Weiteres erkennbar und realisierbar, ohne dass 
er dabei den Rahmen der vorliegenden Erfindung verlässt.
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[0205] Die folgenden Ausführungsbeispiele dienen lediglich der Veranschaulichung der vorliegenden Erfin-
dung, jedoch ohne die vorliegende Erfindung hierauf beschränken zu wollen.

AUSFÜHRUNGSBEISPIELE:

1. Herstellungsbeispiele:

Herstellung erfindungsgemäß einsetzbarer Lutschtabletten auf Hartkaramellenbasis

[0206] Es werden verschiedene erfindungsgemäß einsetzbare Lutschtabletten auf Hartkaramellenbasis her-
gestellt. Für die zuckerhaltige Variante können z. B. Saccharose- und/oder Glucosesirup eingesetzt werden, 
während für die zuckerfreie Variante Zuckeraustauschstoffe, insbesondere Zuckeralkohole, wie z. B. Maltit 
(Maltitol) oder Isomalt bzw. Isomaltit (Palatinit®), als Lutschtablettenbasis bzw. Hartkaramellenbasis (Matrix) 
eingesetzt werden können, wobei sowohl bei der zuckerhaltigen als auch bei der zuckerfreien Variante gege-
benenfalls weitere Wirk- und/oder Inhaltsstoffe (z. B. Lokalanästhetika, Schleimdrogen bzw. deren Extrakte, 
Verarbeitungshilfsmittel, Aromen und Aromastoffe, Geschmacksstoffe, Süßstoffe und Süßungsmittel, Säuer-
ungsmittel, Stabilisatoren, Antiseptika, Farbstoffe etc.) zugesetzt sein können. Die entsprechenden Wirk- 
und Inhaltsstoffe werden in die Matrix eingearbeitet. Die Herstellung der Lutschtabletten bzw. Hartkaramellen 
wird dabei wie folgt durchgeführt:

Der Zucker bzw. die Zuckerersatzstoffe/Zuckeraustauschstoffe werden in Wasser gelöst und anschlie-
ßend bei Temperaturen zwischen 120 und 140 °C gekocht und vakuumiert. Dieser heißen Masse wer-
den der Wirkstoff (Octenidindihydrochlorid) sowie gegebenenfalls weitere Wirk- und/oder Inhaltsstoffe, 
wie zuvor genannt, in fester oder flüssiger Form zudosiert. Nach kontrolliertem Abkühlen auf Temperatu-
ren unterhalb von 75 °C werden die Hartkaramellen in der gewünschten Form geprägt und nachfolgend 
verpackt.

[0207] Auf diese Weise werden verschiedene Rezepturen erfindungsgemäß einsetzbarer Lutschtabletten mit 
variablen Mengen an Inhaltsstoffen hergestellt:

Rezeptur 1: Lutschtabletten, zuckerfrei (Isomalt)

Octenidindihydrochlorid: 0, 05 - 2, 0 Gew.-%
Isomalt: 93, 0 - 99, 95 Gew.-%
Säuerungsmittel, Farbstoffe, Süßstoffe und Aromen: 0 - 5, 0 Gew.-%

Summe: 1. 000 - 4. 000 mg

Rezeptur 2: Lutschtablette, zuckerfrei (Maltitol)

Octenidindihydrochlorid: 0, 05 - 2, 0 Gew.-%
Maltitol: 93, 0 - 99, 95 Gew.-%
Säuerungsmittel, Farbstoffe, Süßstoffe und Aromen: 0 - 5, 0 Gew.-%

Summe: 1. 000 - 4. 000 mg

Rezeptur 3: Lutschtabletten, zuckerfrei (Maltitol/Isomalt)

Octenidindihydrochlorid: 0, 05 - 2, 0 Gew.-%
Maltitol/Isomalt 1 : 0, 10 - 4: 93, 0 - 99, 95 Gew.-% (Trockensubstanz)
Säuerungsmittel, Farbstoffe, Süßstoffe und 
Aromen:

0 - 5, 0 Gew.-%

Summe: 1. 000 - 4. 000 mg

Rezeptur 4: Lutschtabletten, zuckerhaltig (Saccharose/Glucose-Sirup)

Octenidindihydrochlorid: 0, 05 - 2, 0 Gew.-%
Saccharose/Glucose-Sirup 1 : 0, 5 - 4: 93, 0 - 99, 95 Gew.-% (Trockensubstanz)

29/49

DE 10 2023 114 609 A1 2024.09.05



Säuerungsmittel, Farbstoffe, Süßstoffe und Aro-
men:

0 - 5, 0 Gew.-%

Summe: 1. 000 - 4. 000 mg

[0208] In entsprechender Weise wird folgende Rezeptur erfindungsgemäß einsetzbarer Lutschtabletten her-
gestellt:

Rezeptur 5: Lutschtabletten, zuckerfrei (Isomalt)

Octenidindihydrochlorid: 0, 05 - 2, 0 Gew-%
Isomalt (Trockensubstanz): 93, 0 - 99, 95 Gew.-%
Säuerungsmittel, Farbstoffe, Aroma: 0 - 1, 5 Gew.-%
Weinsäure: 0 - 2, 0 Gew.-%
Sternanisöl: 0 - 1, 0 Gew.-%
Pfefferminzöl: 0 - 0, 5 Gew.-%

Summe: 1. 000 - 4. 000 mg

2. Wirksamkeitsuntersuchungen

(i) Beispiel 1:

[0209] Die antivirale Wirksamkeit gegenüber SARS-CoV-2 einer erfindungsgemäß verwendbaren Octenidin-
dihydrochlorid-Zusammensetzungen wird im Vergleich zu Placebo an Patienten mit vorliegender SARS- 
CoV-2-Infektion untersucht.

[0210] Hierzu wird eine erfindungsgemäß verwendbare Zusammensetzung mit Octenidindihydrochlorid auf 
Basis der zuvor beschriebenen Rezeptur 1 eingesetzt, und zwar als feste Dosierungsform in Form einer als 
Hartkaramelle ausgebildeten Lutschtablette (nachfolgend auch als „Octenidindihydrochlorid-Lutschtablette“ 
bezeichnet), wobei eine jeweilige Dosiereinheit in Form der Lutschtablette einen Gehalt an Octenidindihydro-
chlorid von 2,6 mg und einen Isomaltgehalt von 2,57 g (entsprechend etwa 6 kcal bzw. etwa 26 kJ) aufweist.

[0211] Bei der hierzu korrespondierenden Placebo-Zusammensetzung, die ebenfalls als feste Dosierungs-
form in Form einer als Hartkaramelle ausgebildeten Lutschtablette vorliegt (nachfolgend auch als „Placebo- 
Lutschtablette“ bezeichnet), ist der Wirkstoff Octenidindihydrochlorid durch eine entsprechende Menge an 
Isomalt ersetzt.

[0212] Der Nachweis von SARS-CoV-2 erfolgt bei den jeweiligen Patienten mittels eines entsprechenden 
PCR-Tests (Polymerase Chain Reaction bzw. Polymerase-Kettenreaktion), wobei hierfür Proben der Patien-
ten auf Basis pharyngealer Abstriche eingesetzt werden. Anhand des PCR-Tests wird jeweils der sogenannte 
Ct-Wert (Cycle threshold) ermittelt, wobei der CT-Wert auf die erforderliche Anzahl der zum Nachweis von 
SARS-CoV-2 durchgeführten Messzyklen zurückgeht.

[0213] Ein kleiner Ct-Wert bedeutet somit ein hohe Virenlast, da relativ wenig Messzyklen durchgeführt wer-
den müssen, um das Virus nachzuweisen. Ein hoher Ct-Wert bedeutet ein geringe Virenlast, da relativ viele 
Messzyklen durchgeführt werden müssen, um das Virus nachzuweisen. Ein negativer Befund (d.h. kein 
Nachweis von SARS-CoV-2) ist vorliegend bei einem Ct-Wert von 38 gegeben.

[0214] Zunächst wird bei den Patienten ein erster PCR-Test vor Verabreichung der jeweiligen Lutschtablette 
durchgeführt und der entsprechende Ct-Wert ermittelt (in den nachfolgenden Tabellen 1 und 2 unter „Ct0“ 
angeführt).

[0215] Die Patienten erhalten nachfolgend entweder eine Octenidindihydrochlorid-Lutschtablette („Octeni-
dindihydrochlorid-Gruppe“) oder aber eine Placebo-Lutschtablette („Placebo-Gruppe“), wobei pro Patient 
eine Lutschtablette verabreicht wird. Die Lutschdauer beträgt 15 min.

[0216] Um Lutsch- bzw. Verdünnungseffekte zu vermeiden bzw. auszuschließen, wird der nachfolgende 
zweite PCR-Test erst 15 min nach Beendigung des Lutschens der verabreichten Zusammensetzung (d. h. 
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30 min nach Lutschbeginn) durchgeführt und der entsprechende Ct-Wert ermittelt (in den nachfolgenden 
Tabellen 1 und 2 unter „Ct1“ angegeben).

[0217] Die nachfolgende Tabelle 1 zeigt die entsprechenden Ergebnisse, welche für die Octenidindihydro-
chlorid-Gruppe erhalten werden:

Patient / Octenidindihydrochlorid-Lutschtab-
lette 

Ct0 Ct1

O1 30, 87 33, 04

O2 17, 77 21, 37

O3 28, 77 30, 65

O4 37, 06 negativ

O5 34, 16 36, 04

O6 27, 31 negativ

O7 17, 83 19, 40

O8 26, 74 34, 09

O9 22, 65 29, 75

O10 21, 58 28, 85

O11 34, 46 35, 16

O12 21, 64 22, 50

O13 32, 03 33, 88

O14 29, 65 31, 35

O15 28, 30 30, 14

O16 27, 16 29, 19

O17 21, 86 28, 79

O18 21, 46 29, 54

O19 23, 89 30, 19

O20 24, 77 29, 78

[0218] Darüber hinaus zeigt die nachfolgende Tabelle 2 die für die Placebo-Gruppe erhaltenen Ergebnisse:

Patient / Placebo-Lutschtablette Ct0 Ct1
P1 35, 69 34, 17

P2 25, 16 25, 11

P3 19, 45 20, 17

[0219] Die in Tabelle 1 und 2 dargestellten Ergebnisse zeigen, dass unter Verabreichung erfindungsgemäß 
einsetzbarer Octenidindihydrochlorid-Lutschtabletten ein deutlicher antiviraler Wirkeffekt in Bezug auf SARS- 
CoV2 vorliegt. So kann für die mit der Octenidindihydrochlorid-Lutschtablette behandelten Patienten gegen-
über der Placebo-Gruppe eine deutliche Zunahme des in den PCR-Untersuchungen ermittelten Ct-Wertes 
beobachtet werden, und dies bereits nach einmaliger Verabreichung der Zusammensetzung. Die Ct1-Werte 
zeigen im Vergleich zu den Ct0-Werten das Vorliegen einer deutlich verringerten Virenlast nach Verabrei-
chung der Octenidindihydrochlorid-Lutschtablette und auch im Vergleich zu der Placebo-Gruppe.

[0220] Die obigen Untersuchungen zeigen somit den antiviralen Effekt in Bezug auf das Corona-Virus 
SARS-CoV2 der erfindungsgemäß einsetzbaren Zusammensetzung auf Basis der Octenidindihydrochlorid- 
Lutschtablette.
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(ii) Beispiel 2:

[0221] Darüber hinaus wird die antivirale Wirksamkeit einer erfindungsgemäß einsetzbaren Zusammenset-
zung in Form der in Beispiel 1 beschriebenen Octenidindihydrochlorid-Lutschtablette an weiteren Patienten 
untersucht. Die Patienten weisen im Hinblick auf SARS-CoV2 vor Verabreichung der Lutschtabletten einen 
positiven PCR-Test auf (in der nachfolgenden Tabelle 3 unter „Ct0“ angegeben).

[0222] Die Patienten erhalten insgesamt jeweils drei Octenidindihydrochlorid-Lutschtabletten in definierter 
zeitlicher Abfolge. Die Lutschzeit beträgt für eine jeweilige Tablette 15 Minuten, wobei jeweils nach jeweils 
weiteren 15 Minuten ein PCR-Test durchgeführt wird. Der PCR-Test nach Verabreichung der ersten Octeni-
dindihydrochlorid-Lutschtablette wird somit 30 Minuten nach erfolgter Verabreichung durchgeführt (in der 
nachfolgenden Tabelle 3 unter „Ct1“ angeführt).

[0223] Die zweite Octenidindihydrochlorid-Lutschtablette wird 2,5 Stunden nach Verabreichung der ersten 
Lutschtablette verabreicht, wobei der diesbezügliche PCR-Test 3 Stunden nach Verabreichung der ersten 
Lutschtablette und 30 Minuten nach Verabreichung der zweiten Lutschtablette durchgeführt wird (in der nach-
folgenden Tabelle 3 unter „Ct2“ angeführt).

[0224] Zudem wird die dritte Octenidindihydrochlorid-Lutschtablette 5,5 Stunden nach Verabreichung der 
ersten Lutschtablette verabreicht, wobei der diesbezügliche PCR-Test gleichermaßen 30 Minuten nach Ver-
abreichung der dritten Lutschtablette und somit 6 Stunden nach Verabreichung der ersten Lutschtablette 
durchgeführt wird (in der nachfolgenden Tabelle 3 unter „Ct3“ angeführt).

[0225] Die nachfolgende Tabelle 3 zeigt die diesbezüglich ermittelten Ergebnisse:

Patient / Octenidindihydrochlorid- 
Lutschtablette 

Ct0 Ct1 Ct2 Ct3

Oct1 21, 58 22, 39 28, 46 30, 15

Oct2 26, 35 34, 43 negativ negativ

Oct3 24, 18 29, 68 31, 49 34, 72

Oct4 27, 90 31, 72 31, 10 34, 03

[0226] In analoger Weise erfolgt die Verabreichung der in Beispiel 1 beschrieben Placebo-Lutschtabletten an 
einem weiteren Patienten.

[0227] Die nachfolgende Tabelle 4 zeigt die ermittelten Ergebnisse:

Patient / Placebo-Lutschtablette Ct0 Ct1 Ct2 Ct3
Pla1 24, 08 23, 24 24, 10 23, 86

[0228] Die Ergebnisse zeigen, dass im zeitlichen Verlauf mit der aufeinanderfolgenden Verabreichung meh-
rerer Lutschtabletten unter Verwendung von Octenidindihydrochlorid als Wirksubstanz eine deutliche und 
nachhaltige Zuname des jeweiligen Ct-Werts vorliegt, einhergehend mit einer geringeren Virenlast, und zwar 
auch im Vergleich zu Placebo.

[0229] Somit zeigen auch die obigen Untersuchungen die erfindungsgemäß aufgefundene antivirale Wir-
kung von Octenidindihydrochlorid im Rahmen seiner topischen Anwendung.

(iii) Beispiel 3:

[0230] Darüber hinaus wird für Patienten mit positiven SARS-CoV2-Befunden die Virenlast auf Basis von 
Abstrichen aus dem Mund- bzw. Rachenraum bestimmt. Die ermittelten Ergebnisse sind in der einzigen 
Figur dargestellt.

[0231] Die Patienten werden in diesem Zusammenhang mit einer erfindungsgemäß einsetzbaren Zusam-
mensetzung in Form der in Beispiel 1 beschriebenen Octenidindihydrochlorid-Lutschtabletten behandelt.
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[0232] Die grafische Darstellung gemäß der einzigen Figur zeigt dabei den Zustand bzw. Wert der Virenlast 
(„VL“) vor der Behandlung mit der Zusammensetzung („ZvB“) sowie nach der Behandlung („ZnB“). Die 
Bestimmung der Virenlast bezieht sich dabei auf eine jeweilige Probe, welche 30 Minuten nach Verabrei-
chung einer Octenidindihydrochlorid-Lutschtablette entnommen wird, wobei der Lutschzeitraum 15 Minuten 
beträgt, so dass etwaige Lutsch- bzw. Verdünnungseffekte vermieden bzw. ausgeschlossen werden.

[0233] Die einzige Figur zeigt dabei insgesamt die deutliche Verringerung der Virenlast nach Verabreichung 
der Octenidindihydrochlorid-Lutschtablette.

[0234] Insgesamt zeigen die obigen Untersuchungen der Anmelderin somit, dass der Wirkstoff Octenidin 
bzw. dessen Salze bzw. Ester, insbesondere Octenidindihydrochlorid, imstande ist, bei der prophylaktischen 
bzw. therapeutischen Behandlung von durch SARS-CoV2 hervorgerufenen Viruserkrankungen, insbeson-
dere COVID-19, die Virenlast aufgrund der überraschend gefundenen antiviralen Wirkung bei topischer 
Anwendung im Mund- bzw. Rachenraum zu verringern bzw. abzuschwächen. Diese antivirale Wirkung von 
Octenidin bzw. Octenidindihydrochlorid ist vollkommen unerwartet.

[0235] Insgesamt eignet sich somit Octenidin bzw. dessen Salze und/oder Ester, insbesondere Octenidindi-
hydrochlorid, auf Basis der überraschend aufgefundenen Erkenntnisse der Anmelderin in effizienter Weise 
zur Verwendung bei der prophylaktischen bzw. therapeutischen topischen Behandlung von durch Corona- 
Viren, insbesondere SARS-CoV2 hervorgerufenen Viruserkrankungen, insbesondere COVID-19.
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Patentansprüche

1. Zusammensetzung, insbesondere pharmazeutische Zusammensetzung, zur Verwendung bei der pro-
phylaktischen und/oder therapeutischen topischen (lokalen) Behandlung, insbesondere prophylaktischen 
und/oder therapeutischen antiviralen topischen Behandlung, von viralen Erkrankungen, insbesondere von 
durch Corona-Viren, vorzugsweise SARS-CoV-2, hervorgerufenen (Virus-)Erkrankungen, bevorzugt von 
COVID-19, insbesondere zur topischen Anwendung im Mund-, Rachen- und/oder Nasenraum und/oder zur 
topischen Anwendung auf die Schleimhäute des Mund-, Rachen- und/oder Nasenraums, wobei die Zusam-
mensetzung als antiviralen Wirkstoff Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octe-
nidindihydrochlorid, enthält.

2. Zusammensetzung zur Verwendung nach Anspruch 1, 
wobei die Zusammensetzung das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester in Form eines Hydro-
chloridsalzes, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, enthält; und/oder 
wobei das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester ein Octenidin-Hydrochloridsalz, vorzugsweise 
Octenidindihydrochlorid, ist; und/oder 
wobei die Zusammensetzung als antiviralen Wirkstoff Octenidindihydrochlorid enthält.

3. Zusammensetzung zur Verwendung nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Zusammensetzung das Octe-
nidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, in pharmazeutisch 
und/oder therapeutisch wirksamen, insbesondere in pharmazeutisch und/oder therapeutisch antiviral wirksa-
men Mengen, enthält.

4. Zusammensetzung zur Verwendung nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Zusam-
mensetzung das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, 
in einer (relativen) Menge im Bereich von 0,001 Gew.-% bis 10 Gew.-%, insbesondere im Bereich von 
0,005 Gew.-% bis 7,5 Gew.-%, vorzugsweise im Bereich von 0,01 Gew.-% bis 5 Gew.-%, bevorzugt im 
Bereich von 0,02 Gew.-% bis 4 Gew.-%, besonders bevorzugt im Bereich von 0,03 Gew.-% bis 2 Gew.-%, 
weiter bevorzugt im Bereich von 0,05 Gew.-% bis 1 Gew.-%, bezogen auf die Zusammensetzung, enthält.

5. Zusammensetzung zur Verwendung nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Zusam-
mensetzung mindestens ein Lokalanästhetikum enthält.

6. Zusammensetzung zur Verwendung nach Anspruch 5, wobei das Lokalanästhetikum ein Lokalanäs-
thetikum auf Basis eines organischen Säureesters oder Säureamids, vorzugsweise Säureamids, ist, insbe-
sondere wobei das Lokalanästhetikum ausgewählt ist aus der Gruppe von Lokalanästhetika vom Estertyp 
und Lokalanästhetika vom Amidtyp sowie deren Kombinationen und Mischungen, vorzugsweise Lokalanäs-
thetika vom Amidtyp.

7. Zusammensetzung zur Verwendung nach Anspruch 5 oder 6, wobei das Lokalanästhetikum ausge-
wählt ist aus der Gruppe von Benzocain, Procain, Tetracain, Lidocain, Etidocain, Prilocain, Mepivacain, 
Bupivacain und S-Ropivacin und deren Salzen und Estern sowie deren Kombinationen und Mischungen, 
insbesondere Lidocain und dessen Salzen und Estern, vorzugsweise Lidocainhydrochlorid.

8. Zusammensetzung zur Verwendung nach einem der Ansprüche 5 bis 7, wobei das Lokalanästhetikum 
ausgewählt ist aus der Gruppe von Lidocain (2-Diethylamino-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid) und dessen 
Salzen und Estern, bevorzugt Lidocainhydrochlorid.

9. Zusammensetzung zur Verwendung nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Zusam-
mensetzung, insbesondere als Lokalanästhetikum, Lidocain (2-Diethylamino-N-(2,6-dimethylphenyl)acet-
amid) und/oder dessen Salze und/oder Ester, bevorzugt Lidocainhydrochlorid, enthält.

10. Zusammensetzung zur Verwendung nach einem der Ansprüche 5 bis 9, wobei die Zusammenset-
zung das Lokalanästhetikum, insbesondere Lidocain und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise 
Lidocainhydrochlorid, in pharmazeutisch und/oder therapeutisch wirksamen, insbesondere in pharmazeu-
tisch und/oder therapeutisch lokalanästhetisch wirksamen Mengen, enthält.

11. Zusammensetzung zur Verwendung nach einem der Ansprüche 5 bis 10, wobei die Zusammenset-
zung das Lokalanästhetikum, insbesondere Lidocain und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise 
Lidocainhydrochlorid, in einer (relativen) Menge im Bereich von 0,01 Gew.-% bis 5 Gew.-%, insbesondere 
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im Bereich von 0,05 Gew.-% bis 4 Gew.-%, vorzugsweise im Bereich von 0,1 Gew.-% bis 2,5 Gew.-%, 
bevorzugt im Bereich von 0,2 Gew.-% bis 0,6 Gew.-%, bezogen auf die Zusammensetzung, enthält.

12. Zusammensetzung zur Verwendung nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Zusam-
mensetzung mindestens ein Antiphlogistikum, insbesondere Benzydamin und/oder dessen Salze und/oder 
Ester, bevorzugt Benzydaminhydrochlorid, enthält.

13. Zusammensetzung zur Verwendung nach Anspruch 12, wobei die Zusammensetzung das Antiphlo-
gistikum, insbesondere Benzydamin und/oder dessen Salze und/oder Ester, bevorzugt Benzydaminhydro-
chlorid, in pharmazeutisch und/oder therapeutisch wirksamen, insbesondere in pharmazeutisch und/oder 
therapeutisch antiphlogistisch wirksamen Mengen, enthält.

14. Zusammensetzung zur Verwendung nach Anspruch 12 oder 13, wobei die Zusammensetzung das 
Antiphlogistikum, insbesondere Benzydamin und/oder dessen Salze und/oder Ester, bevorzugt Benzyda-
minhydrochlorid, in einer (relativen) Menge im Bereich von 0,001 Gew.-% bis 10 Gew.-%, insbesondere im 
Bereich von 0,005 Gew.% bis 7,5 Gew.-%, vorzugsweise im Bereich von 0,01 Gew.-% bis 5 Gew.-%, bevor-
zugt im Bereich von 0,02 Gew.-% bis 4 Gew.-%, besonders bevorzugt im Bereich von 0,03 Gew.-% bis 2 
Gew.-%, weiter bevorzugt im Bereich von 0,05 Gew.-% bis 1 Gew.-%, bezogen auf die Zusammensetzung, 
enthält.

15. Zusammensetzung zur Verwendung nach einem der vorangehenden Ansprüche, 
wobei die Zusammensetzung mindestens ein nichtsteroidales Antiphlogistikum (NSAR-Wirkstoff) enthält, 
insbesondere wobei das nichtsteroidale Antiphlogistikum (NSAR-Wirkstoff) ausgewählt ist aus der Gruppe 
von Flurbiprofen, Ibuprofen, Dexibuprofen, Naproxen, Ketoprofen, Dexketoprofen, Tiaprofensäure, Diclofe-
nac und Acetylsalicylsäure und deren Salzen und Estern sowie deren Kombinationen und Mischungen, ins-
besondere Flurbiprofen und dessen Salzen und Estern, vorzugsweise Flurbiprofen; und/oder 
wobei die Zusammensetzung Flurbiprofen und/oder dessen Salze und/oder Ester, bevorzugt Flurbiprofen, 
enthält.

16. Zusammensetzung zur Verwendung nach Anspruch 15, wobei die Zusammensetzung das nichtste-
roidale Antiphlogistikum (NSAR-Wirkstoff), insbesondere Flurbiprofen und/oder dessen Salze und/oder 
Ester, bevorzugt Flurbiprofen, in pharmazeutisch und/oder therapeutisch wirksamen, insbesondere in phar-
mazeutisch und/oder therapeutisch nichtsteroidal-antiphlogistisch wirksamen Mengen, enthält.

17. Zusammensetzung zur Verwendung nach Anspruch 15 oder 16, wobei die Zusammensetzung das 
nichtsteroidale Antiphlogistikum (NSAR-Wirkstoff), insbesondere Flurbiprofen und/oder dessen Salze und/o-
der Ester, bevorzugt Flurbiprofen, in einer (relativen) Menge im Bereich von 0,001 Gew.-% bis 10 Gew.-%, 
insbesondere im Bereich von 0,005 Gew.-% bis 7,5 Gew.-%, vorzugsweise im Bereich von 0,01 Gew.-% 
bis 5 Gew.-%, bevorzugt im Bereich von 0,02 Gew.-% bis 4 Gew.-%, besonders bevorzugt im Bereich von 
0,03 Gew.-% bis 2 Gew.-%, weiter bevorzugt im Bereich von 0,05 Gew.-% bis 1 Gew.-%, bezogen auf die 
Zusammensetzung, enthält.

18. Zusammensetzung zur Verwendung nach einem der vorangehenden Ansprüche, 
wobei die Zusammensetzung mindestens ein Säuerungsmittel, insbesondere in Form einer organischen 
Säure und/oder deren Salze und/oder Ester, bevorzugt Weinsäure und/oder Citronensäure, bevorzugt 
Weinsäure, enthält; 
insbesondere in einer (relativen) Menge im Bereich von 0,01 Gew.-% bis 10 Gew.-%, insbesondere im 
Bereich von 0,1 Gew.-% bis 5 Gew.-%, vorzugsweise im Bereich von 0,2 Gew.-% bis 1 Gew.-%, bezogen 
auf die Zusammensetzung.

19. Zusammensetzung zur Verwendung nach einem der vorangehenden Ansprüche, 
wobei die Zusammensetzung mindestens ein Anisöl, insbesondere Sternanisöl, enthält; 
insbesondere in einer (relativen) Menge im Bereich von 0,005 Gew.-% bis 5 Gew.-%, insbesondere im 
Bereich von 0,05 Gew.-% bis 2 Gew.-%, vorzugsweise im Bereich von 0,1 Gew.-% bis 0,75 Gew.-%, bezo-
gen auf die Zusammensetzung.

20. Zusammensetzung zur Verwendung nach einem der vorangehenden Ansprüche, 
wobei die Zusammensetzung mindestens ein ätherisches Öl, insbesondere Pfefferminzöl, enthält; 
insbesondere in einer (relativen) Menge im Bereich von 0,001 Gew.-% bis 1 Gew.-%, insbesondere im 
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Bereich von 0,005 Gew.-% bis 0,5 Gew.-%, vorzugsweise im Bereich von 0,01 Gew.-% bis 0,1 Gew.-%, 
bezogen auf die Zusammensetzung.

21. Zusammensetzung zur Verwendung nach einem der vorangehenden Ansprüche, 
wobei die Zusammensetzung mindestens einen Kaffee-Extrakt und/oder Tee-Extrakt, insbesondere Kaffee- 
Extrakt, enthält; 
insbesondere in einer (relativen) Menge im Bereich von 0,001 Gew.-% bis 10 Gew.-%, insbesondere im 
Bereich von 0,01 Gew.-% bis 5 Gew.-%, vorzugsweise im Bereich von 0,1 Gew.-% bis 1 Gew.-%, bezogen 
auf die Zusammensetzung.

22. Zusammensetzung zur Verwendung nach einem der vorangehenden Ansprüche, 
wobei die Zusammensetzung Polypropylenglykol enthält; 
insbesondere in einer (relativen) Menge im Bereich von 0,001 Gew.-% bis 5 Gew.-%, insbesondere im 
Bereich von 0,01 Gew.-% bis 1 Gew.-%, vorzugsweise im Bereich von 0,1 Gew.-% bis 0,5 Gew.-%, bezo-
gen auf die Zusammensetzung.

23. Zusammensetzung zur Verwendung nach einem der vorangehenden Ansprüche, 
wobei die Zusammensetzung mindestens eine Schleimdroge und/oder deren Extrakt enthält; 
insbesondere in einer (relativen) Menge im Bereich von 0,01 Gew.-% bis 20 Gew.-%, insbesondere im 
Bereich von 0,1 Gew.-% bis 15 Gew.-%, vorzugsweise im Bereich von 1 Gew.-% bis 10 Gew.-%, bezogen 
auf die Zusammensetzung; und/oder 
insbesondere wobei die Schleimdroge bzw. deren Extrakt ausgewählt ist aus der Gruppe von Isländisch 
Moos (Lichen islandicus), Eibisch (Althaea officinalis L.), Spitzwegerich (Plantago lanceolata L.), Malve 
(Malva sylvestris L. und M. neglecta WALLR. und andere), Boxhornklee (Trigonella foenum-graecum L.), 
Salep und Quitte (Cydonia oblonga MILL.) sowie deren Kombinationen und Mischungen, bevorzugt Islän-
disch Moos (Lichen islandicus) und/ oder Eibisch (Althaea officinalis L.); und/oder insbesondere wobei die 
Schleimdroge in Form der Droge, insbesondere in Form zerkleinerter oder pulverisierter Pflanzenteile oder 
Pflanzenbestandteile, eingesetzt ist und/oder vorliegt; und/oder 
insbesondere wobei die Schleimdroge in Form eines Extraktes, insbesondere in Form eines Trockenextrak-
tes, eingesetzt ist und/oder vorliegt.

24. Zusammensetzung zur Verwendung nach einem der vorangehenden Ansprüche, 
wobei die Zusammensetzung mindestens einen Exzipienten (Träger), vorzugsweise pharmakologisch 
und/oder physiologisch unbedenklichen Exzipienten (Träger), enthält; und/oder 
wobei die Zusammensetzung die Wirk- und/oder Inhaltsstoffe zusammen mit mindestens einem Exzipienten 
(Träger), vorzugsweise pharmakologisch und/oder physiologisch unbedenklichen Exzipienten (Träger), 
enthält.

25. Zusammensetzung zur Verwendung nach einem der vorangehenden Ansprüche, 
wobei die Zusammensetzung mindestens einen weiteren Wirk- und/oder Inhaltsstoff, insbesondere pharma-
zeutischen Zusatz- und/oder Hilfsstoff, enthält, insbesondere ausgewählt aus der Gruppe von Verarbei-
tungshilfsstoffen, Stabilisatoren, Emulgatoren, Antioxidantien, Konservierungsstoffen, Feuchthaltemitteln, 
Süßstoffen und Süßungsmitteln, pH-Stellmitteln, pH-Puffersubstanzen, Verdickungsmitteln, Aromastoffen, 
Antiseptika, Färbe-, Puffer-, Riech-, Duft-, Streck-, Binde-, Netz- und/oder Konservierungsstoffen sowie 
deren Kombinationen und Mischungen; 
insbesondere in einer (relativen) Menge im Bereich von 0,01 Gew.-% bis 15 Gew.-%, insbesondere im 
Bereich von 0,1 Gew.-% bis 10 Gew.-%, vorzugsweise im Bereich von 0,5 Gew.-% bis 5 Gew.-%, bezogen 
auf die Zusammensetzung.

26. Zusammensetzung zur Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 25, wobei die Zusammenset-
zung zumindest im Wesentlichen kein Phenoxyethanol (2-Phenoxyethanol) enthält; und/oder wobei die 
Zusammensetzung zumindest im Wesentlichen frei ist von Phenoxyethanol (2-Phenoxyethanol); und/oder 
wobei die Zusammensetzung in Abwesenheit von Phenoxyethanol (2-Phenoxyethanol) vorliegt.

27. Zusammensetzung zur Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 25, 
wobei die Zusammensetzung Phenoxyethanol (2-Phenoxyethanol) enthält, 
insbesondere in einer (relativen) Menge im Bereich von 0,1 Gew.-% bis 10 Gew.-%, insbesondere im 
Bereich von 0,5 Gew.-% bis 5 Gew.-%, vorzugsweise im Bereich von 0,75 Gew.-% bis 3 Gew.-%, bezogen 
auf die Zusammensetzung.
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28. Zusammensetzung zur Verwendung nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Zusam-
mensetzung zumindest im Wesentlichen kein n-Propanol (Propan-1-ol) und/oder zumindest im Wesentli-
chen kein Isopropanol, insbesondere zumindest im Wesentlichen keinen primären Alkohol, enthält; und/oder 
wobei die Zusammensetzung zumindest im Wesentlichen frei ist von n-Propanol (Propan-1-ol) und/oder 
zumindest im Wesentlichen frei ist von Isopropanol, insbesondere zumindest im Wesentlichen frei ist von 
einem primären Alkohol; und/oder wobei die Zusammensetzung in Abwesenheit von n-Propanol (Propan-1- 
ol) und/oder in Abwesenheit von Isopropanol, insbesondere in Abwesenheit von einem primären Alkohol, 
vorliegt.

29. Zusammensetzung zur Verwendung nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Zusam-
mensetzung das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, 
in einer (absoluten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,05 mg bis 15 mg, insbesondere im Bereich 
von 0,1 mg bis 12,5 mg, vorzugsweise im Bereich von 0,2 mg bis 10 mg, bevorzugt im Bereich von 0,3 mg 
bis 7,5 mg, besonders bevorzugt im Bereich von 0,5 mg bis 5 mg, bezogen auf eine Darreichungseinheit 
der Zusammensetzung, enthält.

30. Zusammensetzung zur Verwendung nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Zusam-
mensetzung das Lokalanästhetikum, insbesondere Lidocain und/oder dessen Salze und/oder Ester, vor-
zugsweise Lidocainhydrochlorid, in einer (absoluten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,1 mg bis 50 
mg, insbesondere im Bereich von 1 mg bis 20 mg, vorzugsweise im Bereich von 3 mg bis 15 mg, bevorzugt 
im Bereich von 4 mg bis 10 mg, bezogen auf eine Darreichungseinheit der Zusammensetzung, enthält.

31. Zusammensetzung zur Verwendung nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Zusam-
mensetzung das Antiphlogistikum, insbesondere Benzydamin und/oder dessen Salze und/oder Ester, 
bevorzugt Benzydaminhydrochlorid, in einer (absoluten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,1 mg bis 
50 mg, insbesondere im Bereich von 0,5 mg bis 20 mg, vorzugsweise im Bereich von 1 mg bis 15 mg, 
bevorzugt im Bereich von 2 mg bis 10 mg, bezogen auf eine Darreichungseinheit der Zusammensetzung, 
enthält.

32. Zusammensetzung zur Verwendung nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Zusam-
mensetzung das nichtsteroidale Antiphlogistikum (NSAR-Wirkstoff), insbesondere Flurbiprofen und/oder 
dessen Salze und/oder Ester, bevorzugt Flurbiprofen, in einer (absoluten) Menge und/oder Dosis im Bereich 
von 0,1 mg bis 50 mg, insbesondere im Bereich von 0,5 mg bis 20 mg, vorzugsweise im Bereich von 1 mg 
bis 15 mg, bevorzugt im Bereich von 2 mg bis 10 mg, bezogen auf eine Darreichungseinheit der Zusam-
mensetzung, enthält.

33. Zusammensetzung zur Verwendung nach einem der vorangehenden Ansprüche, 
wobei die Zusammensetzung das Säuerungsmittel, insbesondere in Form einer organischen Säure und/o-
der deren Salze und/oder Ester, bevorzugt Weinsäure und/oder Citronensäure, bevorzugt Weinsäure, in 
einer (absoluten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,5 mg bis 100 mg, insbesondere im Bereich von 
1 mg bis 50 mg, vorzugsweise im Bereich von 2 mg bis 20 mg, bezogen auf eine Darreichungseinheit der 
Zusammensetzung, enthält; und/oder 
wobei die Zusammensetzung das Anisöl, insbesondere Sternanisöl, in einer (absoluten) Menge und/oder 
Dosis im Bereich von 0,2 mg bis 80 mg, insbesondere im Bereich von 0,5 mg bis 40 mg, vorzugsweise im 
Bereich von 0,75 mg bis 15 mg, bezogen auf eine Darreichungseinheit der Zusammensetzung, enthält; 
und/oder 
wobei die Zusammensetzung das ätherische Öl, insbesondere Pfefferminzöl, in einer (absoluten) Menge 
und/oder Dosis im Bereich von 0,01 mg bis 5 mg, insbesondere im Bereich von 0,05 mg bis 3 mg, vorzugs-
weise im Bereich von 0,1 mg bis 1 mg, bezogen auf eine Darreichungseinheit der Zusammensetzung, ent-
hält; und/oder 
wobei die Zusammensetzung den Kaffee-Extrakt und/oder Tee-Extrakt, insbesondere Kaffee-Extrakt, in 
einer (absoluten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,05 mg bis 100 mg, insbesondere im Bereich von 
0,5 mg bis 50 mg, vorzugsweise im Bereich von 1 mg bis 20 mg, bezogen auf eine Darreichungseinheit der 
Zusammensetzung, enthält; und/oder 
wobei die Zusammensetzung das Propylenglykol in einer (absoluten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 
0,05 mg bis 50 mg, insbesondere im Bereich von 0,5 mg bis 20 mg, vorzugsweise im Bereich von 1 mg bis 
10 mg, bezogen auf eine Darreichungseinheit der Zusammensetzung, enthält; und/oder 
wobei die Zusammensetzung die Schleimdroge und/oder deren Extrakt in einer (absoluten) Menge und/o-
der Dosis im Bereich von 0,5 mg bis 200 mg, insbesondere im Bereich von 1 mg bis 100 mg, vorzugsweise 
im Bereich von 5 mg bis 50 mg, bezogen auf eine Darreichungseinheit der Zusammensetzung, enthält.
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34. Zusammensetzung zur Verwendung nach einem der Ansprüche 29 bis 33, 
wobei die (absolute) Menge und/oder Dosis die mit einer einzelnen Applikation (Einzelapplikation) der 
Zusammensetzung und/oder die mit einer einzelnen Applikation (Einzelapplikation) einer hergerichteten 
Dosierungsform der Zusammensetzung verabreichte (Einzel-)Menge und/oder (Einzel-)Dosis ist; und/oder 
wobei die Darreichungseinheit eine einzelne Applikation (Einzelapplikation) der Zusammensetzung und/oder 
eine einzelne Applikation (Einzelapplikation) einer hergerichteten Dosierungsform der Zusammensetzung 
ist.

35. Zusammensetzung zur Verwendung nach einem der vorangehenden Ansprüche, 
wobei das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, mit 
einer Tagesdosis im Bereich von 0,15 mg/diem bis 120 mg/diem, insbesondere im Bereich von 0,15 
mg/diem bis 120 mg/diem, vorzugsweise im Bereich von 0,3 mg/diem bis 100 mg/diem, bevorzugt im 
Bereich von 1,5 mg/diem bis 60 mg/diem, besonders bevorzugt im Bereich von 2,25 mg/diem bis 120 
mg/diem, weiter bevorzugt im Bereich von 2,5 mg/diem bis 40 mg/diem, verabreicht wird; und/oder 
wobei die Zusammensetzung zur Verabreichung von Octenidin und/oder dessen Salzen und/oder Estern, 
vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, in einer Tagesdosis im Bereich von 0,15 mg/diem bis 120 mg/diem, 
insbesondere im Bereich von 0,15 mg/diem bis 120 mg/diem, vorzugsweise im Bereich von 0,3 mg/diem 
bis 100 mg/diem, bevorzugt im Bereich von 1,5 mg/diem bis 60 mg/diem, besonders bevorzugt im Bereich 
von 2,25 mg/diem bis 120 mg/diem, weiter bevorzugt im Bereich von 2,5 mg/diem bis 40 mg/diem, herge-
richtet ist.

36. Zusammensetzung zur Verwendung nach einem der vorangehenden Ansprüche, 
wobei die Zusammensetzung als feste Dosierungsform oder als flüssige Dosierungsform, insbesondere als 
feste Dosierungsform, vorliegt und/oder ausgebildet ist; 
insbesondere wobei die Zusammensetzung als feste Dosierungsform in Form einer Tablette, eines Dra-
gees, einer Pille, einer Lutschtablette oder dergleichen, insbesondere in Form einer Lutschtablette, vorzugs-
weise Hartkaramelle, vorliegt und/oder ausgebildet ist und/oder insbesondere wobei die Zusammensetzung 
als Tablette, Dragee, Pille, Lutschtablette oder dergleichen, insbesondere Lutschtablette, vorzugsweise 
Hartkaramelle, vorliegt und/oder ausgebildet ist; oder 
insbesondere wobei die Zusammensetzung als flüssige Dosierungsform in Form eines Fluids, eines Mund-
wassers, einer Mundspülung, eines Safts, einer Gurgellösung, eines Sprays, insbesondere Mund- und/oder 
Rachensprays oder Nasensprays, oder dergleichen vorliegt und/oder ausgebildet ist und/oder insbesondere 
wobei die Zusammensetzung als Fluid, Mundwasser, Mundspülung, Saft, Gurgellösung, Spray, insbeson-
dere Mund- und/oder Rachenspray oder Nasenspray, oder dergleichen vorliegt und/oder ausgebildet ist.

37. Zusammensetzung zur Verwendung nach einem der vorangehenden Ansprüche, 
wobei die Zusammensetzung als feste Dosierungsform vorliegt und/oder ausgebildet ist; und/oder 
wobei die Zusammensetzung als feste Dosierungsform in Form einer Tablette, eines Dragees, einer Pille, 
einer Lutschtablette oder dergleichen, insbesondere in Form einer Lutschtablette, vorzugsweise Hartkara-
melle, vorliegt und/oder ausgebildet ist, und/oder 
wobei die Zusammensetzung als Tablette, Dragee, Pille, Lutschtablette oder dergleichen, insbesondere 
Lutschtablette, vorzugsweise Hartkaramelle, vorliegt und/oder ausgebildet ist; und/oder 
wobei die feste Dosierungsform, insbesondere die Tablette, das Dragee, die Pille oder die Lutschtablette, 
insbesondere Lutschtablette, vorzugsweise Hartkaramelle, ein Gesamtgewicht im Bereich von 0,5 g bis 7 
g, insbesondere im Bereich von 1 g bis 6 g, vorzugsweise im Bereich von 2 g bis 5 g, aufweist.

38. Zusammensetzung zur Verwendung nach einem der vorangehenden Ansprüche, 
wobei die Zusammensetzung, insbesondere die feste Dosierungsform, eine Lutschtablette ist, insbesondere 
in Form einer Hartkaramelle; und/oder 
wobei die Zusammensetzung, insbesondere die feste Dosierungsform, auf Lutschtablettenbasis gebildet ist 
und/oder als Lutschtablette, insbesondere Hartkaramelle) vorliegt und/oder ausgebildet ist, insbesondere 
so dass die Zusammensetzung, insbesondere die feste Dosierungsform, eine therapeutisch wirksame 
Menge an Wirk- und/oder Inhaltsstoffen, insbesondere Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, 
vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, beim Lutschen freisetzt, wenn die Zusammensetzung, insbesondere 
die feste Dosierungsform, im Mund- und Rachenraum eines Patienten verabreicht und gelutscht wird.

39. Zusammensetzung zur Verwendung nach einem der vorangehenden Ansprüche, 
wobei die Zusammensetzung, insbesondere die feste Dosierungsform, mindestens einen Zucker und/oder 
mindestens einen Zuckeraustauschstoff enthält, insbesondere als Exzipient (Träger), vorzugsweise pharma-
kologisch und/oder physiologisch unbedenklicher Exzipient (Träger); und/oder 
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insbesondere wobei der Zucker ausgewählt ist aus der Gruppe von Saccharose, Glucose, insbesondere 
Dextrose, und Fructose; und/oder 
insbesondere wobei der Zuckeraustauschstoff ausgewählt ist aus Zuckeralkoholen, vorzugsweise aus der 
Gruppe von Mannit, Xylit, Sorbit, Isomalt, Maltitsirup, Lactit, Leucrose, Fructooligosacchariden, Glucanen, 
Polyglucose und deren Kombinationen und Mischungen, besonders bevorzugt Isomalt und/oder Mannit, 
ganz besonders bevorzugt Isomalt.

40. Zusammensetzung zur Verwendung nach einem der vorangehenden Ansprüche, 
wobei die Zusammensetzung, insbesondere die feste Dosierungsform, die Wirk- und/oder Inhaltsstoffe in 
einer festen Matrix und/oder Masse, insbesondere in einer Matrix und/oder Masse auf Basis von Zuckern 
und/oder Zuckeraustauschstoffen, insbesondere wie in Anspruch 39 definiert, aufweist; und/oder 
wobei die Zusammensetzung, insbesondere die feste Dosierungsform, den Zucker und/oder den Zucker-
austauschstoff in einer (relativen) Menge im Bereich von 50 Gew.-% bis 99,95 Gew.-%, insbesondere im 
Bereich von 70 Gew.-% bis 99,5 Gew.-%, vorzugsweise im Bereich von 80 Gew.-% bis 99,25 Gew.-%, 
bevorzugt im Bereich von 90 Gew.-% bis 99 Gew.-%, bezogen auf die Zusammensetzung, insbesondere 
die feste Dosierungsform, aufweist.

41. Zusammensetzung zur Verwendung nach einem der vorangehenden Ansprüche, 
wobei die Zusammensetzung, insbesondere die feste Dosierungsform, eine Restfeuchte (Restfeuchtege-
halt) von höchstens 10 Gew.-%, insbesondere höchstens 5 Gew.-%, vorzugsweise höchstens 3 Gew.-%, 
bezogen auf die Zusammensetzung, insbesondere die feste Dosierungsform, aufweist; und/oder 
wobei die Zusammensetzung, insbesondere die feste Dosierungsform, eine Restfeuchte (Restfeuchtege-
halt) im Bereich von 0,1 Gew.-% bis 10 Gew.-%, insbesondere im Bereich von 0,5 Gew.-% bis 5 Gew.-%, 
vorzugsweise im Bereich von 1 Gew.-% bis 3 Gew.-%, bezogen Zusammensetzung, insbesondere die 
feste Dosierungsform, aufweist.

42. Zusammensetzung, insbesondere pharmazeutische Zusammensetzung, zur Verwendung bei der 
prophylaktischen und/oder therapeutischen topischen (lokalen) Behandlung, insbesondere prophylaktischen 
und/oder therapeutischen antiviralen topischen Behandlung, von viralen Erkrankungen, insbesondere von 
durch Corona-Viren, vorzugsweise SARS-CoV-2, hervorgerufenen (Virus-)Erkrankungen, bevorzugt von 
COVID-19, insbesondere zur topischen Anwendung im Mund-, Rachen- und/oder Nasenraum und/oder zur 
topischen Anwendung auf die Schleimhäute des Mund-, Rachen- und/oder Nasenraums, insbesondere 
Zusammensetzung zur Verwendung nach einem der vorangehenden Ansprüche, 
wobei die Zusammensetzung als antiviralen Wirkstoff Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vor-
zugsweise Octenidindihydrochlorid, enthält, 
wobei die pharmazeutische Zusammensetzung als feste Dosierungsform in Form einer Lutschtablette, ins-
besondere auf Hartkaramellenbasis und/oder als Hartkaramelle, vorliegt und/oder ausgebildet ist, wobei die 
Lutschtablette ein Gesamtgewicht im Bereich von 0,5 g bis 7 g, insbesondere im Bereich von 1 g bis 6 g, 
vorzugsweise im Bereich von 2 g bis 5 g, aufweist, enthaltend je Lutschtablette: 
- Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, in einer (absolu-
ten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,05 mg bis 15 mg, insbesondere im Bereich von 0,1 mg bis 
12,5 mg, vorzugsweise im Bereich von 0,5 mg bis 10 mg, bevorzugt im Bereich von 0,75 mg bis 7,5 mg, 
besonders bevorzugt im Bereich von 1 mg bis 5 mg; 
- gegebenenfalls mindestens einen weiteren Wirk- und/oder Inhaltsstoff, insbesondere pharmazeutischen 
Zusatz- und/oder Hilfsstoff, insbesondere ausgewählt aus der Gruppe von Verarbeitungshilfsstoffen, Stabili-
satoren, Emulgatoren, Antioxidantien, Konservierungsstoffen, Feuchthaltemitteln, Süßstoffen und Süßungs-
mitteln, pH-Stellmitteln, pH-Puffersubstanzen, Verdickungsmitteln, Aromastoffen, Antiseptika, Färbe-, Puf-
fer-, Riech-, Duft-, Streck-, Binde-, Netz- und/oder Konservierungsstoffen sowie deren Kombinationen und 
Mischungen, in Mengen im Bereich von 0,1 mg bis 500 mg, insbesondere im Bereich von 0,5 mg bis 250 
mg, vorzugsweise im Bereich von 1 mg bis 100 mg; 
- mindestens einen Zucker und/oder mindestens einen Zuckeraustauschstoff, insbesondere als Exzipient 
(Träger), vorzugsweise pharmakologisch und/oder physiologisch unbedenklicher Exzipient (Träger); insbe-
sondere wobei der Zucker ausgewählt ist aus der Gruppe von Saccharose, Glucose, insbesondere Dext-
rose, und Fructose und/oder insbesondere wobei der Zuckeraustauschstoff ausgewählt ist aus Zuckeralko-
holen, vorzugsweise aus der Gruppe von Mannit, Xylit, Sorbit, Isomalt, Maltitsirup, Lactit, Leucrose, 
Fructooligosacchariden, Glucanen, Polyglucose und deren Kombinationen und Mischungen, besonders 
bevorzugt Isomalt und/oder Mannit, ganz besonders bevorzugt Isomalt; und/oder insbesondere in Mengen 
zur Bereitstellung und/oder Erhalt des Gesamtgewichts der Lutschtablette.
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43. Zusammensetzung, insbesondere pharmazeutische Zusammensetzung, zur Verwendung bei der 
prophylaktischen und/oder therapeutischen topischen (lokalen) Behandlung, insbesondere prophylaktischen 
und/oder therapeutischen antiviralen topischen Behandlung, von viralen Erkrankungen, insbesondere von 
durch Corona-Viren, vorzugsweise SARS-CoV-2, hervorgerufenen (Virus-)Erkrankungen, bevorzugt von 
COVID-19, insbesondere zur topischen Anwendung im Mund-, Rachen- und/oder Nasenraum und/oder zur 
topischen Anwendung auf die Schleimhäute des Mund-, Rachen- und/oder Nasenraums, insbesondere 
Zusammensetzung zur Verwendung nach einem der vorangehenden Ansprüche, 
wobei die Zusammensetzung als antiviralen Wirkstoff Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vor-
zugsweise Octenidindihydrochlorid, enthält, 
wobei die pharmazeutische Zusammensetzung als feste Dosierungsform in Form einer Lutschtablette, ins-
besondere auf Hartkaramellenbasis und/oder als Hartkaramelle, vorliegt und/oder ausgebildet ist, wobei die 
Lutschtablette ein Gesamtgewicht im Bereich von 0,5 g bis 7 g, insbesondere im Bereich von 1 g bis 6 g, 
vorzugsweise im Bereich von 2 g bis 5 g, aufweist, enthaltend je Lutschtablette: 
- Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, in einer (absolu-
ten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,05 mg bis 15 mg, insbesondere im Bereich von 0,1 mg bis 
12,5 mg, vorzugsweise im Bereich von 0,5 mg bis 10 mg, bevorzugt im Bereich von 0,75 mg bis 7,5 mg, 
besonders bevorzugt im Bereich von 1 mg bis 5 mg; 
- mindestens ein Lokalanästhetikum, insbesondere Lidocain, bevorzugt Lidocainhydrochlorid, in einer (abso-
luten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,1 mg bis 50 mg, insbesondere im Bereich von 1 mg bis 20 
mg, vorzugsweise im Bereich von 3 mg bis 15 mg, bevorzugt im Bereich von 4 mg bis 10 mg; 
- gegebenenfalls mindestens einen weiteren Wirk- und/oder Inhaltsstoff, insbesondere pharmazeutischen 
Zusatz- und/oder Hilfsstoff, insbesondere ausgewählt aus der Gruppe von Verarbeitungshilfsstoffen, Stabili-
satoren, Emulgatoren, Antioxidantien, Konservierungsstoffen, Feuchthaltemitteln, Süßstoffen und Süßungs-
mitteln, pH-Stellmitteln, pH-Puffersubstanzen, Verdickungsmitteln, Aromastoffen, Antiseptika, Färbe-, Puf-
fer-, Riech-, Duft-, Streck-, Binde-, Netz- und/oder Konservierungsstoffen sowie deren Kombinationen und 
Mischungen, in Mengen im Bereich von 0,1 mg bis 500 mg, insbesondere im Bereich von 0,5 mg bis 250 
mg, vorzugsweise im Bereich von 1 mg bis 100 mg; 
- mindestens einen Zucker und/oder mindestens einen Zuckeraustauschstoff, insbesondere als Exzipient 
(Träger), vorzugsweise pharmakologisch und/oder physiologisch unbedenklicher Exzipient (Träger); insbe-
sondere wobei der Zucker ausgewählt ist aus der Gruppe von Saccharose, Glucose, insbesondere Dext-
rose, und Fructose und/oder insbesondere wobei der Zuckeraustauschstoff ausgewählt ist aus Zuckeralko-
holen, vorzugsweise aus der Gruppe von Mannit, Xylit, Sorbit, Isomalt, Maltitsirup, Lactit, Leucrose, 
Fructooligosacchariden, Glucanen, Polyglucose und deren Kombinationen und Mischungen, besonders 
bevorzugt Isomalt und/oder Mannit, ganz besonders bevorzugt Isomalt; und/oder insbesondere in Mengen 
zur Bereitstellung und/oder Erhalt des Gesamtgewichts der Lutschtablette.

44. Zusammensetzung, insbesondere pharmazeutische Zusammensetzung, zur Verwendung bei der 
prophylaktischen und/oder therapeutischen topischen (lokalen) Behandlung, insbesondere prophylaktischen 
und/oder therapeutischen antiviralen topischen Behandlung, von viralen Erkrankungen, insbesondere von 
durch Corona-Viren, vorzugsweise SARS-CoV-2, hervorgerufenen (Virus-)Erkrankungen, bevorzugt von 
COVID-19, insbesondere zur topischen Anwendung im Mund-, Rachen- und/oder Nasenraum und/oder zur 
topischen Anwendung auf die Schleimhäute des Mund-, Rachen- und/oder Nasenraums, insbesondere 
Zusammensetzung zur Verwendung nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Zusammenset-
zung als feste Dosierungsform in Form einer Lutschtablette, insbesondere auf Hartkaramellenbasis und/o-
der als Hartkaramelle, vorliegt und/oder ausgebildet ist, wobei die Lutschtablette ein Gesamtgewicht im 
Bereich von 0,5 g bis 7 g, insbesondere im Bereich von 1 g bis 6 g, vorzugsweise im Bereich von 2 g bis 5 
g, aufweist, enthaltend je Lutschtablette: 
- Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, in einer (absolu-
ten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,05 mg bis 15 mg, insbesondere im Bereich von 0,1 mg bis 
12,5 mg, vorzugsweise im Bereich von 0,5 mg bis 10 mg, bevorzugt im Bereich von 0,75 mg bis 7,5 mg, 
besonders bevorzugt im Bereich von 1 mg bis 5 mg; 
- gegebenenfalls mindestens ein Lokalanästhetikum, insbesondere Lidocain, bevorzugt Lidocainhydrochlo-
rid, in einer (absoluten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,1 mg bis 50 mg, insbesondere im Bereich 
von 1 mg bis 20 mg, vorzugsweise im Bereich von 3 mg bis 15 mg, bevorzugt im Bereich von 4 mg bis 10 
mg; 
- gegebenenfalls mindestens einen weiteren Wirk- und/oder Inhaltsstoff, insbesondere pharmazeutischen 
Zusatz- und/oder Hilfsstoff, insbesondere ausgewählt aus der Gruppe von Verarbeitungshilfsstoffen, Stabili-
satoren, Emulgatoren, Antioxidantien, Konservierungsstoffen, Feuchthaltemitteln, Süßstoffen und Süßungs-
mitteln, pH-Stellmitteln, pH-Puffersubstanzen, Verdickungsmitteln, Aromastoffen, Antiseptika, Färbe-, Puf-
fer-, Riech-, Duft-, Streck-, Binde-, Netz- und/oder Konservierungsstoffen sowie deren Kombinationen und 
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Mischungen, in Mengen im Bereich von 0,1 mg bis 500 mg, insbesondere im Bereich von 0,5 mg bis 250 
mg, vorzugsweise im Bereich von 1 mg bis 100 mg; 
- mindestens einen Zucker und/oder mindestens einen Zuckeraustauschstoff, insbesondere als Exzipient 
(Träger), vorzugsweise pharmakologisch und/oder physiologisch unbedenklicher Exzipient (Träger); insbe-
sondere wobei der Zucker ausgewählt ist aus der Gruppe von Saccharose, Glucose, insbesondere Dext-
rose, und Fructose; und/oder insbesondere wobei der Zuckeraustauschstoff ausgewählt ist aus Zuckeralko-
holen, vorzugsweise aus der Gruppe von Mannit, Xylit, Sorbit, Isomalt, Maltitsirup, Lactit, Leucrose, 
Fructooligosacchariden, Glucanen, Polyglucose und deren Kombinationen und Mischungen, besonders 
bevorzugt Isomalt und/oder Mannit, ganz besonders bevorzugt Isomalt; und/oder insbesondere in Mengen 
zur Bereitstellung und/oder Erhalt des Gesamtgewichts der Lutschtablette, wobei die Zusammensetzung 
bzw. Lutschtablette zumindest im Wesentlichen kein Phenoxyethanol (2-Phenoxyethanol) enthält und/oder 
wobei die Lutschtablette zumindest im Wesentlichen frei ist von Phenoxyethanol (2-Phenoxyethanol) und/o-
der wobei die Zusammensetzung bzw. Lutschtablette in Abwesenheit von Phenoxyethanol (2-Phenoxyetha-
nol) vorliegt.

45. Zusammensetzung, insbesondere pharmazeutische Zusammensetzung, zur Verwendung bei der 
prophylaktischen und/oder therapeutischen topischen (lokalen) Behandlung, insbesondere prophylaktischen 
und/oder therapeutischen antiviralen topischen Behandlung, von viralen Erkrankungen, insbesondere von 
durch Corona-Viren, vorzugsweise SARS-CoV-2, hervorgerufenen (Virus-)Erkrankungen, bevorzugt von 
COVID-19, insbesondere zur topischen Anwendung im Mund-, Rachen- und/oder Nasenraum und/oder zur 
topischen Anwendung auf die Schleimhäute des Mund-, Rachen- und/oder Nasenraums, insbesondere 
Zusammensetzung zur Verwendung nach einem der vorangehenden Ansprüche, 
wobei die Zusammensetzung als feste Dosierungsform in Form einer Lutschtablette, insbesondere auf Hart-
karamellenbasis und/oder als Hartkaramelle, vorliegt und/oder ausgebildet ist, wobei die Lutschtablette ein 
Gesamtgewicht im Bereich von 0,5 g bis 7 g, insbesondere im Bereich von 1 g bis 6 g, vorzugsweise im 
Bereich von 2 g bis 5 g, aufweist, enthaltend je Lutschtablette: 
- Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, in einer (absolu-
ten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,05 mg bis 15 mg, insbesondere im Bereich von 0,1 mg bis 
12,5 mg, vorzugsweise im Bereich von 0,5 mg bis 10 mg, bevorzugt im Bereich von 0,75 mg bis 7,5 mg, 
besonders bevorzugt im Bereich von 1 mg bis 5 mg; 
- gegebenenfalls mindestens ein Lokalanästhetikum, insbesondere Lidocain, bevorzugt Lidocainhydrochlo-
rid, in einer (absoluten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,1 mg bis 50 mg, insbesondere im Bereich 
von 1 mg bis 20 mg, vorzugsweise im Bereich von 3 mg bis 15 mg, bevorzugt im Bereich von 4 mg bis 10 
mg; 
- gegebenenfalls mindestens ein Säuerungsmittel, insbesondere in Form einer organischen Säure oder 
deren Salze oder Ester, bevorzugt Weinsäure und/oder Citronensäure, bevorzugt Weinsäure, in einer 
(absoluten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,5 mg bis 100 mg, insbesondere im Bereich von 1 mg 
bis 50 mg, vorzugsweise im Bereich von 2 mg bis 20 mg; 
- gegebenenfalls mindestens ein Anisöl, insbesondere Sternanisöl, in einer (absoluten) Menge und/oder 
Dosis im Bereich von 0,2 mg bis 80 mg, insbesondere im Bereich von 0,5 mg bis 40 mg, vorzugsweise im 
Bereich von 0,75 mg bis 15 mg; 
- gegebenenfalls mindestens ein ätherisches Öl, insbesondere Pfefferminzöl, in einer (absoluten) Menge 
und/oder Dosis im Bereich von 0,01 mg bis 5 mg, insbesondere im Bereich von 0,05 mg bis 3 mg, vorzugs-
weise im Bereich von 0,1 mg bis 1 mg; 
- gegebenenfalls mindestens ein Kaffee-Extrakt und/oder Tee-Extrakt, insbesondere Kaffee-Extrakt, in einer 
(absoluten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,05 mg bis 100 mg, insbesondere im Bereich von 0,5 
mg bis 50 mg, vorzugsweise im Bereich von 1 mg bis 20 mg; 
- gegebenenfalls Propylenglykol in einer (absoluten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,05 mg bis 50 
mg, insbesondere im Bereich von 0,5 mg bis 20 mg, vorzugsweise im Bereich von 1 mg bis 10 mg; 
- gegebenenfalls mindestens eine Schleimdroge und/oder deren Extrakt in einer (absoluten) Menge und/o-
der Dosis im Bereich von 0,5 mg bis 200 mg, insbesondere im Bereich von 1 mg bis 100 mg, vorzugsweise 
im Bereich von 5 mg bis 50 mg; 
- gegebenenfalls mindestens einen weiteren Wirk- und/oder Inhaltsstoff, insbesondere pharmazeutischen 
Zusatz- und/oder Hilfsstoff, insbesondere ausgewählt aus der Gruppe von Verarbeitungshilfsstoffen, Stabili-
satoren, Emulgatoren, Antioxidantien, Konservierungsstoffen, Feuchthaltemitteln, Süßstoffen und Süßungs-
mitteln, pH-Stellmitteln, pH-Puffersubstanzen, Verdickungsmitteln, Aromastoffen, Antiseptika, Färbe-, Puf-
fer-, Riech-, Duft-, Streck-, Binde-, Netz- und/oder Konservierungsstoffen sowie deren Kombinationen und 
Mischungen, in einer (absoluten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,1 mg bis 500 mg, insbesondere 
im Bereich von 0,5 mg bis 250 mg, vorzugsweise im Bereich von 1 mg bis 100 mg; 
- mindestens einen Zucker und/oder mindestens einen Zuckeraustauschstoff, insbesondere als Exzipient 
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(Träger), vorzugsweise pharmakologisch und/oder physiologisch unbedenklicher Exzipient (Träger); insbe-
sondere wobei der Zucker ausgewählt ist aus der Gruppe von Saccharose, Glucose, insbesondere Dext-
rose, und Fructose und/oder insbesondere wobei der Zuckeraustauschstoff ausgewählt ist aus Zuckeralko-
holen, vorzugsweise aus der Gruppe von Mannit, Xylit, Sorbit, Isomalt, Maltitsirup, Lactit, Leucrose, 
Fructooligosacchariden, Glucanen, Polyglucose sowie deren Kombinationen und Mischungen, besonders 
bevorzugt Isomalt und/oder Mannit sowie deren Kombinationen und Mischungen, ganz besonders bevor-
zugt Isomalt; und/oder insbesondere in Mengen zur Bereitstellung und/oder Erhalt des Gesamtgewichts der 
Lutschtablette, 
insbesondere wobei die Zusammensetzung bzw. Lutschtablette zumindest im Wesentlichen kein Phenoxye-
thanol (2-Phenoxyethanol) enthält und/oder insbesondere wobei die Lutschtablette zumindest im Wesentli-
chen frei ist von Phenoxyethanol (2-Phenoxyethanol) und/oder insbesondere wobei die Zusammensetzung 
bzw. Lutschtablette in Abwesenheit von Phenoxyethanol (2-Phenoxyethanol) vorliegt.

46. Zusammensetzung, insbesondere pharmazeutische Zusammensetzung, zur Verwendung bei der 
prophylaktischen und/oder therapeutischen topischen (lokalen) Behandlung, insbesondere prophylaktischen 
und/oder therapeutischen antiviralen topischen Behandlung, von viralen Erkrankungen, insbesondere von 
durch Corona-Viren, vorzugsweise SARS-CoV-2, hervorgerufenen (Virus-)Erkrankungen, bevorzugt von 
COVID-19, insbesondere zur topischen Anwendung im Mund-, Rachen- und/oder Nasenraum und/oder zur 
topischen Anwendung auf die Schleimhäute des Mund-, Rachen- und/oder Nasenraums, insbesondere 
Zusammensetzung zur Verwendung nach einem der vorangehenden Ansprüche, 
wobei die Zusammensetzung als feste Dosierungsform in Form einer Lutschtablette, insbesondere auf Hart-
karamellenbasis und/oder als Hartkaramelle, vorliegt und/oder ausgebildet ist, wobei die Lutschtablette ein 
Gesamtgewicht im Bereich von 0,5 g bis 7 g, insbesondere im Bereich von 1 g bis 6 g, vorzugsweise im 
Bereich von 2 g bis 5 g, aufweist, enthaltend je Lutschtablette: 
- Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, in einer (absolu-
ten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,05 mg bis 15 mg, insbesondere im Bereich von 0,1 mg bis 
12,5 mg, vorzugsweise im Bereich von 0,5 mg bis 10 mg, bevorzugt im Bereich von 0,75 mg bis 7,5 mg, 
besonders bevorzugt im Bereich von 1 mg bis 5 mg; 
- gegebenenfalls mindestens ein Lokalanästhetikum, insbesondere Lidocain, bevorzugt Lidocainhydrochlo-
rid, in einer (absoluten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,1 mg bis 50 mg, insbesondere im Bereich 
von 1 mg bis 20 mg, vorzugsweise im Bereich von 3 mg bis 15 mg, bevorzugt im Bereich von 4 mg bis 10 
mg; 
- gegebenenfalls mindestens ein Antiphlogistikum, insbesondere Benzydamin und/oder dessen Salze 
und/oder Ester, bevorzugt Benzydaminhydrochlorid, in einer (absoluten) Menge und/oder Dosis im Bereich 
von 0,1 mg bis 50 mg, insbesondere im Bereich von 0,5 mg bis 20 mg, vorzugsweise im Bereich von 1 mg 
bis 15 mg, bevorzugt im Bereich von 2 mg bis 10 mg, 
- gegebenenfalls mindestens ein nichtsteroidale Antiphlogistikum (NSAR-Wirkstoff), insbesondere Flurbipr-
ofen und/oder dessen Salze und/oder Ester, bevorzugt Flurbiprofen, in einer (absoluten) Menge und/oder 
Dosis im Bereich von 0,1 mg bis 50 mg, insbesondere im Bereich von 0,5 mg bis 20 mg, vorzugsweise im 
Bereich von 1 mg bis 15 mg, bevorzugt im Bereich von 2 mg bis 10 mg; 
- gegebenenfalls mindestens ein Säuerungsmittel, insbesondere in Form einer organischen Säure oder 
deren Salze oder Ester, bevorzugt Weinsäure und/oder Citronensäure, bevorzugt Weinsäure, in einer 
(absoluten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,5 mg bis 100 mg, insbesondere im Bereich von 1 mg 
bis 50 mg, vorzugsweise im Bereich von 2 mg bis 20 mg; 
- gegebenenfalls mindestens ein Anisöl, insbesondere Sternanisöl, in einer (absoluten) Menge und/oder 
Dosis im Bereich von 0,2 mg bis 80 mg, insbesondere im Bereich von 0,5 mg bis 40 mg, vorzugsweise im 
Bereich von 0,75 mg bis 15 mg; 
- gegebenenfalls mindestens ein ätherisches Öl, insbesondere Pfefferminzöl, in einer (absoluten) Menge 
und/oder Dosis im Bereich von 0,01 mg bis 5 mg, insbesondere im Bereich von 0,05 mg bis 3 mg, vorzugs-
weise im Bereich von 0,1 mg bis 1 mg; 
- gegebenenfalls mindestens ein Kaffee-Extrakt und/oder Tee-Extrakt, insbesondere Kaffee-Extrakt, in einer 
(absoluten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,05 mg bis 100 mg, insbesondere im Bereich von 0,5 
mg bis 50 mg, vorzugsweise im Bereich von 1 mg bis 20 mg; 
- gegebenenfalls Propylenglykol in einer (absoluten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,05 mg bis 50 
mg, insbesondere im Bereich von 0,5 mg bis 20 mg, vorzugsweise im Bereich von 1 mg bis 10 mg; 
- gegebenenfalls mindestens eine Schleimdroge und/oder deren Extrakt in einer (absoluten) Menge und/o-
der Dosis im Bereich von 0,5 mg bis 200 mg, insbesondere im Bereich von 1 mg bis 100 mg, vorzugsweise 
im Bereich von 5 mg bis 50 mg; 
- gegebenenfalls mindestens einen weiteren Wirk- und/oder Inhaltsstoff, insbesondere pharmazeutischen 
Zusatz- und/oder Hilfsstoff, insbesondere ausgewählt aus der Gruppe von Verarbeitungshilfsstoffen, Stabili-
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satoren, Emulgatoren, Antioxidantien, Konservierungsstoffen, Feuchthaltemitteln, Süßstoffen und Süßungs-
mitteln, pH-Stellmitteln, pH-Puffersubstanzen, Verdickungsmitteln, Aromastoffen, Antiseptika, Färbe-, Puf-
fer-, Riech-, Duft-, Streck-, Binde-, Netz- und/oder Konservierungsstoffen sowie deren Kombinationen und 
Mischungen, in einer (absoluten) Menge und/oder Dosis im Bereich von 0,1 mg bis 500 mg, insbesondere 
im Bereich von 0,5 mg bis 250 mg, vorzugsweise im Bereich von 1 mg bis 100 mg; 
- mindestens einen Zucker und/oder mindestens einen Zuckeraustauschstoff, insbesondere als Exzipient 
(Träger), vorzugsweise pharmakologisch und/oder physiologisch unbedenklicher Exzipient (Träger); insbe-
sondere wobei der Zucker ausgewählt ist aus der Gruppe von Saccharose, Glucose, insbesondere Dext-
rose, und Fructose und/oder insbesondere wobei der Zuckeraustauschstoff ausgewählt ist aus Zuckeralko-
holen, vorzugsweise aus der Gruppe von Mannit, Xylit, Sorbit, Isomalt, Maltitsirup, Lactit, Leucrose, 
Fructooligosacchariden, Glucanen, Polyglucose sowie deren Kombinationen und Mischungen, besonders 
bevorzugt Isomalt und/oder Mannit sowie deren Kombinationen und Mischungen, ganz besonders bevor-
zugt Isomalt; und/oder insbesondere in Mengen zur Bereitstellung und/oder Erhalt des Gesamtgewichts der 
Lutschtablette, 
insbesondere wobei die Zusammensetzung bzw. Lutschtablette zumindest im Wesentlichen kein Phenoxye-
thanol (2-Phenoxyethanol) enthält und/oder insbesondere wobei die Lutschtablette zumindest im Wesentli-
chen frei ist von Phenoxyethanol (2-Phenoxyethanol) und/oder insbesondere wobei die Zusammensetzung 
bzw. Lutschtablette in Abwesenheit von Phenoxyethanol (2-Phenoxyethanol) vorliegt.

47. Zusammensetzung zur Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 36, 
wobei die Zusammensetzung als flüssige Dosierungsform vorliegt und/oder ausgebildet ist; und/oder 
wobei die Zusammensetzung als flüssige Dosierungsform in Form eines Fluids, eines Mundwassers, einer 
Mundspülung, eines Safts, einer Gurgellösung, eines Sprays, insbesondere Mund- und/oder Rachensprays 
oder Nasensprays, oder dergleichen vorliegt und/oder ausgebildet ist und/oder insbesondere wobei die 
Zusammensetzung als Fluid, Mundwasser, Mundspülung, Saft, Gurgellösung, Spray, insbesondere Mund- 
und/oder Rachenspray oder Nasenspray, oder dergleichen vorliegt und/oder ausgebildet ist.

48. Zusammensetzung zur Verwendung nach Anspruch 47, 
wobei die Zusammensetzung, insbesondere die flüssige Dosierungsform, wässrig, alkoholisch oder wäss-
rig-alkoholisch basiert ist; und/oder 
wobei die Zusammensetzung, insbesondere die flüssige Dosierungsform, die Wirk- und/oder Inhaltsstoffe 
zusammen mit mindestens einem Exzipienten (Träger), vorzugsweise pharmakologisch und/oder physiolo-
gisch unbedenklichen Exzipienten (Träger) enthält, insbesondere wobei der Exzipient (Träger) ausgewählt 
ist aus der Gruppe von Lösungsmitteln, Lösungsvermittlern, Emulgatoren und dergleichen, insbesondere 
wobei der Trägerstoff ausgewählt ist aus der Gruppe von Wasser, Ethanol, Isopropanol, Ethylcarbonat, 
Ethylacetat, Benzylalkohol, Benzylbenzoat, Propylenglykol, 1,3-Butylglykol sowie deren Kombinationen und 
Mischungen; und/oder wobei die Zusammensetzung, insbesondere die flüssige Dosierungsform, 
mindestens einen Zucker und/oder Zuckeraustauschstoff aufweist, insbesondere wobei der mindestens eine 
Zucker ausgewählt ist aus der Gruppe von Saccharose, Glucose, insbesondere Dextrose, und Fructose 
und/oder insbesondere wobei der mindestens eine Zuckeraustauschstoff ausgewählt ist aus Zuckeralkoho-
len, vorzugsweise aus der Gruppe von Mannit, Xylit, Sorbit, Isomalt, Maltitsirup, Lactit, Leucrose, Fructooli-
gosacchariden, Glucanen, Polyglucose, besonders bevorzugt Maltitsirup; und/oder wobei die Zusammen-
setzung, insbesondere die flüssige Dosierungsform, 
Wasser enthält, insbesondere in einer Menge von mindestens 10 Gew.-%, insbesondere mindestens 20 
Gew.-%, vorzugsweise mindestens 30 Gew.-%, 
bezogen auf die Zusammensetzung, insbesondere die flüssige Dosierungsform, und/oder insbesondere in 
einer Menge im Bereich von 10 Gew.-% bis 98 Gew.-%, insbesondere im Bereich von 20 Gew.-% bis 95 
Gew.-%, vorzugsweise im Bereich von 30 Gew.-% bis 90 Gew.-%, bezogen auf die Zusammensetzung, ins-
besondere die flüssige Dosierungsform.

49. Zusammensetzung zur Verwendung nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Zusam-
mensetzung und/oder das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihyd-
rochlorid, als Co-Therapeutikum und/oder als Co-Medikation im Rahmen einer COVID-19-Basistherapie ein-
gesetzt wird und/oder wobei die Zusammensetzung und/oder das Octenidin und/oder dessen Salze 
und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, als Kombinationstherapeutikum zu einer COVID-19- 
Basistherapie und/oder bestehenden COVID-19-Therapie eingesetzt wird.

50. Zusammensetzung zur Verwendung nach einem der vorangehenden Ansprüche, 
wobei die Zusammensetzung und/oder das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise 
Octenidindihydrochlorid, zur Expositionsprophylaxe, insbesondere Postexpositionsprophylaxe und/oder zur 
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Präexpositionsprophylaxe, gegenüber Viren, insbesondere gegenüber Corona-Viren, vorzugsweise SARS- 
CoV-2, eingesetzt wird; und/oder 
wobei die Zusammensetzung und/oder das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise 
Octenidindihydrochlorid, zur Infektionsprophylaxe gegenüber Viren, insbesondere gegenüber Corona-Viren, 
vorzugsweise SARS-CoV-2, eingesetzt wird; und/oder 
wobei die Zusammensetzung und/oder das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise 
Octenidindihydrochlorid, zur Verringerung der Virenlast, insbesondere der Virenlast von Corona-Viren, vor-
zugsweise SARS-CoV-2, bevorzugt zur Verringerung der Virenlast im Mund-, Rachen- und/oder Nasen-
raum, eingesetzt wird; und/oder 
wobei die Zusammensetzung und/oder das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise 
Octenidindihydrochlorid, im präsymptomatischen Stadium und/oder postsymptomatischen Stadium, insbe-
sondere im präsymptomatischen Stadium, von insbesondere durch Viren, insbesondere Corona-Viren, vor-
zugsweise SARS-CoV-2, hervorgerufenen (Virus-) Erkrankungen, bevorzugt von COVID-19, eingesetzt 
wird; und/oder 
wobei die Zusammensetzung und/oder das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise 
Octenidindihydrochlorid, bei asymptomatischen Verläufen von durch Viren, insbesondere Corona-Viren, vor-
zugsweise SARS-CoV-2, hervorgerufenen (Virus-) Erkrankungen, bevorzugt von COVID-19, eingesetzt 
wird; und/oder 
wobei die Zusammensetzung und/oder das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise 
Octenidindihydrochlorid, bei symptomatischen Verläufen von durch Viren, insbesondere Corona-Viren, vor-
zugsweise SARS-CoV-2, hervorgerufenen (Virus-)Erkrankungen, bevorzugt von COVID-19, eingesetzt wird.

51. Zusammensetzung zur Verwendung nach einem der vorangehenden Ansprüche, 
wobei die Zusammensetzung, insbesondere das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugs-
weise Octenidindihydrochlorid, die Viren, insbesondere die Corona-Viren, vorzugsweise SARS-CoV-2, inak-
tiviert und/oder abtötet; und/oder 
wobei die Zusammensetzung, insbesondere das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugs-
weise Octenidindihydrochlorid, die Vermehrung und/oder Replikation der Viren, insbesondere der Corona- 
Viren, vorzugsweise SARS-CoV-2, hemmt und/oder vermindert und/oder unterbindet.

52. Verwendung einer Zusammensetzung, insbesondere pharmazeutischen Zusammensetzung, zur 
Herstellung eines Arzneimittels oder Medikaments zur prophylaktischen und/oder therapeutischen topischen 
(lokalen) Behandlung, insbesondere prophylaktischen und/oder therapeutischen antiviralen topischen 
Behandlung, von viralen Erkrankungen, insbesondere von durch Corona-Viren, vorzugsweise SARS-CoV-2, 
hervorgerufenen (Virus-)Erkrankungen, bevorzugt von COVID-19, insbesondere zur topischen Anwendung 
im Mund-, Rachen- und/oder Nasenraum und/oder zur topischen Anwendung auf die Schleimhäute des 
Mund-, Rachen- und/oder Nasenraums, 
wobei die Zusammensetzung als antiviralen Wirkstoff Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vor-
zugsweise Octenidindihydrochlorid, enthält.

53. Verwendung einer Zusammensetzung, insbesondere pharmazeutischen Zusammensetzung, zur pro-
phylaktischen und/oder therapeutischen topischen (lokalen) Behandlung, insbesondere prophylaktischen 
und/oder therapeutischen antiviralen topischen Behandlung, von viralen Erkrankungen, insbesondere von 
durch Corona-Viren, vorzugsweise SARS-CoV-2, hervorgerufenen (Virus-)Erkrankungen, bevorzugt von 
COVID-19, insbesondere zur topischen Anwendung im Mund-, Rachen- und/oder Nasenraum und/oder zur 
topischen Anwendung auf die Schleimhäute des Mund-, Rachen- und/oder Nasenraums, wobei die Zusam-
mensetzung als antiviralen Wirkstoff Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octe-
nidindihydrochlorid, enthält.

54. Verwendung nach Anspruch 52 oder 53, jeweils gekennzeichnet durch eines oder mehrere der 
Merkmale der Ansprüche 1 bis 51.

55. Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, zur Ver-
wendung bei der prophylaktischen und/oder therapeutischen topischen (lokalen) Behandlung, insbesondere 
prophylaktischen und/oder therapeutischen antiviralen topischen Behandlung, von viralen Erkrankungen, 
insbesondere von durch Corona-Viren, vorzugsweise SARS-CoV-2, hervorgerufenen (Virus-)Erkrankungen, 
bevorzugt von COVID-19, insbesondere zur topischen Anwendung im Mund-, Rachen- und/oder Nasen-
raum und/oder zur topischen Anwendung auf die Schleimhäute des Mund-, Rachen- und/oder Nasenraums.
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56. Verwendung von Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydro-
chlorid, zur Herstellung eines Arzneimittels und/oder Medikaments zur prophylaktischen und/oder therapeu-
tischen topischen (lokalen) Behandlung, insbesondere prophylaktischen und/oder therapeutischen antivira-
len topischen Behandlung, von viralen Erkrankungen, insbesondere von durch Corona-Viren, vorzugsweise 
SARS-CoV-2, hervorgerufenen (Virus-)Erkrankungen, bevorzugt von COVID-19, insbesondere zur topi-
schen Anwendung im Mund-, Rachen- und/oder Nasenraum und/oder zur topischen Anwendung auf die 
Schleimhäute des Mund-, Rachen- und/oder Nasenraums.

57. Verwendung von Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydro-
chlorid, zur prophylaktischen und/oder therapeutischen topischen (lokalen) Behandlung, insbesondere pro-
phylaktischen und/oder therapeutischen antiviralen topischen Behandlung, von viralen Erkrankungen, insbe-
sondere von durch Corona-Viren, vorzugsweise SARS-CoV-2, hervorgerufenen (Virus-)Erkrankungen, 
bevorzugt von COVID-19, insbesondere zur topischen Anwendung im Mund-, Rachen- und/oder Nasen-
raum und/oder zur topischen Anwendung auf die Schleimhäute des Mund-, Rachen- und/oder Nasenraums.

58. Verfahren zur prophylaktischen und/oder therapeutischen topischen (lokalen) Behandlung, insbeson-
dere prophylaktischen und/oder therapeutischen antiviralen topischen Behandlung, von viralen Erkrankun-
gen, insbesondere von durch Corona-Viren, vorzugsweise SARS-CoV-2, hervorgerufenen (Virus-)Erkran-
kungen, bevorzugt von COVID-19, wobei bei dem Verfahren einem an einer viralen Erkrankung, 
insbesondere an einer durch Corona-Viren, vorzugsweise SARS-CoV-2, hervorgerufenen (Virus-)Erkran-
kung, bevorzugt COVID-19, erkrankten Patienten eine pharmazeutisch und/oder therapeutisch wirksame 
Menge, insbesondere pharmazeutisch und/oder therapeutisch antiviral wirksame Menge, an Octenidin 
und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, verabreicht wird.

59. Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, zur Ver-
wendung nach Anspruch 55 und/oder Verwendung von Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, 
vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, nach Anspruch 56 oder 57 sowie Verfahren nach Anspruch 58, 
wobei das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, in einer 
Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 51 eingesetzt und/oder verabreicht wird.

60. Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, zur Ver-
wendung nach Anspruch 55 und/oder Verwendung von Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, 
vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, nach Anspruch 56 oder 57 sowie Verfahren nach Anspruch 58 oder 
jeweils nach Anspruch 59, 
wobei das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester in Form eines Hydrochloridsalzes, vorzugs-
weise Octenidindihydrochlorid, vorliegt und/oder verwendet wird; und/oder 
wobei das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, in phar-
mazeutisch und/oder therapeutisch wirksamen, insbesondere in pharmazeutisch und/oder therapeutisch 
antiviral wirksamen Mengen, vorliegt und/oder verwendet wird.

61. Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, zur Ver-
wendung nach Anspruch 55 und/oder Verwendung von Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, 
vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, nach Anspruch 56 oder 57 sowie Verfahren nach Anspruch 58 oder 
jeweils nach Anspruch 59 oder 60, 
wobei das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, gemein-
sam mit mindestens einem Lokalanästhetikum eingesetzt und/oder verwendet wird; 
insbesondere wobei das Lokalanästhetikum ein Lokalanästhetikum auf Basis eines organischen Säurees-
ters oder Säureamids, vorzugsweise Säureamids, ist und/oder insbesondere wobei das Lokalanästhetikum 
ausgewählt ist aus der Gruppe von Lokalanästhetika vom Estertyp und Lokalanästhetika vom Amidtyp, vor-
zugsweise Lokalanästhetika vom Amidtyp; und/oder insbesondere wobei das Lokalanästhetikum ausge-
wählt ist aus der Gruppe von Benzocain, Procain, Tetracain, Lidocain, Etidocain, Prilocain, Mepivacain, 
Bupivacain und S-Ropivacin und deren Salzen und Estern sowie deren Kombinationen und Mischungen, 
insbesondere Lidocain und dessen pharmazeutisch verträglichen Salzen und Estern, vorzugsweise Lido-
cainhydrochlorid, und/oder 
insbesondere wobei das Lokalanästhetikum ausgewählt ist aus der Gruppe von Lidocain (2-Diethylamino-N- 
(2,6-dimethylphenyl)acetamid) und dessen Salzen und Estern, bevorzugt Lidocainhydrochlorid und/oder 
wobei das Lokalanästhetikum Lidocain und/oder dessen Salze und/oder Ester, bevorzugt Lidocainhydro-
chlorid, ist.
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62. Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, zur Ver-
wendung nach Anspruch 55 und/oder Verwendung von Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, 
vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, nach Anspruch 56 oder 57 sowie Verfahren nach Anspruch 58 oder 
jeweils nach einem der Ansprüche 59 bis 61, wobei das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, 
vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, gemeinsam mit mindestens einem Antiphlogistikum, insbesondere 
Benzydamin und/oder dessen Salzen und/oder Estern, bevorzugt Benzydaminhydrochlorid, eingesetzt 
und/oder verwendet wird.

63. Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, zur Ver-
wendung nach Anspruch 55 und/oder Verwendung von Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, 
vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, nach Anspruch 56 oder 57 sowie Verfahren nach Anspruch 58 oder 
jeweils nach einem der Ansprüche 59 bis 62, 
wobei das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, gemein-
sam mit mindestens einem nichtsteroidalen Antiphlogistikum (NSAR-Wirkstoff), insbesondere ausgewählt 
aus der Gruppe von Flurbiprofen, Ibuprofen, Dexibuprofen, Naproxen, Ketoprofen, Dexketoprofen, Tiapro-
fensäure, Diclofenac und Acetylsalicylsäure und deren Salzen und Estern sowie deren Kombinationen und 
Mischungen, insbesondere Flurbiprofen und dessen Salzen und Estern, vorzugsweise Flurbiprofen, einge-
setzt und/oder verwendet wird; und/oder 
wobei das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, gemein-
sam mit Flurbiprofen und/oder dessen Salzen und/oder Estern, bevorzugt Flurbiprofen, eingesetzt und/oder 
verwendet wird.

64. Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, zur Ver-
wendung nach Anspruch 55 und/oder Verwendung von Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, 
vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, nach Anspruch 56 oder 57 sowie Verfahren nach Anspruch 58 oder 
jeweils nach einem der Ansprüche 59 bis 63, 
wobei das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, mit min-
destens einem Säuerungsmittel, insbesondere in Form einer organischen Säure oder deren Salze oder 
Ester, bevorzugt Weinsäure und/oder Citronensäure, bevorzugt Weinsäure, eingesetzt und/oder verwendet 
wird; und/oder 
wobei das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, mit min-
destens einem Anisöl, insbesondere Sternanisöl, eingesetzt und/oder verwendet wird; und/oder 
wobei das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, mit min-
destens einem ätherischen Öl, insbesondere Pfefferminzöl, eingesetzt und/oder verwendet wird; und/oder 
wobei das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, mit min-
destens einem Kaffee-Extrakt und/oder Tee-Extrakt, insbesondere Kaffee-Extrakt, eingesetzt und/oder ver-
wendet wird; und/oder 
wobei das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, mit Pro-
pylenglykol eingesetzt und/oder verwendet wird; und/oder 
wobei das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, mit min-
destens einer Schleimdroge und/oder deren Extrakt eingesetzt und/oder verwendet wird, insbesondere 
wobei die Schleimdroge bzw. deren Extrakt ausgewählt ist aus der Gruppe von Isländisch Moos (Lichen 
islandicus), Eibisch (Althaea officinalis L.), Spitzwegerich (Plantago lanceolata L.), Malve (Malva sylvestris 
L. und M. neglecta WALLR. und andere), Boxhornklee (Trigonella foenum-graecum L.), Salep und Quitte 
(Cydonia oblonga MILL.) sowie deren Kombinationen und Mischungen, bevorzugt Isländisch Moos (Lichen 
islandicus) und/ oder Eibisch (Althaea officinalis L.).

65. Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, zur Ver-
wendung nach Anspruch 55 und/oder Verwendung von Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, 
vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, nach Anspruch 56 oder 57 sowie Verfahren nach Anspruch 58 oder 
jeweils nach einem der Ansprüche 59 bis 64, 
wobei das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, nicht 
gemeinsam mit und/oder in Abwesenheit von Phenoxyethanol (2-Phenoxyethanol) eingesetzt und/oder ver-
wendet wird; und/oder 
wobei das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, nicht 
gemeinsam mit und/oder in Abwesenheit von n-Propanol (Propan-1-ol) und/oder nicht gemeinsam mit Iso-
propanol, insbesondere nicht gemeinsam mit einem primären Alkohol, eingesetzt und/oder verwendet wird.

66. Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, zur Ver-
wendung nach Anspruch 55 und/oder Verwendung von Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, 

47/49

DE 10 2023 114 609 A1 2024.09.05



vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, nach Anspruch 56 oder 57 sowie Verfahren nach Anspruch 58 oder 
jeweils nach einem der Ansprüche 59 bis 65, 
wobei das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, mit 
einer Tagesdosis im Bereich von 0,15 mg/diem bis 120 mg/diem, insbesondere im Bereich von 0,15 
mg/diem bis 120 mg/diem, vorzugsweise im Bereich von 0,3 mg/diem bis 100 mg/diem, bevorzugt im 
Bereich von 1,5 mg/diem bis 60 mg/diem, besonders bevorzugt im Bereich von 2,25 mg/diem bis 120 
mg/diem, weiter bevorzugt im Bereich von 2,5 mg/diem bis 40 mg/diem, verabreicht wird; und/oder 
wobei das Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, zur Ver-
abreichung einer Tagesdosis im Bereich von 0,15 mg/diem bis 120 mg/diem, insbesondere im Bereich von 
0,15 mg/diem bis 120 mg/diem, vorzugsweise im Bereich von 0,3 mg/diem bis 100 mg/diem, bevorzugt im 
Bereich von 1,5 mg/diem bis 60 mg/diem, besonders bevorzugt im Bereich von 2,25 mg/diem bis 120 
mg/diem, weiter bevorzugt im Bereich von 2,5 mg/diem bis 40 mg/diem, hergerichtet ist.

67. Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, zur Ver-
wendung nach Anspruch 55 und/oder Verwendung von Octenidin und/oder dessen Salze und/oder Ester, 
vorzugsweise Octenidindihydrochlorid, nach Anspruch 56 oder 57 sowie Verfahren nach Anspruch 58 oder 
jeweils nach einem der Ansprüche 59 bis 66, jeweils gekennzeichnet durch eines oder mehrere der Merk-
male der Ansprüche 1 bis 51.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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